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Präsident Dr. Dr. Hundhammer eröffnet die Sit
zung um 9 Uhr 2 Minuten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich eröffne die 108. 
Sitzung des Bayerischen Landtags. Ich bitte den 
Schriftführer, die Liste der Entschuldigungen be
kanntzugeben. 

Gräßler, Schriftführer: Nach Artikel 5 Absatz 2 
des Aufwandsentschädigungsgesetzes sind entschul
digt oder beurlaubt die Abgeordneten Dr. Baum
gartner, Bittinger, Dr. Brücher, Dr. Bungartz, Dem
melmeier, Freund!, Hagen Lorenz, Dr. Korff, Meix
ner, Ostermeier, Dr. Schönecker, Strobl, Weishäupl, 
Dr. Wüllner. 

Präsident Dr. Hundhammer: Vor Eintritt in die 
Tagesordnung hat sich zur Geschäftsordnung gemel
det der Herr Abgeordnete Haußleiter. Ich erteile 
ihm das Wort. 
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Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus! Der „Neue 
Tag" in Weiden hat über eine Debatte über das Ju
stizministerium berichtet, die unter strengstem Still
schweigen im Ältestenrat stattgefunden haben soll. 
Er hat Einzelheiten Über diese Debatte berichtet. Ich 
darf hier doch einmal folgendes sagen: Auseinander
setzungen über das Justizministerium, wie immer 
man dazu steht, scheinen mir Sache des zuständigen 
Ältestenrats zu sein und nicht des geheim tagenden 
Ältestenrats. Ich darf weiter folgendes erklären: Es 
erscheint mir vollkommen unmöglich, daß von den 
Informationen des Ältestenrats genau so wie des 
Ausschusses zur Information über Bundesange
legenheiten eine Reihe von Abgeordneten ausge
schlossen wird, während auf der anderen Seite die 
Presse. darüber informiert wird. Ein solches Vor
gehen schafft meiner Ansicht nach bewußt Abgeord
nete zweiter Klasse. Ich darf noch einmal gegen 
dieses Vorgehen, Abgeo_rdnete von der Information 
über Maßnahmen konkret politischen Inhalts auszu
schalten, hiermit Protest erheben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Verhandlungen des 
Ältestenrats, Herr Abgeordneter Haußleiter, sind 
immer in geschlossener Sitzung und nicht öffentlich. 

Haußleiter (fraktionslos): Da muß aber· das Haus 
informiert werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Art, wie hier 
anscheinend Nachrichten an die Öffentlichkeit durch 
zweite und dritte Personen gebracht wurden ~ das 
scheint nach dem Inhalt auf diesem Wege geschehen 
zu sein - wird den Ältestenrat beschäftigen. Es 
kann aber nicht jede Angelegenheit, deren Beratung 
in Angriff genommen und noch nicht abgeschlossen 
ist, der Öffentlichkeit· unterbreitet werden und 
braucht auch nicht unterbreitet zu werden, bevor 
ein abschließendes Ergebnis erzielt ist. Der Ältesten
rat wird sich mit diesem Vorfall zu beschäftigen 
haben. 

Der Herr Abgeordnete Bezold ist im Augenblick 
verhindert, an der Sitzung teilzunehmen, er hat des
halb gebeten, es möge die abschließende Behandlung 
der Ziffev 2 der Tagesordnung etwas zurückgestellt 
werden. Im ·Laufe des Vormittags wird er erschei
nen. 

Ich rufe auf die Ziffer 4 der Tagesordnung, den 

Entwurf eines Gesetzes über die Zuständig
keiten auf dem Gebiete des Verkehrswesens 
(Beilagen 1590 und 3012). 

Über die Beratungen des Ausschusses für Rechts
und Verfassuhgsfragen (Beilage 1825) berichtet der 
Herr Abgeordnete Kiene. 

Kiene (SPD), Berichterstatter: Der Ausschuß für 
Rechts- und Verfassungsfragen hat sich mit dem 
Gesetz über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des 
Verkehrswesens beschäftigt. Wie Sie sich erinnern, 
wurde hier im Hohen Haus über dieses Gesetz und 
über die beabsichtigte Auflösung des Verkehrsmini
steriums bereits in der 98. Sitzung vom 16. Juli 1952 
berichtet. Sie haben also jederzeit Gelegenheit, die 

Stellung des Rechts- und Verfassungsausschusses in 
dem Stenographischen Bericht über diese Sitzung 
nachzulesen. Ich glaube, das Verfahren läßt sich da
durch abkürzen, daß ich darauf Bezug nehme. 

Präsident Dr. Hundham~er: Über die Beratungen 
des Ausschusses für den Staatshaushalt (Beilage· 
3167) berichtet der Herr Abgeordnete von Feury. Ich 
erteile ihm das Wort. 

von Feury (CSU), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalt befaßte sich in seiner 134. Sitzung' 
am Dienstag, den 9. September 1952, mit dem Ent
wurf eines Gesetzes über die Zuständigkeiten auf 
dem Gebiete des Verkehrswesens. Berichterstatter 
war von Feury, Mitberichterstatter Dr. Geislhörin
ger. 

Zunächst ·wurde der Antrag des Berichterstatters 
auf Wunsch der Verkehrsverbände die Beratung der 
Angelegenheit noch einmal zurückzustellen, auf Vor
schlag des Vorsitzenden mit.Mehrheit abgelehnt, da 
die Verkehrsverbände genügend Zeit gehabt hätten, 
ihre Stellungnahme vorzubereiten. 

Der Berichterstatter stellte nach Eintritt 
in die Beratung fest, daß lediglich die Absätze 2 
und 3 des § 1 des Gesetzentwurfes eine Diskussion 
auslösen würden, weil Meinungsverschiedenheiten 
darüber bestünden, ob die Fragen der Verkehrs
sicherheit, der Zulassung, des Führerscheins, der 
Straßenverkehrsordnung, der Verkehrserziehung 
usw. dem Wirtschaftsministerium übertragen wer
den sollen oder ob nicht die ganzen Probleme der 
Verkehrssicherheit vom Staatsministerium des In
nern bearbeitet werden müßten. 

Der Vorsitzende, Dr. Lacherbauer, wies dar
auf hin, daß der Gesetzentwurf den Wirtschaftsaus
schuß und den Rechts- und Verfassungsausschuß 
passiert habe. Der Haushaltsausschuß habe nur zu 
prüfen, ob die Gesetzesvorlage die haushaltsrecht
lichen Voraussetzungen erfülle. 

Ministeria1di;igent Brunne r schlug vor, die 
Frage der Verkehrssicherheit, das heißt die Fragen 
der Normen über die Beschaffenheit und den Be
trieb der Fahrzeuge und die Ordnung des Verkehrs 
auf den Straßen, dem Wirtschaftsministerium zu 
übertragen. Technische und wirtschaftliche Pro
bleme .könnten auf diesem Gebiete nicht von ein
ander getrennt werden. Die Verkehrssicherheit ge
höre zum Verkehr und nur .zum Vollzug der Be
stimmungen der Straßenverkehrsordnung und der 
Straßenverkehrs - Zulassungsordnung müsse die 
Vollzugspolizei herangezogen werden. Auch die an-. 
deren deutschen Länder hätten die ganzen Ver
kehrsfragen einem Ministerium übertragen. 

Auf Anfrage des .Abgeordneten Eberhard erklärte 
Ministerialdirigent Dr. M an g vom Innenm,iniste
rium, daß die Verkehrsüberwachung von jeher als 
Teilgebiet der öffentlichen Sicherheit behandelt 
worden sei und seit Jahrzehnten zum Innenministe-· 
rium gehöre. Die Überführung der Verkehrsüber
wachung in das Wirtschaftsministerium wäre mit 
Schwierigkeiten verbunden, zumal auch das Bau
wesen, der Unterhalt der Straßen, in den Aufgaben
bereich des Innenministeriums gehöre. 
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(von Feury [CSU]) 

Abgeordneter H a a s wandte sich gegen die Her
ausnahme der polizeilichen Verkehrsangelegen
heiten aus dem Innenministerium und stellte nach 
einer längeren Debatte folgenden Antrag, den der, 
Berichterstatter selbst aufnahm: 

Die Angelegenheiten des Straßenverkehrs wer
den dem ·bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr übertragen. :Qie Auf
gaben der Straßenverkehrsordnung, ohne die 
Bestimmungen über die Beschaffenheit der 
Fahrzeuge, ferner das Führerschein- und Fahr
lehrerwesen und die Verkehrserziehung wer
den vom bayerischen Staatsministerium des 
Inne~n wahrgenommen. In grundsätzlichen 
Fragen entscheiden die beiden Staatsministe
rien im gegenseitigen Einvernehmen. 

Dieser Antrag wurde gegen vier Stimmen ange
nommen. In der vorangegangenen Debatte setzte 
sich der Mitberiehterstatter dafür ein, den Absatz 2 
des § 1 des Gesetzentwurfs vollständig zu streiehen, 
da er das Entstehen eines Durcheinanders be
fürchte. 

Zu. Absatz 3 des § · 1 des Gesetzentwurfs bat 
Dr. B e n s e g g e r vom Finanzministerium, daß 
die Verwaltung und Betrieb der staatlichen Schiff
fahrt auf den staatlichen Gewässern dem Finanz
ministerium übertragen werde. Zu diesem Vor
schlag hätten sachliche Gründe die Regierung be
wogen, ·da die Schiffahrt auf dem Königsee und 
dem Tegernsee auch von der Schlösserverwaltung, 
und zwar mit gutem Erfolg, betrieben werde. 

Beide B e r i c h t e r s t a t t e r sprachen sich für 
die Streichung des Absatzes 3 des Gesetzentwurfs 
aus, da sie der Meinung waren, daß möglichst der 
ganze Aufgabenbereich des Verkehrsministeriums 
dem Wirtschaftsministerium einverleibt werden 
solle. 

In der Debatte sprachen noch die Abgeordneten 
0rt1 o p h, Göttler, Beier und Raas. 

Der Antrag des Berichterstatters auf Streichung 
des Absatzes 3 des § 1 wurde mit 11 gegen 5 Stim
men angenommen. 

Gegen den Absatz 1 und 4 des § 1 und gegen § 2 
des Gesetzentwurfs bestanden keine Einwendun
gen. Der § 3 wurde auf Vorschlag des Regierungs
direktors Dr. Bens egge r wegen der zeitlichen 
Entwicklung wie folgt abgefaßt: 

Die dem ehemaligen Staatsministerium für 
Verkehrsangelegenheiten nach dem Haushalts-

' gesetz für das Rechnungsjahr 1952 vom 31. Juli 
1952 (GVBL S. 229) im Einzelplan X bewillig
ten Ansätze stehen dem Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr zu. Sie werden von 
ihm nach Maßgabe der Aufgabenverteilung in 
§ 1 dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen diesem anteil
mäßig · zur Bewirtschaftung zugeteilt. 

Der § 3 wurde in· dieser Fassung angenommen. 

Entsprechend dem Vorschlag der Berichterstatter 
wurde gegen die §§ 4, 5, 6 und 7 keine Einwendung 
erhoben. 

Eine. Gesamtabstimmung erfolgte nicht, da der 
Ausschuß nur vom speziellen Standpunkt aus eine 
Beurteilung abzugeben hatte. 

Ich bitte das Hohe Haus, den Anträgen des Aus
schusses stattzugeben. 

;präsident Dr. Hundhammer: Ich schlage dem 
Hohen Hause vor, die allgemeine und die beson
dere Beratung zu verbinden und auf die erste Le
sung unmittelbar die zweite Lesung folgen zu las
sen. - Es erhebt sich keine Erinnerung. Wir wer
den so verfahren. 

Ich eröffne die Aussprache. Zum Wort ist gemel
det der Herr Abgeordnete Raas. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Haas (SPD): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Man könnte aµf Grund der vergangenen 
Beratung über dieses Gesetz vermuten, daß wir 
eine unglückliche Abstimmung herbeiführen. Die 
Meinungen über den § 1 in Absatz 2 und 3 waren 
in den verschiedenen Ausschüssen geteilt - es 
haben sich sowohl der Wirtschaftsausschuß wie der 
Rechts- und Verfassungsausschuß und der· Aus
schuß für den Staatshaushalt mit dieser Frage be
schäftigt. Ich glaube, daß für den Absatz 2 des § 1 
eine glückliche Lösung gefunden worden ist, die 
sowohl dem Verkehrsministerium als auch dem 
Innenministerium entgegenkommt. 

Umstritten ist jetzt noch der Absatz 3 des § 1, 
der lautet und den ich zur Kenntnis bringen 
möchte: 

Die Verwaltung und der Betrieb der staat
lichen Schiffahrt auf den staatlichen Gewäs
sern wird auf das Staatsministerium der Fi
nanzen übertragen. 

Wir haben im Augenblick folgenden Zustand -
wenn diese Tatsache auch den Mitgliedern des 
Haushaltsausschusses und der anderen Ausschüsse 
bekannt ist, glaube ich doch, daß ein Teil der Her
ren aus anderen Ausschüssen davon keine Kennt
nis hat -: Die staatliche Schiffahrt ist zweigeteilt. 
Auf dem Königsee und dem Tegernsee hat das 
bayerische Finanzministerium die Verwaltung, auf 
dem Ammersee und Würmsee patte sie bisher das 
Verkehrsministerium. Dabei hat das Verkehrsmini
sterium die direkte Verwaltung an die Deutsche 
Bundesbahn abgegeben. Ich muß offen sagen: Da 
einige Herren oft so stark dem Föderalismus hul
digen, habe ich mich darüber gewundert, warum 
man nun die Verwaltung auf dem Ammersee und 
auf dem Würmsee praktisch einer Bundesbehörde 
überlassen will, und zwar der Bundesbahn. Der 
Bayerische Landtag hat am 5. April 1951 auf An
trag des Haushaltsausschusses - das ist die Bei
lage 341 - in einem Beschluß die Staatsregierung 
ersucht, Vorschläge zu unterbreiten, die eine Koor
dinierung und Zusammenfassung der staatlichen 
Betriebe herbeiführen. Jetzt wäre eine Gelegen
heit, einen ungesunden Zustand zu beseitigen. Ich 
glaube, wir sollten diese Gelegenh.eit ausnützen, 
um die bayerische Schiffahrt -in e i n e Hand zu 
bekommen. 

2 
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Es ist vorgebracht worden, daß es sich auf dem 
Königsee und dem Tegernsee in erster Linie um 
Berufsverkehr handle und daß die Schiffahrt auf 
diesen Seen deshalb dem Finanzministerium unter
stehen soll; auf dem Würm- und dem Ammersee 
sei es aber in der Hauptsache Fremdenverkehr, so 
daß die Schiffahrt dem Verkehrsministerium unter
stehen soll. Das verstehe ich nicht, es ist ja prak
tisch umgekehrt; der Berufsverkehr sollte doch 
mehr der Bundesbahn oder dem Verkehrsministe
rium unterstellt sein und der Fremdenverkehr 
sollte dann in die Verwaltung der staatlichen 
Schlösser und Seen korrimen; denn dort wird ja 
in Bayern im großen und ganzen der Fremden.ver
kehr mit bearbeitet. Hier sind also Widersprüche, 
die unbedingt beseitigt werden sollten. Nun haben 
wir uns im Haushaltsausschuß und sicher auCh in 
anderen Ausschüssen schön öfter mit dem Schiffs- 1 

bau beschäftigt und wissen, daß es dem Verkehrs
ministerium bisher nicht möglich war, das Finanz
ministerium zu überzeugen, daß neue Schiffe für 
den Am~er- und Würmsee gebaut werden sollten, 
Ich persönlich bin der Auffassung, daß, wenn wir 
an der Fassung des Regierungsentwurfs in Absatz 3 
festhalten, diese Streitfrage in Zukunft glänzend 
gelöst werden kann, weil dann das Finanzmini
sterium die verantwortliche Stelle für die gesamte 
Schiffahrt, also auch jene auf dem· Ammer- und 
Würmse ist. 

Wi; haben in den Ausschüssen, insbesondere im 
Haushaltsausschuß schon öfter darüber geklagt, 
daß wir für die Schiffahrt auf dem Ammer- und 
Würmsee erhebliche Zuschüsse leisten müssen, 
während die Schiffahrt auf dem König- und Te
gernsee Erübrigungen gebracht hat. Es ist zu be
fürchten, daß die Schiffahrt auf dem Ammer- und 
Würmsee bei dem heutigen Zustand eine weitere 
Steigerung des Defizits bringt, was ohne weiteres 
daraus hervorgeht, daß der Zuschuß im Jahre 1950 
zum Beispiel 80 000 DM betragen hat, dann aber 
jedes Jahr genau um ~00 Prozent stieg, nämlich 
1951 auf 164 000 DM und 1952 auf voraussichtlich 

, 300 000 DM. Da muß man sich doch wirklich fragen, 
ob es angängig ist, daß im nächsten Jahr vielleich~ 
ein Defizit von 600 000 DM entsteht. Ich glaube 
aber, daß es durch die Übernahme in e i.n e Hand, 
und zwar die des Finanzministeriums, doch mög
lich sein wird, dieses Defizit irgendwie zu beseiti
gen. Deshalb habe ich mich veranlaßt gesehen, im 

. Auftrag meiner Fraktion zu beantragen, in § 1 
Absatz 3 die Formulierung des Regierungsentwurfs 
beizubehalten, Da heute eine günstige Gelegenheit 
gegeben ist, dem Wunsche des Hauses zu entspre
chen und einen staatlichen Betrieb in eine Hand 
zusammenzufassen, sollte man diese Gelegenheit 
ausnützen. Ich bitte Sie daher, meinem Antrag zu
zustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Red
ner ist ·gemeldet der Herr Abgeordnete Dr. Geisl
höringer. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Geislhöringer (BP): Meine Damen und Her
ren! Am 17. Juli dieses Jahres hat der Landtag mit . 

der durch die Koalitionsvereinbarungen veranlaß
ten Mehrheit die Auflösung des Verkehrsministe
riums in Bayern bes.chlossen. Es ersclJ.eint mir nicht 
opportun, wenn ich mich so ausdrücken darf, nach
zutarocken. Die Gründe, die nach unserer Meinung 
gegen die Auflösung sprechen, haben wir damals 
schon im einzelnen dargelegt. Allerdings scheint es 
mir doch wichtig, auf ein Faktum hinzuweisen, das 
erst nach diesen Beratungen evident geworden ist. 
Es meldet sich nämlich jetzt eine Organisation der 
bayerischen Verkehrswirtschaft und weist darauf 
hin, daß in Bayern bisher ein Landesverkehrsbeirat 
bestanden hat. Man möchte meinen, wenn eine 
solche Institution nicht nur dekorativen Charakter 
und Wert haben soll - wenn sie nur zu einer 
solchen Rolle verurteilt sein sollte, würden sich 
wohl die Beteiligten bestens bedanken -, müßte 
sie doch in einer solch wichtigen Frage, wie es die 
Auflösung eines bayerischen Ministeriums ist, bei
gezogen werden. Denn die ' Fragen, die hier zur 
Debatte stehen, betreffen doch gerade diesen Ver
kehrsbeirat, und man müßte annehmen, daß er 
eigentlich zur. Beratung solcher Fragen aufgestellt 
worden ist: Wir hören aber, daß dieser Landesver
kehrsbeirat nicht gehört wurde. Wer die Verhält
nisse kennt, kann sich ungefähr einen Vers darauf 
machen, warum man ihn nicht gehört hat. Es ist 
das sehr einfach zu erklären. Seit dem Dezem
ber 1950 stand ja fest, daß das Verkehrsministe
rium aufgelöst wird, gleichgültig ob Gründe dafür 
oder dagegen sprechen. Das war nun einmal eine 
Koalitionsvereinbarung, und auch für eine solche 
Koalitionsvereinbarung gilt der Satz: pacta sunt 
servanda. Es ist allerdings versucht worden, solche 
Koalitionsvereinbarungen zu bestreiten, es sind 
aber Merkmale genug vorhanden, die das nicht 
glaubhaft erscheinen lassen. So hat ein Mitglied 
der SPD mir im Ausschuß erklärt: „Was wollen 
Sie, warum wollen Sie sich gegen die Auflösung 
sträuben? Wenn wir es nicht auflösen, kriegen ja 
wir es." Ich habe darauf erwidert: „Das ist eine 
sehr bittere Pille, aber das wäre vielleicht doch das 
kleinere Unglück." · 

(Hört! hört! - Heiterkeit) 

Tempora mutantur - die Zeiten ändern sich wie
der, und keine Koalition und politische Konstel
lation dauert ewig. 

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet würden 
wir es für richtig halten - und ich möchte dies 
zum Antr.ag erheben -, daß wir die ganze Ange
legenheit nochmals an die zuständigen Ausschüsse, 
an den Wirtschafts- und an den Staatshaushalts
ausschuß, zurückverweisen, um die Resolution die
ser Organisation der bayerischen Verkehrswirt
schaft vom 11. September nochmals unter die Lupe 
zu nehmen. Es handelt sich dabei um den Landes
verband bayerischer Fuhrunternehmer, deh Lan
desverband bayerischer Spediteure, den Landes
verband für die Straßenverkehrsgenossenschaften 
Bayern-Süd und Nordbayern, den Landesverband 
bayerischer gewerbsmäßiger Omnibusunterneh
mungen, den Landesverband bayerischer Kraft
droschken- und Mietautounternehmen, den Ver
band deutscher nichtbundeseigener Eisenbahnen, 
Verbandsgruppe Bayern und den Verband öffent-
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licher Verkehrsbetriebe, Landesgruppe Bayern. 
Man möchte meinen, daß diese Organisationen in 
dieser Frage ein gewichtiges Wort mitsprechen kön
nen und dazu beitragen würden, zu einer 'sachlichen 
Würdigung zu kommen. Der Wfrtschaftsausschuß · 
wäre wohl die geeignetste Stelle, um diese Reso
lution einer genauen Prüfung zu unterziehen. Aber 
auch der Staatshaushaltsausschuß müßte sich noch
mals damit befassen; denn als wichtigstes, ich 
möchte fast sagen, als einziges Moment hat man 
zur Begründung dieser für uns so schwer ver
daulichen Pille angeführt, man würde dadurch 
350 000 DM im Jahr einsi;>aren. Ich glaube an diese 
Zahl nicht, ich glaube um so weniger daran, als 
man es bisher trotz wiederholter Fragen im Wirt
schafts- und Staatshaushaltsausschuß peinlichst 
vermieden hat, uns nachzuweisen, wie sicl;i diese 
350 000 DM ergeben. Ich bin überhaupt sehr skep
tisch, wenn man jetzt auf einmal wegen 350 000 DM 
ein Ministerium aufhebt; denn wenn man schon an 
eine solche Maßnahme geht, könnte man mit der 
gleichen Begründung auch noch das eine oder 
andere Ministerium aufheben. Zur gleichen Zeit ' 
haben wir erlebt, daß zum Teil die Vertreter der
selben Parteien, die für die Aufhebung des Ver
kehrsministeriums sind, weil man dadurch angeb
lich die Möglichkeit hat, 350 000 DM einzusparen, 
ohne mit der Wimper zu zucken auf 5 Millio
nen b-Mark verzichtet haben, die der Herr Finanz
minister Zietsch sehr gerne gehabt hätte, indem sie 
die Spielbanken abgelehnt haben. Ich will darauf 
nicht weiter eingehen, sondern das nur ganz kurz 
streifen. 

Man hat weiter, ohne lange zu überlegen, 20 Mil
lionen hinausgeworfen, möchte ich beinahe sagen, 
nämlich die 20 Millionen für den JRSO-Vertrag. 
Nach meiner Ansicht war das wirklich nicht not
wendig, es bestand hierfür keine rechtliche oder 
sonstige Verpflichtung. Wenn man in einer solchen 
Not ist, kann man sich so etwas nicht erlauben. Ich 
will darauf nicht näher eingehen. Aber es fällt doch 
auf, daß man hier, ohne lange zu verhandeln, ohne 
lang zu überlegen, lächelnd 20 Millionen zahlt und 
auf der .anderen Seite angeblich 350 000 DM ein
sparen will und deshalb ein Ministerium aufhebt. 
Gerade wegen dieser angeblichen Begründung wer
den wir es - ich habe das schon zum Ausdruck ge
bracht - als unsere selbstverständliche Pflicht be
trachten, seinerzeit genau zu prüfen und uns im 
nächsten Jahr einen genauen Nachweis geben zu 
lassen, wo diese Einsparungen erzielt wurden. In 
Nordrhein-Westfalen hat der dortige Ministerprä
sident bekanntlich erklärt, daß die vermeintliche 
Einsparung von 150 000 DM dort auch nicht gelun
gen ist. Wie man bei uns noch mehr einsparen will, 
weiß ich nicht; denn das Personal und die Arbeit 
wird im wesentlichen wohl das gleiche bleiben. 
Lassen wir das aber zunächst einmal, vorbehaltlich 
der Nachprüfung, als zutreffend unterstellt sein. 

Jedenfalls möchten wir aber vermeiden, daß über 
den Beschluß des Landtags vom 17. J,uli hinaus 
durch ein Gesetz noch etwas Besonderes unter
nommen wird, was diese Nachprüfung wenn nicht 

unmöglicl,l. macht, so doch außerordentlich er
schwert. Jetzt streitet man sich nämlich schon um 
die Erbschaft des. Verkehrsministeriums. Verschie
dene Ministerien wollen Teile aus dieser Erbschaft 
an sich reißen. Daß das Finanzministerium bestrebt 
ist, die Schiffahrt zu bekommen, verstehe ich durch
aus. Dem können wir aber nicht folgen; denn 
schließlich könnte ja das Finanzmi.nisterium gleich 
alles übernehmen und damit als wichtigste Insti
tution diktatorische Gewalt erhalten. Durch den 
Beschluß des Landtags hat der Finanzminister ja 
ohnedies eine Gewalt bekommen, die geradezu un
geheuerlich ist. Der Landtag hat es fertiggebracht, 
dem Finanzminister wegen der Beseitigung des De
fizits von 84,5 Millionen zu sagen, du hast Plein
pouvoir, hast die Vollmacht einzusparen, wo du 
willst. Wenn ein anderer Minister eine so.lche Voll
·macht für sich in Anspruch genommen hätte, hätte 
man ihm wahrscheinlich diktatorische Gelüste nach
gesagt.. 

Wir sind nicht der Meinung, daß dieses Gesetz 
überhaupt notwendig ist. Wenn schön, dann muß 
es bei dem seinerzeitigen Beschluß bleiben, und da 
hoffe ich die Zeit noch zu erleben, wo auch dieser 
Beschluß als nicht vernünftig erkannt und wieder 
aufgehoben wird. Wenn es schon überhaupt bei 
diesem Beschluß bleiben soll, dann ist es nach un
serer Auffassung notwendig, das ganze Verkehrs
ministerium, in Bausch und Bogen, als eine be
sondere Abteilung in . das Wirtschaftsministerium 
zu übernehmen. Deshalb sind wir gegen diesen 
Ge.setzentwurf, der verschiedene Unklarheiten be
züglich der Zuständigkeiten bringt. Wir haben bis
her genau gewußt, wo das Verkehrsministerium, 
wo das Innen- und wo das Finanzministerium zu
ständig ist. Wenn dieser Entwurf genehmigt wird, 
werden wir es erleben, daß Zuständigstreitigkeiten 
entstehen. Deshalb möchte ich primär sagen, wir 
sind gegen dieses Gesetz, und des weiteren meinen 
Antrag wiederholen, zum Zweck der Nachprüfung 
der in den letzten Tagen eingelaufenen Resolution 
die ganze Angelegenheit nochmals an die genann
ten Ausschüsse zurückzuverweisen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete von Feury. Ich erteile ihm 
das Wort. 

von Feury (CSU): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Ich habe mich gefreut über die Erklärung 
des Herrn Kollegen Raas, daß wir uns um den Ab
satz 2 des § 1 des Gesetzes nicht mehr streiten müs
sen, daß hier Einigkeit besteht. Wir haben uns also 
nur noch über den Absatz 3 des § 1 zu unterhalten, 
also über die Frage, ob die· Schiffahrt auf dem 
Ammer- und Starnberger See dem Wirtschafts- oder 
dem Finanzministerium unterstellt werden soll. Ich 
sage Ihnen ganz ehrlich, darüber müssen wir nach
her abstimmen, darüber gibt's verschiedene Mei
nungen. Die beiden Meinungen können auch be
gründet werden, und in einem demokratischen Staat 
entscheidet eben die Mehrheit. Ich möchte Sie nur 
bitten, die Entscheidung'h e u t e zu fällen, und zwar 
im Interesse .des ehemaligen Verkehrsministeriums, 
das heißt im Interesse des Verkehrs, weil man ein-
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mal wissen muß, wo wer zuständig ist, auf deutsch: 
wer anschafft. 

Warum meine Fraktion und ich dafür sind, diesen 
Absatz 3 zu streichen und infolgedessen die Schiff
fahrt auf dem Ammer- und dem Starnberger See 
dem Wirtschaftsministerium zu unterstellen, ist 
ganz einfach. Grundlegend für unsere Debatte war 
der Gedanke, man möge das Verkehrsministerium 
wenn irgend möglich in seiner Gesamtheit einem 
Ministerium einverleiben, und zwar dem Wirt
schaftsministerium. Dies ist auch in allen anderen 
Ländern des Bundesgebiets der Fall. 

Zwischen der Schiffahrt auf dem Ammer- und 
dem Starnberger See und der Schiffahrt auf dem 
Königsee ist nun ein gewisser Unterschied: Der 
Königsee hat nun einmal hauptsächlich einen Aus
flugsverkehr zu bewältigen, während der Ammer
und der Starnberger See weniger finanziell als viel
mehr verkehrswirtschaftlich wichtig sind. Das heißt, 
der Mann und die Frau, die in München arbeiten, 
müssen in der Frühe das Schiff als Verkehrsmittel 
benützen, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. 
Auch Frachten werden auf dem Ammer- und dem 
Starnberger See befördert. Es handelt sich also auf · 
deutsch um ein reines Verkehrsinteresse, und ich 
glaube, es leuchtet schon, ein, ßaß in diesem Fall das 
Finanzielle eine geringere Rolle spielt. Deshalb sind 
wir der Meinung, daß auch diese Interessen vom 
Wirtschaftsministerium gewahrt werden müssen. 

Auch die Verkehrsverbände haben .in einer Reso
lution, die sie uns - zu spät allerdings - eingesandt 
haben, darauf hingewiesen, daß sie die Wahr
nehmung aller Interessen durch das Wirtschafts
ministeri:um wünschen, für die bis jetzt das Ver
kehrsministerium zuständig war. 

Da di.ese Linie so klar ist, sind wir der Meinung, 
daß wir in diesem Fall allerding abstimmen müssen, 
daß aber die wirtschaftlichen Interessen im Vorder
grund stehen. Deshalb bitten wir, der Streichung 
des Absatzes 3 von § 1 zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter das 
Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Haas. 

Dr. Haas (FDP): Meine Damen und Herren! Mein 
Herr Vorredner Dr. Geislhöringer hat ja Gott sei 
Dank nur im Irrealis sprechen können; denn dieses 
Haus hat durch seinen Beschluß vor den Ferien 
grundsätzlich entschieden, das Verkehrsministerium 
sei aufzulösen, und damit bereits ein Faktum ge
schaffen. Es hat also keinen Sinn, auf diese Dinge 
weiter einzugehen. 

Gestatten Sie mir. bitte nur einen einzigen Satz. 
Meine. Herren von der Bayernpartei, Sie erschweren 
es - ich möchte einmal sagen - den temperierten 
Föderalisten, für den Föderalismus einzutreten, 
wenn Sie staatliche Fassaden, hinter denen keine 
staatliche Machtfülle, keine Souveränität mehr 
steckt, nur um ihrer selbst willen aufrechterhalten 
wollen. 

Es handelt sich jetzt darum, die Zuständigkeiten 
bei der Überführung abzugrenzen, und zwar o r g a -
n i s c h abzugrenzen. Nur von diesem Gesichtspunkt 

wollen wir uns hier leiten lassen. Aus diesem 
Grunde halte ich auch den Beschluß sowohl des 
Haushaltsausschusses als auch d~s Rechts- und Ver
fassungsausschusses für richtig, den Absatz 3 zu 
streichen. Die Begründung, die das Finanzministe
rium dafür gegeben hat, daß es die Schiffahrt auf 
dem Ammersee und auf dem Würmsee unbedingt 
haben will, hat wohl, soviel ich im Haushaltsaus
schuß gehört habe, nur in dem einzigen Satz ge
gipfelt: Na ja, wir haben eine kaufmännische Buch
führung eingeführt und haben auf der anderen 
Seite auch die Ausfl.ugschiffal;i.rt auf dem Tegernsee 
und auf dem Königsee zu verwalten, wir wollen 
alles in einer Hand haben. - Das erscheint mir denn 
doch ein bißchen wenig und genügt mir nicht. Mein 
Herr Vorredner von Feury hat bereits mit Recht auf 
den grundsätzlichen Unterschied zwischen der 
Schiffahrt auf den beiden großen und der Schiff
fahrt auf den beiden kleinen Seen hingewiesen. Auf 
den beiden großen Seen haben _wir einen echten 
Verkehr und müssen damit. auch verkehrsschwache 
Gebiete und verkehrsarme Zeiten bedienen. Die Er
fordernisse, die für diese Art eines echten Verkehrs 
gelten, sind grundsätzlich andere als die Erforder
nisse, die für einen Ausflugsverkehr gelten. Ich weiß 
nicht, ob dann, wenn man den Verkehr auf dem 
Würm- und dem Ammersee dem Finanzministerium 
unterstellt, nicht sogar eine gewisse Gefahr entsteht, 
daß man diesen Verkehr aus einem allzu fiskalischen 
Denken heraus regelt. Doch bin ich durchaus der 
Meinung, daß die Wirtschaftlichkeit bei der Schiff
fahrt auf den beiden großen Seen bisher nicht ge
nügend beachtet worden ist. Aber aus rein organi
schen Gründen soll das, was zusammengehört, zu
sammenbleiben. Wir sind also für die Streichung des 
Absatzes 3 entsprechend den Beschlüssen der beiden 
genannte;n Ausschüsse. 

Schwierigkeiten habeD: sich bei der Aussprache im 
Haushaltausschuß auch noch beim Absatz 2 ergeben. 
Man ist sich grundsätzlich darüber klar geworden __: 
deshalb haben wir ja im Haushaltsausschuß einen 
Abänderungsantrag zum Absatz 2 gestellt -, daß 
die Materien der Straßenverkehrsordnung als Ma
terien wesentlich polizeilicher Art beim Innen
ministerium zu verbleiben haben, daß aber die Ma
terien der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung dem 
Verkehrsministerium anzugliedern sind, weil es sich 
dabei um Materien wesentlich verwaltungsmäßiger 
Art handelt. 

Einige Grenzgebiete sind strittig geblieben. Man 
hat gesagt, man werde sich darüber wohl in inter- -
ministeriellen Besprechungen einigen können. Es 
dürfte sich dabei um die Fragen des Führerschein
entzugs, der Fahrlehrerprüfungen usw. handeln. 
Vielleicht' können wfr hier von den Herren des Mi
nisteriums erfahren, ob in diesen Belangen bereits 
eine restlos klare Abgrenzung geschaffen wurde. Sie 
erschiene wohl geboten, wenn wir heute ein dies
bezüglicl:J.es Gesetz verabschieden, obwohl sich ein 
Gesetz normalerweise davor hüten sollte, zu kasui
stisch zu werden. 

Ich möchte also, um nochmals zusammenzufassen, 
dafür plädieren, den Absatz 3 zu streichen und den 
Absatz 2 in der vom Haushaltsausschuß beschlosse
nen Formulierung anzunehmen. 
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Präsident Dr. Hundhammer: Als Redner folgt der 
Herr Abgeordnete Michel; ich erteile ihm das Wort. 

Michel (CSU): Herr Präsident1 Hohes Haus! Sie 
kennen ja meinen Standpunkt zum Verkehrsmini
s.terium. Sie brauchen keine Angst zu haben, daß· 
ich ihn heute wieder aufrolle, wenn mir .auch das 
letzte Mal in sehr kluger Weise das Wort dadurch 
abgewürgt wurde, daß man Schluß der Rednerliste 
beantragte. und ich mich am Schluß nicht mehr zum 
Wort melden konnte. Ich werde auch meine Aus
führungen über den Staatsvertrag nicht bringen, die 
damals ja auch im Protokoll hätten aufgenommen 
werden sollen, aber nicht aufgenommen wurden, 
da dies in meiner Abwesenheit beantragt worden 
war. Auch dafür will ich. mich heute nicht rächen. 

Ich möchte nur zum Antrag von Dr. Geislhöringer 
Stellung nehmen. Ich glaube, wir sollten alle Ein
wendungen, die gemacht werden, gewissenhaft über
prüfen. Im Jahre 1920, als der Staatsvertrag abge
schlossen wurde, hat man die Sache auch ziemlich 
schnell übers Knie gebrochen, und Sie wissen, daß 
dem bayerischen Staat ein Schaden von 3,5 Milliar-. 
den Mark entstanden ist. Ich glaube, wir sollten uns 
heute--

(Zuruf von der SPD: Milliarden?) 

- Ja, 3,5 Milliarden. Das ganze Eisenbahnwesen des 
bayerischen Staates war 3,5 Milliarden Mark wert. 
- Ich glaube, wir sollten uns bei der Angelegenheit 
doch nicht zu sehr beeilen; denn spätere Generatio
nen könnten uns dann' den Vorwurf machen, wir 
l,J.ätten die Sache gewissenhafter prüfen müssen. 

Ich möchte Ihnen heute nur ein kleines Beispiel 
dafür zeigen, wie es geht:· Der Herr Kollege Haas 
hat vorhin erklärt, der Verkehr auf dem Königsee 
und dem Tegernsee sei Ber:ufsverkehr, während er 
auf dem Würm- und dem Ammersee nur dem Ver
gnügen diene. 

(Abg. Dr. Haas und andere: Umgekehrt!) 

- Nein, der Herr Kollege Haas hat es so gesagt. 
Sehen Sie, so schleichen sich Fehler ein. Man sollte 
doch die Sache gewissenhaft überprüfen. 

Dazu kommen dann noch die Preise. Ja, woher 
kommt es, daß die Schiffahrt auf den beiden großen 
Seen nicht rentabel war? Das kommt von der Er
höhung der' Dieselölpreise. Das Verkehrsministe
rium hat sich ja bemüht, die Nachlässe, die es früher 
hatte, wiederzubekommen. So wird auch die Schiff
fahrt auf diesen Seen wirtscha,ftlicher werden. 

Ich möchte nur eine Statistik vorlegen, wie sich 
die Schiffahrt auf den beiden Seen entwickelt hat. 
Im Jahre 1949 betrug die Gesamteinnahme 460 000 
Mark, 1950 ist sie auf 491 000 Mark gestiegen, 1951 
schon auf 506 000 Mark, hat also die Grenze der hal-
1ben Million schon überschritten. 1952 ist sie weiter 
angestiegen, trotz des verregneten Sommers. Ich 
kann Ihnen noch keine Jahresstatistik geben, möchte 
Ihnen aber doch das Ergebnis der drei Hauptmonate 
mitteilen. Im Juni 1952 war der Umsatz etwa 
87 000 DM, im Jahr vorher nur etwa:s über 
50 000 DM; im Juli 1952 betrug er über 100 000 DM, 

'im Jahr vorher etwa 80 000 DM, und im August 1952 

waren es fast 130 000 DM, während im Vorjahr nur 
120 000 DM erreicht wurden. 

(Abg. Stock: Das war der heiße Sommer!) 

- Herr Kollege, Sie erinnern sich aber doch, daß das 
Ende des Monats August ganz verregnet war, so daß 
die Leute fluchtartig die Seen verließen. Trotzdem 
stieg der Umsatz. -

Was die Zuständigkeit der Bundesbahn betrifft, so 
bedauere auch ich sie außerordentlich; denn ich 
weiß, daß die Schiffahrt. auf dem Ammer- und dem 
Starnberger See einen Teil der Gehälter und Pen
sionen der Bundesbahn mit übernehmen muß. Sogar 
das Gehalt des Präsidenten der Bundesbahn wird 
mit soundso viel Zwanzigsteln von den Einnahmen 

· aus der Ammersee- und Starnberger-See-Schiffahrt 
gedeckt. Ich glaube also, man sollte alles daran
setzen, daß wir diese Belastungen, die absolut nicht 
notwendig sind, von unserer Schiffahrt wegbringen 
und die Schiffahrt in eigene Regie bekommen. 

Im übrigen bitte ich, dem Antrag von Dr. Geisl
höringer zuzustimmen und die Sache noch einmal zu 
überprüfen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wi;r kommen zur Abstimmung. Ihr 
liegen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes be
merkt wird, die Formulierungen des Gesetzes auf 
der Beilage 1590 zugrunde. 

Zunäw."ist hat Herr Abgeordneter Dr. Geislhörin
ger den Antrag gestellt, die ganze Materie an den 
Wirtschaftsausschuß und den Haushaltsausschuß 
z~rückzuverweisen. 

Wir stimmen uber diesen Antrag ab. Wer ihm 
stattgeben will, möge sich vom Platz erheben. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Das letztere ist 
die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Ieh rufe nunmehr auf den § 1. Für Absatz 1 
schlagen die Ausschüsse unveränderte Annahme 
der Regierungsvorlage vor. Der erste Absatz lautet: 

(1) Die Aufgaben des durch Beschluß des 
Landtags vom 17. Juli 1952 aufgelösten Staats
ministeriums für Verkehrsangelegenheiten als 
ob.erster Landesbehörde auf dem Gebiete des 
Verkehrswesens gehen auf das Staatsministe
rium fÜr Wirtschaft über. Dieses führt die Be
zeichnung „Staatsministerium für Wirtschaft 
und Verkehr". 

Wer dieser Fassung die Zustimmung erteilt, wolle 
Platz behalten. - Stimmenthaltungen? - Bei 
Stimmenthaltung der Fraktion der Bayernpartei 
und zweier weiterer Abgeordneter ist der Absatz 1 
angenommen. 

Für Absatz 2 schlägt der Haushaltsausschuß fol
gende Fassung vor: 

(2) Die Angelegenheiten des Straßenyerkehrs 
werden dem bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr übertragen. Die Auf
gaben der Straßenverkehrsordnung, ohne die· 
Bestimmungen über die Beschaffenheit der 
Fahrzeuge, ferner das Führerschein- und Fahr
lehrerwesen und die Verkehrserziehung wer-·. 

3 
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den vom bayerischen Staatsministerium des 
Innern wahrgenommen. In grundsätzlichen 
Fragen entscheiden die beiden Staatsministe
rien im gegenseitigen Einvernehmen. 

Wer die Zustimmung zu dieser Formulierung er• 
teilt, wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? 
- Stimmenthaltungen wie vorher; der Absatz 2 
ist angenommen. 

Bei Absatz 3 ist Streichung beantragt worden. 
Nach den Ausschußbeschlüssen sollte Absatz 3 fol
gende Fassung erhalten: 

. Die Verwaltung und der Betrieb der staat
lichen Schiffahrt auf den staatlichen Gewässern 
werden auf das Staatsministerium der Finan
zen übertragen. 

Wer dieser Fassung die Zustimmung erteilen will, 
möge sich vom Platz ~rheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Das letztere ist die M;ehtheit. Der 
Absatz 3 ist abgelehnt. 

_ Außerdem liegt mir ein Antrag Haas vor, die 
Formulierung der Regierungsvorlage anzunehmen. 

(A~g. Eberhard: Das ist das gleiche!) 

Das ist dasselbe. Dann ist damit der Antrag 
Haas zugleich erledigt; der Absatz 3 entfällt. 

Der bisherige Absatz 4 wird nunmehr Absatz 3. 
Hiefür haben ·die Ausschüsse unveränderte An
nahme folgender Formulierung des Regierungsent
wurfs vorgeschlagen: 

Die rechtliche Bereinigung der Kran~ahr
zeugzuweisungen na~ dem Gesetz vom 28. Ja
nuar 1950 (GVBL S. 43) obliegt dem Staats
ministerium der Finanzen. 

Wer dieser Formulierung die Zustimmung er
teilt, wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? 
· - Der Absatz 4, nunmehr Absatz 3, ist bei Stimm
enthaltung der Fraktion der Bayernpartei und vier 
weiterer Abgeordneter angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf den § 2. Derselbe hat nach. 
den Ausschußbeschlüssen folgende Fassung: 

(1) Die Straßenverkehrsdirektion wird auf
gelöst; ihre Aufgaben übernimmt die Zweig
stelle München der Oberfinanzdirektion Mün
Chen für die Regierungsbezirke Oberbayern, 
Niederbayern und Schwaben, die Zweigstelle 
Ansbach der Oberfinanzdirektion Nürnberg für 
die übrigen Reg~erungsbezirke. 

(2) Die Straßenverkehrshauptämter werden 
aufgelöst; ihre Aufgaben übernehmen die Re
gierungen. 

·. (3) Die Straßenverkehrsämter werden auf-. 
gelöst; ihre Aufgabe'n übernehmen die Kreis
verwaltungsbehörden. 

Wer diesem Paragraphen in der verlesenen Fas
sung zustim1nt, wolle Platz behalten. - Stimm
enthaltungen? - Stimmenthaltungen wie vorher. 
Der § 2 ist angenommen. 

Es folgt § 3. Der Ausschuß für den Staatshaushalt 
beanträgt hiefür folgenden Wortlaut: 

Die dem ehemaligen Staatsministerium für 
Verkehrsangelegenheiten nach dem Haushalts
gesetz für das Rechnungsjahr 1952 vom 31. Juli 
1952 (GVBl. S. 229) im Einzelplan X bewillig
ten Ansätze stehen dem Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr zu. Sie werden von 
ihm nach Maßgabe der Aufgabenverteilung in 
§ 1 dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium der Finanzen diesem anteil
mäßig zur Bewirtschaftung zugeteilt. 

Wer dieser Formulierung zustimmt, wolle Platz 
behalten. - Stimmenthaltungen? - Der § 3 ist 
bei den Stimmenthaltungen wie vorher angenom
men . 

Ich rufe auf den § 4. Er lautet: 

Die Verordnung Nr. 33 über die Errichtung 
eines Staatsministeriums für Verkehrsange
legenheiten vom 26. Januar 1946 (GVBl. S. 62) 
wird aufgehoben. 

Wer dem zustimmt, wolle Platz behalten. -
Stimmenthaltungen? - Der§ 4 ist bei den Stimm
enthaltungen wie vorher angenommen. 

Ich rufe auf § 5 mit folgender Fassung: 

Das Gesetz über die Bereinigung von Kraft
fahrzeugzuweisungen vom 28. Januar 1950 
(GVBL S. 43) wird wie folgt geändert: 

(1) §. 5 Absatz 2 wird 'aufgehoben. Die bis
herigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 
und 3. 

(2) § 10 erhält folgende Fassung: 

„Das. Staatsministerium der Finanzen er
läßt im Einvernehmen mit den Staatsmini
sterien des Innern und für Wirtschaft und 
Verkehr die erforderlichen Ausführungsbe
stimmungen." 

Wer dem zustimmt, wolle Platz behalten. -
Stimmenthaltungen? -Auch § 5 ist bei den Stimm
enthaltungen wie vorher angenommen. 

Es folgt § 6: 
Die Durchführungsvorschriften zu diesem 

Gesetz erläßt das Staatsministerium für Wirt
schaft und Verkehr im Einvernehmen mit den 
beteiligten Staatsministerien. 

Wer dem zustimmt, wolle Platz behalten . .....,. 
Stimmenthaltungen? - Der § 6 ist bei den Stimm
enthaltungen wie vorher angenommen. 

Ich rufe auf§ 7. Der Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr schlägt unter Streichung des Dringlich
keitsvermerks folgende Fassung vor: 

Dieses Gesetz tritt am ....... in Kraft. 

Die Ausschüsse haben es der Vollversammlung 
überlassen, den Zeitpunkt des Inkrafttretens zu 
bestimmen. Ich schlage dem Hohen Hause vor, den 
1. Oktober 1952 einzusetzen. - Dagegen erhebt sich 
keine Erinnerung. Damit lautet§ 7: 

Dieses· Gesetz tritt am 1. Oktober 1952 _in 
Kraft. 

Wer damit einverstanden ist, wolle Platz be
halten. - Stimmenthaltungen? - Der § 7 ist ein
stimmig angenommen. Die erste Lesung ist damit 
abgeschlossen. 
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Wir treten in die zweite Lesung ein. Ich eröffne 
die Aussprache hiezu. - Es erfolgt keine Wort
meldung. Die Aussprache ist geschlossen. 

W'ir kommen zur Abstimmung nach den Be
schlüssen der ersten Lesung. Ich rufe auf § 1 -, 
§ 2 -, § 3 -, § 4 -, § 5 -, § 6 -, § 7 -. Ich 
stelle fest, daß alle Paragraphen die Zustimmung 
des Hauses auch in der zweiten Lesung gefunden 
haben. Damit ist die zweite Lesung beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das 
ganze Gesetz. Ich schlage vor, dieselbe in einfacher 
Form vorzunehmen. - Es erhebt sich keine Er
innerung. Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hau
ses, die dem Gesetz in der Fassung .der Beschlüsse 
der zweiten Lesung die Zustimmung erteilen, sich 
vom Platz zu erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - D11s Gesetz ist 
angenommen gegen die Stimmen der Fraktion der 
Bayernpartei und sechs Stimmen der CSU bei acht· 
Stimmenthaltungen. Ich stelle fest, daß die Zu
stimmung des Hauses dem .Gesetz erteilt ist. 

Das Gesetz· hat den Titel: 

Gesetz über die Zuständigkeiten auf dem Ge
biete des Verkehrswesens. 

Die Beratung über diesen Tagesordnungspunkt ist 
damit abgeschlossen. 

Ich frage nunmehr zu Ziffer 2 der Tagesordnung, 
ob zur Interpellation betreffend den Küßwetter
prozeß, die ·gestern besprochen wurde, ein Antrag 
gemäß § 43 Absatz 4 der Geschäftsordnung gestellt 
wird. 

(Zuruf des Abg. Bezold) 
I 

- Herr Abgeordneter Bezold, ich erteile Ihnen das 
Wort. 

Bezold (FDP): Herr Präsident, ich möchte mich 
zuerst für Ihre Rücksichtnahme bedanken, daß· Sie 
gewartet haben, bis ich gekommen bin. 

Hohes Haus! Ich sehe mich gezwungen, zur Inter
pellation gemäß § 43 Absatz 4 der Geschäftsord
nung des Landtags den Antrag zu stellen, daß die 
Antwort des Ministers der Meinung des Landtags 
n i c h t entspricht. Ich bitte, festzustellen, ob der 
Antrag die Unterstützung von 15 Mitgliedern des 
Hauses findet. 

Präsident D1·. Hundhammer: Wer 'gewillt ist, 
einen solchen Antrag zu unterstützen, der wolle 
sich vom Platz erheben. - Die Unterstützung ge
nügt. 

Das Wort wird weiter nicht gewünscht. Wir kom
men zur Abstimmung. 

(Abg. Haußleiter: Zur Abstimmung!) 

- Das Wort zur Abstimmung erhält der Herr Ab
geordnete Haußleiter. 

Hau.ßleiter (fraktionslos): Hohes Haus! Meine Da
men und Herren! Meine Freunde u·nd ich werden· 
in dem Fall nicht für den Antrag stimmen, und 
zwar aus der einfachen Überlegung heraus: Das 
Landwirtsehaftsministerium kann nach unserer An-

sieht nicht für den Fall Küßwetter als solchen ver
antwortlich gemacht werden. Das ist das erste. 
Zweitens ist, so darf ich einmal sagen, eine ge
wisse Ordnung zum Schutze unserer Wälder not
wendig, und da scheint uns festzustehen: Die Maß
nahmen, die der Herr Landwirtschaftsminister ge
troffen hat, entsprechen dem, was heute richtig und 
möglich ist. So sehr ich es sonst für richtig halte, 
die Regierung zu kritisieren, zu neuen Maßnahmen 
zu· ermuntern, .auf sie acht zu geben, scheint mir 
doch in diesem Fall angesichts der Erklärung des 
Herrn Landwirtschaftsministers der Antrag für uns 
jedenfalls nicht annehmbar. 

(Bravo! bei der CSU. - Abg. Bezold: Ich 
bitte ums Wort zur Abstimmung!) 

Präsident Dr. Hu.ndhammer: Das Wort erhält zur 
Abstimmung der Herr Abgeordnete Bezold. 

Bezold (FDP): Ich möchte' auf das, was der Herr 
Kollege Haußleiter gesagt hat, nur eines antworten: 
Ich glaube, es ist deutlich genug zum Ausdruck ge
kommen in 'der Interpellation und der Begründung 
sowie in den Reden, die nachher gehalten wordel1. 
sind, daß niemand etwas dagegen hat, wenn die 
Wälder so weit als möglich geschützt· werden. Ich 
weiß aber nicht, was der Tatbestand der Interpella
tion mit dem Schutz des Waldes zu tun hat. Ich bin 
auch vollkommen mit dem einverstanden, was der 
Herr Staatsminister hinsichtlich des Schutzes der 
Wälder gesagt hat. Ich vermisse aber in den. Aus
führungen des Herrn Staatsministers die Antwort 
auf eine ganze Reihe von Fragen, die nicht nur von 
der FDP und der Bayernpartei, der Oppositions
parteien, sondern besonders auch von seiten der 
SPD gestellt wurden. Ich sehe mich deshalb nicht 
imstande, auf meinen Antrag zu verzichten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wir kommen zur 
Abstimmung. Es ist gemäß § 43 Absatz 4 der Ge
schäftsordnung beantragt, festzustellen, daß die 
Antwort des Ministers auf die Interpellation der 
Meinung des Landtags nicht entspricht. Wer diesem 
Antrag beitritt, wolle sich voµ1 Platz erheben. - Ich· 
bitte um die Gegenprobe.-'-- Stimmenthaltungen? -
Der Antrag ist bei einer Stimmenthaltung gegen die 
übrigen Stimmen der Fraktion der Bayernpartei 
und der FDP abgelehnt. Damit ist dieser Punkt der 
Tagesordnung abgeschlossen. 

Nun würde die Ziffer 5 der Tagesordnung folgen. 
Hierzu liegt mir aus den Reihen der Fraktion der 
Bayernpartei der Antrag vor, die Beratung vorerst 
zurückzustellen, weil der Herr Abgeordnete Knott 
noch einen Abänd,erungsantrag einbringen will. Ich 
nehme an, daß das noch im Laufe des heutigen Vor
mittags geschieht, so daß er am Nachmittag oder 
morgen Gegenstand der Beratung sein kann. 

'(Zuruf: Der liegt schon vor!) 

- Der Antrag, den Sie meinen, ist mir bekannt. Mir 
ist diese Notiz eben vom Schriftführer übergeben 
worden. 

Ist das Haus bereit, dem Antrag auf Zurückstel
lung auf heute Nachmittag oder morgen zu ent-
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sprechen? - Gut, der Tagesordnungspunkt ist vor
erst zurückgestellt. 

Dann rufe ich auf die Ziffer 6 der Tagesordnung: 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ge
setzes Nr. 124 über die Wiedererrichtung des 
bayerischen Obersten Landesgerichts (Beilage 
3134). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses .für 
Rechts- und Verfassung~fragen (Beilage 3169) be
richtet der Herr Abgeordnete Bezold. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Bezold (FDP), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Bei dem Entwurf des Gesetzes zur Ände
rung des Gesetzes Nr. 124 über die Wiedererrichtung 
des Bayerischen Obersten Landesgerichts handelt es 
sich um eine rein juristische, ich möchte fast sagen 
formaljuristische Angelegenheit. 

Der Vertreter des Justizministeriums, Herr Mini
sterialrat Dr. Rösch hat zu Beginn der Sitzung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses vom 9. Sep
tember 1952 die Notwendigkeit des Gesetzes mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes über Ordnungs-

' widrigkeiten, am 1. April 1952 begründet. Bekannt
lich gebe es neben dem rein kriminellen Unrecht 
das Gebiet der Ordnungswidrigkeiten, auf dem die 
Verwaltungsbehörde einen Ordnungsstrafbescheid 
erlasse, gegen den aber gerichtliche Entscheidung 
beantragt werden könne. Es handle sich vor allem 
um Wirtschaftsbestimmungen, Marktregelungsge
setze, wie zum Beispiel das Milch- und Zucker
gesetz. Dieses Verfahren sei darüber hinaus auch 
bei anderen Gesetzen, vbr allem dem Paßgesetz 
und dem Mutterschutzgesetz, vorgesehen. Das Ver
fahren sei bisher im Wirtschaftsstrafgesetz ge
regelt gewesen, weil es seine hauptsächlichste An
wendung für das Gebiet von Wirtschaftsverstößen 
fand. Wegen des Hinzukommens anderer Fälle habe 
sich der Bund entschlossen, das Recht der Ord
nungswidrigkeiten in einem eigenen Gesetz er
schöpfend zu regeln. 

Durch diese Neuregelung sehen wir uns in 
Bayern,- wenn wir die Zuständigkeit des Obersten 
Landesgerichts für diese Angelegenheiten, die bis
her bestanden, gesetzlich klar und unzweifelhaft 
ausdrücken wollen,. gezwungen, der Änderung des 
Gesetzes zuzustimmen, wie sie die Staatsregierung 
von uns verlangt. Es handelt sich also tatsächlich 
um eine mehr oder weniger formale Sache, die die 
Zuständigkeit des Obersten Landesgerichtes für 
diese Angelegenheiten wahren will. Sonst könn
ten Rechtszweifel auftreten, die den Instanzenzug 
und die Abwicklung der Angelegenheiten ver
zögern würden. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat die 
Materie eingehend geprüft. Man könnte vom juri
stischen Standpunkt aus - wenn man sich sehr 
streng an die Gesetzestechnik halten wollte - viel
leicht sagen, diese Änderung wäre nach der Ver
zahnung der anderen Gesetze nicht unbedingt not
wendig; man müßte sie nicht unbedingt in Wor
ten ausdrücken. Es ist aber zweifellos so, wie das 
Justizministerium erklärt: Es ist besser, es steht 

ganz klar im Gesetz, damit es in Zukunft keinen 
Zweifel geben kann. 

Der Verfassungsausschuß hat dem Artikel 1 des 
Gesetzes mit allen Stimmen seine Zustimmung ge
geben und vorgeschlagen, als Tag des Inkrafttre
tens des Gesetzes den 1. Oktober 1952 zu wählen. 
Weil bereits Verfahren laufen, bei denen die Zwei
felsfragen auftreten, wie uns der 'Herr Vertreter 
des Justizministeriums erklärt hat, hat der Aus
schuß für Artikel 2 vorgeschlagen: 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. Ok
tober 1952 in Kraft. 

Ich bitte, den sachlichen Erwägungen des Aus
schusses beizutreten und als Termin .des Inkraft
tretens den 1. Oktober 1952 anzunehmen, ebenso 
zuzustimmen, daß das Gesetz dringlich sein soll. 
Es wird im Senat wohl wenig Mühe machen und 
wohl auch keine ernstlichen Diskussionen auslösen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wortmeldungen lie
gen nicht vor. Ich schlage dem Hohen Hause vor, 
die erste und die zweite Lesung miteinander zu 
verbinden und auf die erste Lesung unmittelbar 
die zweite Lesung folgen zu lassen. - Es erfolgt 
kein Widerspruch. 

Wir treten in die erste Lesung ein. Ich eröffne 
die Aussprache. - Eine Wortmeldung erfolgt nicht. 
Die Aussprache ist geschlossen. Wir ko.mmen zur 
Abstimmung. Ihr liegt der Wortlaut des Gesetzes 
gemäß Beilage 3134 zugrunde. . 

Ich rufe auf den Artikel 1. Er lautet: 

§ 4 des Gesetzes Nr. 124 über die Wiederer
richtung des Bayerischen Obersten Landesge
richts in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. November 1950 (Gesetz- und Verord
nungsblatt Seite 215) .wird wie folgt geändert: 

1. In Ziffer 2 werden die Worte „einschließlich 
der Rechtsbeschwerden nach § 83 des Wirt
schaftsstrafgesetzes" gestrichen. 

2. Es wird folgende neue Ziffer 3 eingefügt: 

„3. die Verhandlung und Entscheidung der 
Rechtsbeschwerden, die au,f Grund des 
Wirtschaftsstrafgesetzes, des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten oder einer 
anderen Vorschrift, die hinsichtlich des 
Verfahrens auf die Bestimmungen die
ser Gesetze verweist, zur Zustä:hdigl~eit 
der Oberlandesgerichte. gehören." 

Wer dem zustimmt, wolle Platz behalten. -
Stimmenthaltungen? - Ich stelle. die einstimmige 
Annahme fest. 

Ich rufe auf den Artikel 2. Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß beantragt folgende Fassung: 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es tritt am l." Ok
tober 1952 in Kraft. 

Wer diese F'ormulierung billigt, wolle Platz be
halten. - Stimmenthaltungen? - Der Artikel 2 
ist einstimmig angenommen. Damit ist die erste 
Lesung beendet. 

Wir treten in die zweite Lesung ein. Ich eröffne 
die Aussprache. - Eine Wortmeldung hierzu er-
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f~lgt nicht. Wir kommen ,zur ,Abstimmung. Ihr lie
gen die Beschlüsse der ersten Lesung zugrunde. 

Ich rufe auf Artikel 1 -, Artikel 2. - Ich stelle 
fest, daß beide Artikel die Zustimmung auci). in der 
zweiten Lesung gefunden haben. Damit ist die 
zweite Lesung beendet. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über das 
ganze Gesetz. Ich schlage vor, die Abstimmung in 
einfacher Form vorzunehmen. - Das Haus ist da
mit einverstanden. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die 
dem Gesetz in der Fassung der Beschlüsse der 
zweiten Lesung zustimmen, sich vom Platz zu er
heben. ~ Ich stelle fest, daß das Gesetz die ein
mütige Zustimmung des Hauses gefunden hat. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes Nr. 124 über 
die. Wiedererrichtung des Bayerischen Ober
sten Landesgerichts. 

Ich stelle fest, daß auch die Überschrift des Ge
setzes die Zustimmung des Hauses gefunden hat. 

Zu Ziffer 7 der Tagesordnung haben der Herr 
Abgeordnete Dr. Fischer und der Herr Abgeord
netee Dr. Ankermüller Zurückstellung auf die 
nächste Sitzung beantragt. Erhebt sich dagegen 
eine Erinnerung? - Das ist nicht der Fall, es wird 
so verfahren. 

Ich rufe nunmehr auf die Ziffer 8 der Tagesord-
nung, zunächst: 

Antrag der Abgeordneten Meixner, Euerl und 
Fraktion betreffend Bereitstellung von Haus
haltsmitteln für die Gewährung von Krediten 
zur Gebäudeinstandsetzung des Althausbe
sitzes (Beilage 2834). 

Das Wort erhält der Herr Abgeordnete Göttler 
als Berichterstatter über die Beratungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt (Beilage 3149). 

Göttler (CSU), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! In der. 132. Sitzung des . 
Haushaltsausschusses vom 4. September 1952 wurde 
der Antrag besprochen. Berichterstatter war ich 
selbst, Mitberichterstatter der Kollege Gärtner. 

Der B e r ich t e r s t a t t e r wies darauf hin, daß 
der Antrag schon zweimal bei den Haushaltsbera
tungen immer wieder auf die Beratung des nächsten 
Haushalts verschoben wurde. Heute bestehe aber 

. die Notwendigkeit, minderbemittelten Althaus
besitzern zu helfen, die weder von einer Bank ein 
Darlehen bekommen können, noch imstande sind, 
die notwendigen Reparaturen ausführen zu lassen. 
Sonst würden mehr Wohnungen in Zukunft ver
loren gehen, als neue gebaut werden können. 

Ministerialrat Dr. W u :h s c h e 1 legte dar, haupt
sächlich entstehen dadurch bei der Finanzierung 
Schwierigkeiten, daß für den Wohnungsbau als sol
chen schon heuer im Bunde viel weniger Mittel -
nur 300 Millionen statt 800 Millionen - vorgesehen 
seien und daß man auch irh Ministerrat schon davon 
gesprochen habe, man könne die im Antrag ver
langten 10 Millionen nicht geben. Der Althausbesitz 

~~~~~~~~~~~-

möge auf den privaten Kapitalmarkt verwiesen 
werden. Wenri die lOprozentige Mieterhöhung 
komme, die in Aussicht stehe, sei auch der Althaus
besitz in der Lage, die Reparaturen selbst vorzu
nehmen. 

Der Kollege E b e r h a r d meinte, wenn der 
Landtag einmal beschlossen habe, daß diese zehn 
Millionen zur Verfügung gestellt werden sollen, 
müsse man den Beschluß auch durchführen und die 
entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen. Man 
dürfe Beschlüsse des Landtags, die oft nur schwer 
zustande gekommen seien, nicht einfach dadurch 
illusorisch machen, daß man das Defizit von 84 Mil
lionen Mark in die Debatte werfe. 

Der Abgeordnete Ku n a t h hob hervor, daß zwi
schen den äußeren und inneren Instandsetzungen zu 
unterscheiden sei. Die Instandsetzungen im I:nperen 
würden zum Teil durch die anfallenden Mieten ab
gegolten. Instandsetzungsarbeiten außerhalb des 
Hauses sollten wie in den: dreißiger Jahren inög- · 
liehst durch Darlehen finanziert werden. Sehr viele 
Hausbesitzer besäßen heute nichts weiter als die 
Ruinen ihrer einstigen Häuser, und sie kämen noch 
mehr ins Hintertreffen, wenn zunächst der erhalten 
gebliebene Hausbesitz weiter unterstützt werden 
sollte. 

Der Abgeordnete B e i e r schlug vor, den Antrag 
als solchen anzunehmen, aber den Betrag nicht zu 
nennen. 

Der Vorsitzende, Kollege Dr.Lacherbauer, 
befürchtete eine zusätzliche Verwaltungsarbeit. Die 
Aufschlüsselung des Betrags und die gerechte Ver
teilung mache die Errichtung einer neuen Behörde 
erforderlich, da die Verteilung nach der Dringlich
keit der Fälle vorgenommen werden müsse. 

Diesen Einwand ließ der Abgeordnete E u e r 1 
nicht gelten. Die Arbeitsbelastung würde nicht allzu 
groß. Für ihn handle es sich darum, daß einmal ein 
Anfang gemacht werde. 

Der Abgeordnete R i e d i g e r hielt eine Ver'
knüpfu:ng der Frage der Finanzierung des sozialen 
Wohnungsbaus mit der der Erhaltung des bestehen
den Wohnraums für unbedingt notwendig, damit 
man sich darüber klar werde, wie die Relation zwi
schen den Mitteln für den sozialen Wohnungsbau 
und den Mitteln für die Reparaturen aussehe. 

Der Abgeordnete S t ö h r dagegen wandte sich 
gegen die Koppelung der· Frage der Finanzierung 
des sozialen Wohnungsbaus und der Mittelhergabe 
für den Althausbesitz . 

Nachdem der Antragsteller, Kollege Euer 1, 
nochmals darauf hingewiesen hatte, daß es wirklich 
notwendig ist, diese Mittel einzusetzen, stellte er fol
genden Antrag: 

Die Staatsregierung wird beauftragt, im Haus
haltsplan 1953 einen Betrag von 10 Millionen 
D-Mark zur Gewährung von Reparaturdarlehen 
für den Althausbesitz einzusetzen. 

Dieser Antrag wurde von beiden Berichterstattern 
aufgenommen und vom Ausschuß bei einigen 
Stimmenthaltungen mit Mehrheit angenommen. Ich 
bitte das Hohe Haus, dasselbe zu tun. 

4 
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Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Staats
sekretär im Fi:µanzministerium nimmt das Wort. 

Dr. Ringelmann, Staatssekretär: Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Im Auftrage des Staats
ministeriums der Finanzen möchte ich Sie bitten, die 
Abstimmung über den vorliegenden Antrag zurück
zustellen, bis sich der Ministerrat und die Koali
tionsparteien mit der Frage b~faßt haben. Der An
trag verlangt die Bereitstellung von Haushaltsmit
teln für die Gewährung von Krediten zur Gebäude
instandsetzung des Althausbesitzes. Für das Rech
nungsjahr 1953 sollen 10 Millionen D-Mark im 
ordentlichen Haushalt eingesetzt werden. Wir stehen 
zur Zeit bei der Aufstellung des Haushalts; wir wis
sen nicht, wie sich die endgültigen Ziffern des Haus
halts darstellen werden, und wir wissen insbeson
dere nicht, inwieweit es möglich ist, eine Deckung 
für den Betrag von rn Millionen D-Mark für Ge
bäudeinstandsetzungen des Althausbesitzes zu schaf
fen. Ein Urteil läßt sich erst abgeben, wenn wir mit 
den Arbeiten zur Haushaltsaufstellung 1953 etwas 
weiter fortgeschritten sind und dann die Möglichkeit 
haben, grundsätzliche Fragen im Ministerrat und in 
Koalitionsbesprechungen zu erörtern. Eine Fest
legung auf 10 Millionen würde auch den allgemei
nen Grundsätzen widersprechen, daß der Landtag 
sich nicht für den kommenden Haushalt zahlen
mäßig festlegen soll. Es ist sonst nicht Sitte, daß man 
bereits im laufenden Haushaltsjahr Beschlüsse faßt, 
die das Willigungsrech.t des Landtags für das nächste 
Jahr dem Grunde und der Höhe nach festlegen. Es 
ist zweckmäßiger, zunächst abzuwarten, zu welchem 
Ergebnis die Haushaltsaufsiellung kommt, und erst 
dann über diese Frage abzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Redner hat sich 
inzwi.schen gemeldet Herr Abgeordneter Georg 
Bauer. Ich erteile ihm das Wort. 

Bauer Georg (EHE): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Nach den Ausführungen des Herrn 
Staatssekretärs kann ich mich sehr kurz fassen. 
Meine Fraktion ist der Ansicht, daß der Antrag an 
den Haushaltsaussch.uß zurückverwiesen werden 
muß. Man könnte dem Antrag zustimmen, wenn 
klar daraus hervorginge, daß es sich darum han
delt, durch die zu bewilligenden 2;1,1.schüsse einen 
Verlust an Wohnraum zu verhindern. Nun bin ich 
aber der Ansicht, daß dies aus dem Antrag in der 
vorliegenden Form nicht hervorgeht. Es könnte sehr 
leicht sein, daß mit diesen Mitteln nur die Fassaden 
qer Häuser verbessert, nicht aber die Wohnungen 
instandgesetzt oder neue Wohnungen ausgebaut 
werden. Es gibt ja schon innerhalb des sozialen 
Wohnungsbaues verschiedene Möglichkeiten, durch 
Darlehen, durch Untermieterdarlehen ausbaufähige 
Wohnungen auszubauen. Ich glaube, wir können es 
nicht so handhaben, daß wir einfach Darlehen an 
die Hausbesitzer geben, ohne eine klare Zweckbin
dung dieser Mittel vorzuschreiben; denn sonst wür
den wir vermutlich hinter den Fassaden, die nun 
schön werden, ein sehr ernstes soziales Problem, 
nämlich die Wohnungsnot, verbergen. Deshalb ist 
meine Fraktion der Ansicht, daß der Antrag an den 
Haushaltsaussch.uß zurückverwiesen werden sollte. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt Herr Abge
ordneter Euerl. Ich erteile ihm das Wort: 

Euerl (CSU): Meine Damen und Herren, Hohes 
Haus! Es ist bedauerlich, daß der Herr Staatssekre
tär der Finanzen in dieser Form zu dem Antrag 
Stellung genommen hat, nach.dem der Antrag be
reits im vorigen Jahr bei der Haushaltsberatung mit 
der Begründung zurückgestellt wurde, daß man im 
Ministerrat und in Koalitionsbesprechungen zu der 
Frage Stellung nehmen will. Diese Stellungnahme 
hätte innerhalb eines Zeitraums von fast dreiviertel 
Jahren längst erfolgen können, 

(Sehr richtig! bei der CSU) 

und man muß annehmen, daß hier eine Absicht vor
liegt, den Antrag überhaupt zu Fall zu bringen. 

(Zuruf von der SPD: Denken Sie an das. 
Defizit von 84 Millionen!) 

- Wenn der Herr Finanzminister auf diese Art sein 
Defizit abdecken will, so muß ich das außerordent
lich bedauern. Es ist nicht Aufgabe· des Finanz
ministers, notwendige Maßnahmen dadurch zu 
unterbinden; daß man das Defizit in den Vorder
grund stellt, um am Schluß des Etatsjahrs sagen zu 
können, ich habe das Defizit abgedeckt, weil ich ein
fach. notwendige Maßnahmen gestrichen habe. Es 
wäre nicllt das erste Mal, daß ein Defizit in einen 
neuen Haushalt hinübergetragen werden muß. Das 
kan;n. man auch heute machen. 

(Zuruf: Das dürfen wir nicht machen!) 

Es ist ein ganz sonderbarer Standpunkt, daß man 
notwendige Maßnahmen, die zur Erhaltung von dem 
V~rfall ausgesetzten Wohnungen erforderlich. sind, 
einfach unterbinden will. Es ist auch ganz verkehrt, 
wenn der Kollege vom BHE befürchtet, mit den Mit
teln würden nur die Fassaden ausgebessert werden; 
vielmehr ist bei den Ausschußverhandlungen wie
derholt davon gesprocli.en worden, daß damit die 
Wiederherstellung von Wohnungen, die dem Ver
fall preisgegeben sind, gefördert werden SC?ll, damit 
nicht Neubauwohnungen erstellt werden, die Alt
bauwohnungen aber verfallen, womit der Erfolg des 
Neubaues von Wohnungen wieder illusorisch. ge
macht würde. 

(Zuruf vom BHE: Das muß aber ganz klar 
herausgestellt werden!) 

- Bei den Ausschußberatungen ist das ganz klar 
zum Ausdruck gekommen. Ich bitte daher das Hohe 
Haus, dem Antrag zuzustimmen, wenn Sie sich niCht 
dem Vorwurf aussetzen wollen, d,aß Sie für den Alt
hausbesitz einfach nichts tun wollen, daß Sie hier 
nur nach außen den Schein wahren wollen, als woll
ten Sie den Bau neuer Wohnungen fördern. Es 
muß klargestellt werden, daß es notwendig ist, auch 
für die Erhaltung alten Wohnraums etwas zu tun, 
und ich bitte daher nochmals um Zustimmung zu 
dem Antrag. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Herr Abgeordneter 
Luft! 

1,uft (BHE): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Es ist durchaus richtig und wird von uns 
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gar nicht bestritten, daß für den Althausbesitz etwas 
geschehen muß. Wir Vertriebenen wohnen ja über-

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort ergreift 
nochmals Herr Staatssekretär Dr: Ringelmann vom 
Staatsministerium der Finanzen. 

wiegendenteils in Häusern des Althausbesitzes und Dr. Ringelmann, Staatssekretär: Meine sehr ver-
sind daher an der Erhaltung der Wohnungen außer- ehrten Damen und Herren! Ich möchte mich auf die 
ordentlich interessiert. Feststellung beschränken, daß ich lediglich gebeten 

Jch erinnere mich aber, daß wir wiederholt im habe, die Abstimmung über diesen Antrag z u -
Staatshaushaltsausschuß Anträge für sehr drin- rück zus t e 11 e n. Ich habe mich nicht in sachliche 

·· gende Angelegenheiten gestellt haben und daß uns Ausführungen über den Inhalt des Antrags einge-
erklärt worden ist, zunächst müsse die Finanzierung lassen; ich habe insbesondere nicht den Standpunkt 
gesichert sein. Das erscheint mir aber nun im vor- vertreten, der bisher nicht geltend gemacht wurde, 
liegendeh Fall in keiner Weise klargestellt. Es ist daß die Bereitstellung von Kapital für Reparatur-
nicht vollkommen klar, woher die Mittel kommen darlehen in erster Linie Sache des privaten Kapital-
sollen. Wenn der Herr Staatssekretär der Finanzen marktes und nicht des Staates ist. Ich habe auch 
seinerseits auf eine Rückverweisung plädiert, so hat bewußt davon abgesehen, auf die geplante lOprozen-
das doch letztlich seiner,i Grund in rein staatshaus- tige Erhöhung der Altbaumieten einzugehen, die 
haltsrechtlichen Fragen, nämlich in der Frage der dem Hausbesitzer die für die Durchführung von 
Abdeckung. Schließlich hat es ja keinen Sinn, hier Reparaturen erforderlichen. Mittel gibt. Ich habe 
einen Antrag durchzubringen, für den am Ende endlich auch nicht darüber gesprochen, daß in letzter 
keine Deckung da ist, es sei denn, Herr Kollege Zeit bekannt geworden ist, ·der Bundesfinanzmini-
Euerl, Sie sind der Meinung, der Antrag sollte nur ster beabsichtige, aus Bundesmitteln 40 Millionen 
pro p a g an d ist i s c h e n Wert haben. D-Mark für Reparaturdarlehen zur Verfügung zu 

(Sehr gut! beim BHE) stellen, wovon 6 bis 7 Millionen auf Bayern treffen 
Wir aber stehen auf dem Standpunkt, der Antrag würden. Aber mit Rücksicht auf diese rein sach-

lichen Dinge, die noch einer eingehenden Erörterung soll einen p r a kt i s c h e·n Wert haben, und dann 
muß die Finanzierung gesichert sein. Tatsächlich ist innerhalb der Koalitionsparteien bedürfen, habe ich 
es so, daß in der Nachkriegszeit vielfach auch nicht Sie gebeten, die Abstimmung zurückzustellen. Es 
die dringendsten Hausreparaturen durchgeführt sollte damit weder pro noch contra den Antrag ge-
werden konnten, insbesondere bei jenem Hausbesitz, sprachen werden. Ich wiederhole meine Bitte aus 
der eine ganz kleine Rente für die alten Tage ab- rein sachlichen Erwägungen heraus und in der 
werfen sollte und der heute vielfach den Eigen- festen .Überzeugung, daß die Stunde noch nicht ge-
tümern nicht einmal die Existenz gewährleistet, so kommen ist, in der über diesen Antrag abgestimmt 

werden kann. - - - - -Gl.aß -man siGh.- eigentlfoh- -fragt, -ob-Gl.@nn-diese-- Leute. - - - . - - - - -- - -- . - - - - - - - - - - - - - - - .. - . 
nicht trotz des Besitzes ihres Häuschens Soforthilfe
empfänger· sein müßten. Alle diese Dinge sind uns 
bekannt. Wir haben aber zu trennen zwischen dem 
sozialen Wohnungsbau und den damit verbundenen 
Aufgaben einerseits und der Erhaltung des Wohn
raums und den daraus sich ergebenden Ausgaben 
andererseits. Es geht nicht an, um den einen Zweck 
durchzuführen, die für den anderen bestimmten 
Mittel zu schmälern; damit wäre gar nichts erreicht. 
Herr Kollege Euerl, es besteht heute noch in keiner 
Weise - und das geht aus der Erklärung des Herrn 
Staatssekretärs hervor - eine Klarheit über die 
Finanzierung, noch weniger aber eine genügend 
ausdrückliche Festlegung der Zweckbestimmung der 
Geldmittel. 

(Abg. Dr. Strosche: Das ist entscheidend!) 
Wir müssen unter allen Umständen verlangen, wenn 
diese Geldmittel bewilligt werden und wir der Be
willigung zustimmen sollen, daß die. Zweckbestim
mung ganz genau geklärt wird. 

(Sehr richtig! beim BHE) 
Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß aus irgend
welchen mir nicht ganz erklärlichen Gründen der 
Antrag nicht völlig zu Ende diskutiert in das Ple
num gekommen ist. Daher liegt es doch im Interesse 
Ihres Antrags, Herr Kollege, daß·der Antrag .an den 
Ausschuß zurückverwiesen wird. Was hätten Sie 
denn davon, wenn der Antrag heute abgelehnt 
würde? Es wäre doch viel zweckmäßiger, ihn zurück
zuverweisen; richtig zu behandeln und dann erneut 
dem Plenum vorzulegen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Red
ner .erhält d:as Wort iHerr AJbgeotdneter iHa:·as. 

Haas (SPD): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es wird in diesem Hohen Hause wohl nie
mand geben - ich kann das insbesondere sagen, 
weil ich aus Nürnberg bin -, der nicht wünschte, 
daß wenigstens ein Teil der kriegszerstörten Häu
ser wieder in einen besseren Zustand versetzt wer
den kann. 

(Abg. Dr. Strosche: Sehr richtig) 

Aiber ich bin der Auf:Dassun!g, daß •es nicht möglich 
ist, durch einen einfachen Beschluß über 10 Mil
lionen zu verfügen, ohne daß sich Landtag und 
Staatsregierung darüber im klaren sind, woher 
diese 10 Millionen genommen werden sollen. 

(Abg. Dr. Strosche: Und wo sie hinlaufen 
sollen!) 

Wir haben die größten Sorgen um den sozialen 
Wohnungsbau. Wenn Sie sich überlegen, wie viele 
Wohnungen im Rahmen des sozialen Wohnungs
baues durch den Staat mit Hilfe dieser 10 Millionen 
finanziert werden könnten, dann müssen Sie sagen, 
das erscheint uns vordringlicher. 

(Abg. Euerl: Das ist keine Logik!) 

Wenn der Staat für den sozialen Wohnungsbau 
einen Zuschuß von 4000 DM pro Wohnung: gibt, 
was das normale ist, 

(Abg. Junker: 5000 DM; mit 4000 DM machen 
Sie es nicht mehr!) 
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- ich will darüber nicht streiten; meistens waren 
es 4000 DM, dann könnten mit diesen 10 Millionen 
2500 Wohnungen oder, wenn man einen Satz von 
5000 DM zugrunde legt, entsprechend weniger 
Wohnungen in Bayern für den sozialen Wohnungs
bau finanziert werden. Stellen Sie aber den Be
trag dem Althausliesitz zur Verfügung, dann wird 
die Folge sein, daß Sie vielleicht nicht einmal 300 
bis 500 Wohnungen in Bayern schaffen. Ich glaube, 
daß uns diese!'. Gedanke bei unserer Entscheidung 
leiten sollte. Der Althausbesitz soll Geld bekom
men, und er bekommt es auch. So ist es heute auf 
dem Kapitalmarkt nicht mehr, daß sich der Alt
hausbesitz von Sparkassen und sonstigen Geld
instituten keine Darlehen besorgen könnte. 

(Widerspruch bei der CSU) 

- Ich kenne selbst einige Fälle, in· denen das ohne 
Schwierigkeit gelungen ·ist, selbstverständlich bei 
entsprechender Belastung des Grundstücks. Heute 
ist es schon möglich, für diesen Zweck Mittel zu 
bekommen. 

Aus den angeführten Gründen möchte ich, wie 
das auch Herr Staatssekretär Dr. Ringelmann vor
geschlagen hat, um Zurückverweisung dieses An
trags bitten, und möchte darauf hinweisen, daß 
eine Koalitionsbesprechung, in der diese Frage 
gründlich erörtert werden sollte, bis heute nicht 
möglich war. 

(Abg. Euerl: Leider!) 

Ich möchte ausdrücklich .sagen: Herr Kollege Euerl, 
uns bewegen dieselben Sorgen um den Althaus
besitz, die auch Sie haben. Aber was diese 10 Mil
lionen anlangt, so hat das Finanzministerium im 
Haushaltsausschuß klipp und klar erklärt, es werde 
nicht in der Lage sein, diese 10 Millionen aufzu
bringen. Aus dem Haushaltsausschuß wurde dann 
ja der Vorschlag gemacht, die 10 Millionen viel
leicht aus den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus 
zu beschaffen. Ich möchte davor warnen, daß die 
2000 oder 2500 Wohnungen, 1d:i!e für den sozialen 
Wohnungsbau mit diesen Mitte~n gebaut werden 
könnten, im nächsten Jahr nicht gebaut werden. 

(Sehr richtig! beim BHE) 

Es ist vollkommen ausgeschlossen, die 10 Millionen 
aus den Mitteln des sozialen Wohnungsbaus weg
zunehmen. 

Ich möchte deshalb auch sagen: Hohes Haus, 
überlegen wir uns die Sache gründlich! Ich glaube 
kaum, daß ein Teil der Mitglieder dieses Hauses 
es verantworten kann, einfach zu sagen, das Fi
nanzmfoisterium soll die 10 Millionen beschaffen. 
Denn wir, und zwar hauptsächlich die Regierungs
parteien, tragen die Verantwortung dafür, wenn 
dann das Defizit nicht 84 Millionen, sondern 
.94 Millionen beträgt. 

(Zuruf von der CSU: Es sind schon 
100 Millionen!) 

Als Mitglied dieses Hauses kann man im Augen
blick aus Verantwortungsgefühl keine Entschei
dung darüber herbeiführen. Deshalb bitte ich noch 

einmal: Geben wir diesen Antrag noch einmal an 
den Haushaltsausschuß zurück und eröffnen die 
Möglichkeit, daß die Koalitionsparteien gründlich 
über diese Frage sprechen. 

(Beifall links und in der Mitte) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Redner folgt 
der Herr Abgeordnete Dr. Lacherbauer. 

Dr. Lacherbauer (CSU): Meine Damen und Her
ren! Ich möchte zunächst einmal zu dem Bericht 
des Herrn Berichterstatters eine Berichtigung brin
gen. Er hat auf die Ausführungen des Vorsitzen
den des Haushaltsausschusses Bezug genommen 
und dabei meinen Namen genannt. Es muß ihm 
dabei ein Irrtum unterlaufen sein. 

(Abg. Göttler: Es steht so im Protokoll!) 

Damals hatte den Vorsitz Herr Kollege Haas ge
führt; ich war nicht da. Nur diese kleine Korrek
tur. 

· Sodann muß ich gegen· die Ausführungen des 
Herrn Staatssekretärs Dr. Ring e 1 m an n etwas 
Widerspruch erheben. Wenn ich 'ihn richtig ver
standen habe, vertritt er die Auffassung, daß der 
Bayerische Landtag bisher nicht in die Vorberei
tung des Haushaltsplans irgendwie eingegriffen 
hat. Ich muß nun leider Gottes feststellen, da ist 
ein Irrtum unterlaufen. Der Bayerische Landtag 
hat sogar sehr viel Beschlüsse dieser Art gefaßt 
und es kommt, wenn ein vorgelegter Haushalt be
raten wird, sehr häufig vor, daß man Anträge, die 
nicht ganz entscheidungsreif geworden sind, zu
rückstellt, und zwar für den Zeitraum nach Ab
schluß des zur Beratung stehenden Haushalts und 
für den Augenblick, wo die Vorbereitung des neuen 
Haushalts getätigt wird. 

Nur .in einem gebe ich Herrn Staatssekretär 
Dr. Ringeimann recht: Es ist nicht üblich, be
stimmte Ziffern zu nennen, sondern man be
schränkt sich im wesentlichen darauf, der Staats
regierung nahezulegen, entweder einen neuen Titel 
in dem betreffenden Einzelressort zu eröffnen oder 

. gewisse Titel, die vorhanden sind, zu verstärken; 
denn es ist unmöglich, der Staatsregierung einen 
Auftrag auf bestimmte Beträge zu erteilen. Der 
Haushalt stellt ein einheitliches Ganzes dar, und 
man kann ohne Rücksichtnahme vor allem auf die 
Einnahmenseite nicht Einzelbeschlüsse fassen. Ich 
glaube, nach den Ausführungen, die ich in der 
Zwischenzeit gehört habe, sind wir uns in diesem 
Punkte einig. 

(Staatssekretär Dr. Ringelmann: Nur die 
Beträge!) 

· - Nur die Beträge. Hier muß ich dem Finanzmini
sterium recht geben. Eine Benennung von Beträ
gen, sozusagen in abstracto, bringt selbstverständ
lich die Staatsregierung, die die Initiative für den 
Haushalt regelmäßig führt, in große Schwierig
keiten. 

Bei die~er Gelegenheit möchte ich noch etwas 
bemerken. Ich habe mit großer Genugtuung davon 
Kenntnis genommen, daß der Herr Finanzminister 

, die Absicht hat, schon bei der Aufstellung des 
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Haushaltsplans den Landtag mit heranzuziehen. 
Das würde selbstverständlich eine neue Staats
praxis mit sich bringen, die wir schon seit Jahren 
angeregt haben und die nach meiner Auffassung 
in Zukunft eine sehr fruchtbare Aufstellung des 
Haushaltsplans ermöglichen wird. Hoffentlich wird 
es auch bald ernst werden und wird der Herr 
Finanzminister wegen dieser Angelegenheit bald 
an den Haushaltsausschuß herantreten. 

Was die Sache als solche betrifft, so ist sie be
reits einmal im Haushaltsausschuß behandelt wor
den. Es ist auch ein Beschluß gefaßt worden, und 
zwar anläßlich der Beratung des letzten Etats. Man 
hat damals die Entscheidung mit Rücksicht darauf 
ausgesetzt, daß die Angelegenheit zu einer Koali
tionsfrage erhoben W!=rden soll. Es geht also um 
die Frage, ob man dem Althausbesitz zur Erhal-

' tung seines Besitzes, zur Erhaltung insbesondere 
der Wohnung, Mittel geben soll. Ich bin der Auf
fassung, daß diese Mittel in erster Linie dazu die
nen sollen, auch beim Althausbesitz neue Woh
nungen auszubauen; 

(Lebhafte Zustimmung) 

denn nur das kann der letzte Sinn sein, nicht etwa, 
um außen oder innen Schönheitsreparaturen durch
zuführen. Dabei kommt es eben auf den sinnvollen 
Vollzug an. 

(Sehr richtig! in der Mitte) 

Unter Umständen könnten dadurch, wenn nicht 
nur eine gleiche Anzahl von Wohnungen, vielleicht 
sogar mehr Wohnungen erstellt werden. Gehen 
Sie doch durch die Großstädte hindurch! Da stellen 
Sie fest, daß manchmal der Flügel eines Hauses in 
einem Zustand ist, daß man ihn wiederherstellen 
kann. Wenn man auf diese Art und Weise den Alt
hausbesitz fördert, so können Wohnungen gewon
nen werden. 

(Sehr richtig!) 

Das ist der Sinn und das Ziel ·dieses. Antrags, 

(Sehr gut!) 

und darauf müssen vor allem die die Mittel ver
teilenden Behörden sehen, daß die Mittel zu die
sem p r o du kt i v e n Zweck eingesetzt werden. 
Ob die Mittel dann so oder so beschafft werden, 
daß sie nicht in abstracto, sondern zu Lasten ir
gendeines anderen Titels eingesetzt werden, das ist 
eine Sorge, die zunächst die Staatsregierung bei 
der Aufstellung des Haushalts hat und die später 
dann dem Landtag bei der Beratung der Vorlage 
der Staatsregierung obliegt. fl 

Ich bin der Auffassung, man könnte dem Antrag 
heute schon zustimmen, wenn man die grundsätz
liche Frage bejaht; denn es ist ein politisches No
vum, darüber müssen wir uns im klaren sein. 
Wenn wir in dem Antrag die Worte „einen Betrag 
von 10 Millionen DM" herauslassen und hinein
schreiben „einen angemessenen Betrag", dann 

·würde die Staatsregierung zu prüfen haben, ob 
auf der Einnahmenseite neue Mittel vorhanden 
sind, die ausreichen, um diesen neuen Titel abzu
decken, oder ob sie etwa- auf Kosten anderer Titel 

hier einen Betrag einsetzen muß. Die· Sorge des. 
Landtags wird es sein, bei Beratung des Etats für 
1953 hier den entsprechenden Ausgleich zu schaf
fen. 

Ich würde also empfehlen, folgende Fassung zu 
wählen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, 

- ich würde sagen: „ersucht", nicht „beauftragt" -
im Haushaltsvoranschlag 1953 

- statt „im Haushaltsplan 1953" -

einen angemessenen Betrag zur Gewährung 
von Reparaturdarlehen für den Althausbesitz, 
insbesondere zur Gewinnung von Wohn- und 
sonstigen Räumen, bereitzustellen. 

Herr Präsident, ich lege meinen Antrag noch 
schriftlich vor. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Göttler. 

Göttler (CSU): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Auf einige Punkte der Aussprache muß ich 
doch noch näher eingehen. Es ist nicht an <;lern, daß 
diese Frage nicht eingehend im Haushaltsausschuß 
durchgesprochen worden wäre. Ich habe ja in mei
ner Berichterstattung schon darauf hingewiesen, 
daß in dieser Frage zwei Sitzungen zum Haushalt 
1951 und zum Haushalt 1952 gerade schon sehr. 
lange Debatten ausgelöst haben und daß man dabei 
auch ganz klar herausgestellt hat, für welche · 
Zwecke diese 10 Millionen zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Es ist nicht an dem, daß sie für 
Schönheitsreparaturen oder für sonstige Zwecke 
dienen sollen, sondern nur für den Zweck der Er
haltung und Schaffung von Wohnungen. Ein Be
trag von 10 Millionen D-Mark ist für ganz Bayern 
ja sowieso nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. 
Es können also nur ·Reparaturen gemacht werden 
wie zum Beispiel eine Dach- oder Kaminreparatur, 
ohne deren Vornahme eine Wohnung· aufgegeben 
und verlassen werden muß, wenn der einzelne 
Hausbesitzer nicht in der Lage ist, Kapital aufzu
nehmen, weil er auf Neu- oder Althausbesitz noch 
Schulden hat und von der Bank kein Kapital be
kommen kann. Das sind Fälle, die jeder, der mit 
dem Wohnungswesen in den einzelnen Städten zu 
tun hat, sehr genau kennt und über die auch die 
Baubehörden genau Aufschluß geben können. Bis
her waren die Städte bekanntlich genötigt, in die
sen Fällen einzuspringen. Sie können das heute in 
vielen Fällen nicht mehr; denn manche Stadt hat 
durch den Finanzausgleich so viel Einnahmen ver
loren, daß sie nicht mehr imstande ist, dafür wie bis
her Mittel auszuleihen. Nur um diese Fälle dreht es 
sich; das ist im Ausschuß ganz genau besprochen 
worden. 

Ich bin bereit, dem Antrag des Herrn Kollegen 
Dr. Lacherbauer zuzustimmen, wenn damit die 
Frage wirklich positiv gelöst wird. Und positiv ge
löst werden muß sie; denn auf diese Weise können . 
Sie mit 500 oder 1000 DM eine Wohnung erhalten, 
während Sie mindestens 10 000 bis 20 000 DM brau
chen, um eine neue Wohnung zu schaffen. 

(Sehr richtig!) 
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Es wäre unklug, wenn man durch Verweigerung 
dieser Darlehensbeträge - die Mittel sollen ja nur 
als Darlehen gegeben werden - verhindern würde, 
daß gerade die Kleinwohnungen, die gesucht sind 
und um die es sich hier handelt, nicht erhalten 
werden könnten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Bantele. 

Bantele (BP): Herr Präsident, meine sehr geehr
ten Damen, meine Herren! Der soziale Wohnungs
bau darf sich meines Erachtens nicht auf Neubau
wohnungen beschränken, so schön und angenehm 
sie sind. 

(Zuruf von der BP: Teuer sind sie!) 

Wir machen leider bereits die Erfahrung, daß diese 
Neubauwohnungen von sozial Schwaehen nicht be
zogen werden können, 

(Sehr richtig!) 

weil die Mieten zu hoch sind. Auf der anderen 
Seite aber kommen - ich erlebe das in Bayreuth 
jeden Tag - Dutzende und aber Dutzende gerade 
von Heimatvertriebenen mit Zeugnissen der Ge
sundheitsämter und der Baubehörden, die dartun, 
daß ihre Wohnungen nicht mehr bewohnbar sind 
und daß sie teils aus Gründen der Gesundheit ihrer 
Kinder, teils aus Gründen der Einsturzgefahr. eine 
andere Wohnung brauchen. 

Meine Damen und Herren, es sind gerade die 
Heimatvertriebenen, die - warum wollen wir das 
nicht sagen? - Anspruch auf billige Mieten haben. 
Sie sind es gerade, die billige Mietwohnungen 
suchen und suchen müssen, weil sie zum großen 
Teil noch aus dem Arbeitsprozeß ausgeschaltet 
sind. Wir in Bayreuth - ich kann nur von Bay
reuth sprechen - haben Hunderte solcher Woh
nungen, die man mit Darlehen, die der Staat gibt 
- es sind keine Zuschüsse -, wieder instandsetzen 
und bewohnbar· machen könnte. Meine Rechnung 
geht dahin, daß man auf diesem Wege, der den 
Staat gar nichts kostet, sondern nur die Hergabe 
von Kapital, das er später zurückerhält, viel mehr 
Wohnungen schaffen kann als die 2000 Neubau
wohnungen in einem Jahr, die zum großen Teil 
gar nicht von den wirklich Bedürftigen bezogen 
werden können, weil sie es finanziell nicht leisten 
können. ' 

Es ist selbstverständlich, wir haben keinen 
Rechtstitel, diese Forderung zu stellen. Aber wir 
haben ein moralisches Recht und Regierung und 
Landtag haben die moralische Verpflichtung, ein
mal etwas für .den Althausbesitz zu tun. 

(Bravo!) 
Seit dem Jahr 1938 konnte der Hausbesitz für seine 
Häuser nichts mehr tun. Die Wohnungen sind ab
gewohnt, weil eine Massenbelegung eingetreten ist 
und weil oft 4, 6, 8 und in manchen Fällen sogar 
13 Personen in Räumen von 18 bis 20 qm hausen 
müssen. Sich hier im Interesse der Volksgesundheit 
einzuschalten, das ist doch die vornehmste Pflicht 
des Staates. Wenn man auf der einen Seite vage 

rechtliche Vorwände hat, um 20 Millionen zu ge
ben, so kann ich mir nicht denken, daß man bei 
den 10 Millionen, die dem ganzen bayerischen Volk 
zustatten kommen, knausern möchte. 

(Lebhafter Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Kunath. 

Kunath (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! Ich 
habe schon im Haushaltungsausschuß darauf hin
gewiesen, daß wir bei der Genehmigung des Be
trags von 10 Millionen D-Mark für den Althaus
besitz einen Unterschied beachten müssen. Unter 
den ehemaligen Althausbesitzern gibt es solche, 
deren Häuser heute noch Ruinen sind, die also 
nicht in der Lage sind, ihre Häuser wiederaufzu
bauen, und solche, deren Anwesen glücklicherweise · 
nur zum Teil zerstört sind. Durch die Einnahme 
von Mieten haben es die letzteren fertiggebracht, 
ihre Wohnungen wiederherzustellen und zu ver
mieten. Ich weiß selbstverständlich, daß die anfal
lenden Mieten bei weitem nicht ausreichen, um den 
Altwohnraum der Hausbesitzer zu erhalten. Ich 
habe im Ausschuß weiter erklärt, daß ich nicht als 
Mieter, sondern auch als Hausbesitzer spräche, was 
ich hier auch tue. Ich weiß, wie schwer die Lage 
ist, aber wir dürfen nicht eine Differenzierung in 
der Form eintreten lassen, daß es dem einen Teil 
besser geht als dem anderen. 

/Im übrigen: Wenn der Antrag schon als Hilfs.
maßnahme zur Errichtung von Wohnraum gedacht 
ist, so haben wir längst eine solche Bestimmung. 
Als Mitglied des Verwaltungsrats einer Sparkasse 
weiß ich, daß wir den Hausbesitzern in bezug auf 
Darlehen für Wiederinstandsetzung des Altwohn
raums sehr weit entgegenkommen. Es ist dies eine 
produktive Betätigung; die Geschäftsleute haben 
Arbeit und verdienen Geld dabei. 

Um zu einem Ergebnis zu kommen, gibt es nur 
die Möglichkeit, deni Antrag des Herrn Abgeord
neten Dr. Lacherbauer zuzustimmen, der das Rich-

. tige trifft, indem er das Finanzministerium ersucht, 
entsprechend den vorhandenen Mitteln zur Be
seitigung der Not beizutragen, die beim Althaus
besitz zum Teil noch vorhanden ist. Ein altes 
Sprichwort sagt: Eigentum verpflichtet! Selbstver
ständlich ist die Zeit vorbei, wo der Hausbesitzer, 
wie es früher der Fall war, an der Fensterbrüstung 
seines Hauses steht und mit der goldenen Uhr 
spielt. Wir wissen, welche Lasten heute auf dem 
Hausbesitz liegen. Es wäre aber .trotzdem unglück
lich und verantwortungslos, den Antrag in dieser, 
das Finanzministerium bindenden Form anzuneh
men. Ich bitte deshalb, dem Antrag Dr. Lacher
bauer zuzustimmen: 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Gräßler. 

Gräßler (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Gestatten Sie mir eine kurze Richtig
stellung! Der Herr Abgeordnete Haas hat von Zu
schüssen zur.Errichtung einer Wohnung gesprochen. 
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Es gibt keine Zuschüsse, es gibt nur D a r 1 eh e n. 
Das wollte ich hier richtiggestellt haben. 

In dem Abänderungsantrag des Kollegen Dr. La
cherbauer, der die Mittel zur Neuerstellung von 
Wohnungen verwendet wissen will, sehe ich eine 
Gefahr. Wir haben diese Möglichkeit bereits; denn 
die Wiederherstellung beschädigter Wohnungen 
fällt unter die Richtlinien des sozialen Wohnungs
baus. Derartige Wohnungen werden bereits mit 
4000, 5000 und sogar 6000 DM billiger Staatsdar
lehen dotiert. Es ergibt sich also eine gewisse Dis
krepanz. Wenn der Herr Kollege Dr. Lacherbauer 
den Betrag von 10 Millionen D-Mark zur Wieder
errichtung beschädigter Wohnungen verwendet 
wissen will, so scheint mir das vom Wunsche des 
Herrn Kollegen EuerJ abzuweichen. Ich erkläre 
grundsätzlich, wir haben vollstes Verständnis da-. 
fü_r, daß der Althausbesitzer durch die Preisbin
dung der alten Mieten da und dort nicht in der 
Lage war, größere Investitionen und Erneuerungen 
durchzuführen. Der Althausbesitz muß erhalten 
bleiben. Herr Kollege Euerl! Sie werden uns aber 
konzedieren, daß wir auf der anderen Seite von 
dem Gedanken getragen sind, derartige Ausgaben 
angesichts der Etatnot des Staates genauer zu be
leuchten und zu überprüfen. Deshalb möchte ich 
Sie bitten, dem Anfrag des Herrn Kollegen Bauer 
Georg zuzustimmen und die Sache noch einmal an 
den Haushaltsausschuß zurückzuverweisen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhält der 
Herr Abgeordnete Luft. 

Luft (FDP): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Ich muß insbesondere auf die Ausführun
gen des Herrn Kollegen Bantele zurückkommen. 
Was er gesagt hat, ist Wort für Wort richtig und 
wird von. uns Wort für Wort unterstrichen. Wir 
kennen die Dinge aus unserer alltäglichen Arbeit 
und aus deninterventionen,die wir in diesen Fragen 
unternehmen müssen. Andererseits besteht ebenso
'wenig ein Zweifel darüber, daß sich, wie sich aus 
der Debatte ergeben hat, der Antrag in der vom 
Haushaltsausschuß verabschiedeten Form als nicht 

. marschierfähig erweist. Ich bin der Meinung, daß 
es keine Schwierigkeiten machen kanri, einen An
trag, der dem Plenum als nicht ma~schierfähig vor
gelegt wird, wieder an den Haushaltsausschuß zu
rückverweisen. Wir erreichen damit nichts anderes, 
als daß der Antrag im Interesse des Hausbesitzes 
selber dann in marschierfähiger Form dem Plenum 
vorgelegt wird. 

Die Darlegungen des Herrn Kollegen Dr. Lacher
bauer. über die Änderung beziehen sich. letzten 
Endes auch auf das Haushaltsjahr 1953. Ich wäre 
damit einverstanden, wenn nur die Abstimmung 
oder die Weiterberatung dieses Antrags heute aus
gesetzt wird, damit wir vielleicht am Freitag vor
mittag die Angelegenheit noch einmal behandeln 
können. Dann hätten die Fraktionen Gelegenheit, 
nochmals Stellung zu nehmen. Das wäre eine Mög
lichkeit, wenn man schon der Auffassung ist, daß 
die Entscheidung bereits jetzt fallen muß. Wir 

haben aber den Standpunkt vertreten, die Ange
legenheit habe bis zur nächsten Plenarsitzung Zeit. 
Der Hausbesitzer kommt nicht früher zu dem Geld, 
ob wir nun heute oder in der nächsten Plenar
sitzung entscheiden. Deshalb wäre es zweckmäßig, 
dem auch vom Staatsministerium der Finanzen 
unterstützten Antrag auf Vertagung stattzugeben. 

]>räsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Dr. Lacherbauer. 

Dr. Lacherbauer (CSU): Meine Damen und Her-· 
ren! Bei diesem Antrag stehen zwei Gesichtspunkte 
zur Debatte: Einmal die Grundfrage, ob man über
haupt Mittel für diesen Zweck in den bayerischen 
Staatshaushaltsplan einsetzen soll oder nicht, und 
zum anderen die Frage, ob man schon jetzt die 
Höhe bemessen soll. Der vom Haushaltsausschuß 
angenommene Antrag hat die beiden Fragen .exakt 
beantwortet. Er hat die Frage „ob?" mit Ja beant
wortet und de!l Betrag genau mit 10 Millio
nen D-Mark angegeben. Mein Antrag beinhaltet 
die Frage, ob das Haus. überhaupt bereit ist, solche 
Mittel in den Haushaltsplan einzusetzen und später 
über die Höhe zu beschließen. Im übrigen läßt er 
die Frage offen, wie hoch die Beträge sein sollen. 
Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, 
wie sich der Haushalt 1952 im Vollzug gestaltet, 
und welche Mitel man für das Jahr 1953 zur Ver-

, fügung hat. Ich glaube, daß bei einer Zurückver
weisung des Antrags an den Haushaltsausschuß 
absolut nichts Neues zu gewinnen wäre, da man 
die Frage, ob jetzt 10 Millionen oder ein ahgemes
sener Betrag einzusetzen ist, von hier aus entschei
den kann, ohne nochmals den Haushaltsausschuß 
deshalb in Anspruch zu nehmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Stain .. 

Stain (EHE): Hohes Haus! Obgleich hier verschie
dentlich erklärt wurde, der Antrag sei im Haus
haltsausschuß gründlich besprochen worden, glaube 
ich doch, daß noch nicht i;i.lle Punkte beraten wor
den sind, die notwendigerweise zu besprechen 
waren. Sie haben von einem der Herren Diskus
sionsredner den Vergleich mit dem sozialen Woh
nungsbau gehört. Wenn es, wie die Antragsteller 
richtig sagen und wie wir es wünschen, darum 
geht, den Altwohnraum zu erhalten, dann muß in 
die Bestimmungen über die Verteilung der Gelder 
eine ähnliche Klausel aufgenommen werden, wie 
sie beim sozialen Wohnungsbau gegeben ist. Auch 
dort heißt es nicht, daß man x-beliebige Mittel für 
eine zu erbauende Wohnung beanspruchen darf, 
sondern dort ist die Zweckbestimmung eindeutig 
klargelegt; pro Wohnungseinheit 4000 DM. 

Wenn der Haushaltsausschuß ganze Arbeit ma
chen will, so wird es notwendig sein, daß mit dem 
Ministerium, das später die Ausführungsbestim
mungen über die·Verteilung der Gelder zu erlassen 
hat, genau abgestimmt wird, nach welchen Gesichts
punkten dies geschehen soll. Dabei wird sich her
ausstellen, daß es sich um eine derart schwierige 
Materie handelt, daß man nicht mit einer Sitzung 
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.auskommt, sondern wahrscheinlich zwei oder drei 
Sitzungen des Haushaltsausschusses benötigt, um 
sich eindeutig über die Verschied'enheiten klar zu 
werden, die bei der Verteilung auftreten. 

Ich bitte deshalb, dem ursprünglichen Antrag 
auf Zurückverweisung an den Haushaltsausschuß 
beizutreten. Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, 
daß keine zeitliche Verzögerung eintritt, da n'ach 
den bisherigen Ausführungen die Mittel sowieso 
noch nicht vorhanden sind, sondern er.st Jm näch
sten Haushalt~jahr bereitgestellt werden können. 
Dann aber liegt das Gerippe einer Verfügung auf 
dem Tisch des Hauses, so daß wir uns sagen kön
nen, es wird, wenn der Antrag in der nächsten 
Plenarsitzung angenommen wird, wirklich das ·er
reiGht, was mit ihm angestrebt wurde. Ich bitte 
nochmals um Zurückverweisung des Antr.ags an 
den Haushaltsausschuß. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Zu
nächst liegt der Antrag Bauer Georg vor, die Ma
terie an den Haushaltsausschuß zurückzuverwei
sen. Wer diesem Rückverweisungsantrag zustimmt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich. bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen - liegen nicht 
vor. - Das zweite ist die Mehrheit. Die Rückver
weisung ist abgelehnt. 

Es ist ferner angeregt worden, nur die Abstim
mung als solche zurückzustellen, die Materie aber 
nicht an den Haushaltsausschuß zurückzuverweisen. 

Herr Staatssekretär Dr. Ringelmann hat sich zum 
Wort gemeldet. 

Dr. Ringelmann, Staatssekretär: Ich ziehe meinen 
Vorschlag zugunsten des Antrags Dr. Lacherbauer 
zurück. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der als Abände
rungsantrag zum Antrag des Haushaltsausschusses 
gedachte Antrag :Or. Lacherbauer lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, in den 
Haushaltsvoranschlag 1953 einen angemessenen 
Betrag zur Gewährung von Reparaturdarlehen, 
insbesondere zur Gewinnung von Wohn- und 
sonstigen Räumen für den Althausbesitz einzu
setzen. 

(Abg. Eberhard: Zur Abstimmung!) 

Zur Abstimmung hat der Herr Abgeordnete 
Eberhard das Wort. 

Eberhard (CSU): Ich bin der Auffassung, daß der 
Antrag des Ausschusses, der einen Betrag von 
10 Millionen D-Mark benennt, der weitergehende 
Antrag ist. Über diesen Antrag ist zuers~ abzu
stimmen. 

(Widerspruch) 

Präsident Dr. Hundhammer: - Herr Abgeord
neter, das stimmt mit der Geschäftsordnung nicht 
überein. In diesem Falle wird nicht nach dem 
weitergehenden Antrag abgestimmt. Der Abände
:rungsantrag muß zuerst behandelt werden. 

Wer dem Antrag Dr. Lacherbauer die Zustim
mung erteilt, wolle sich vom Platz erheben. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? 
- Der Antrag -.Dr. Lacherbauer ist mit Mehrheit 
angenommen. 

Ziffer 8 b der Tagesordnung, der Antrag der Ab
geordneten Thellmann-Bidner, Dr.MalluChe, Ullrich, 
Dr. Wüllner, Bezold und ·Fraktion, Dr. Schubert, 
Dr. Weigel, Drechsel, Stöhr und Köhler betreffend 
unentgeltliche Überlassung der Antragsformulare 
zur Feststellung und Anmeldung der Ostsparer
Guthaben ist zurückgezogen; seine Beratung ent
fällt damit. 

Ich rufe auf Ziffer 8 c der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert betref
fend Entschädigung für Wehrmachtspferde 
(Beilage 2895). ~ 

über die Verhandlungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt (Beilage 3151) berichtet der Herr 
Abgeordnete Dr. Weiß; ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Weiß (BP), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! In einer seiner letzten 
Sitzungen hat sich der Ausschuß für den Staats
haushalt mit demAntrag des Abgeordneten Dr.Lip
pert gemäß Beilage 2895 beschäftigt. 

Der An t r a g s t e U er hat hierbei seinen An-· 
trag in einer gegenüber der erwähnten Beilage ab
geänderten Form zur· Beratung gestellt. 

Der Ausschuß hat den Antrag in der abgeänder
ten Form einstimmig angenommen mit der Er

•. weiterung, daß sich der Antrag nicht nur auf Wehr
. machtspferde, sondern auch auf sonstige Wirt-
schaftsgüter beziehen soll. Die dem Hohen Haus 
zur Beschlußfassung vorliegende Fassung des An
trags hat demgemäß folgenden Wortlaut: 

Die Staatsregierung wird ersucht, sich über 
den Bundesrat dafür einzusetzen, daß die For
derungen für noch nicht bezahlte Wehrmachts
pferde und sonstige Wirtschaftsgüter, die in 
den letzten Kriegsmonaten ausgehoben wur
den, umgehend beglichen werden. · 

Ich richte an das Hohe Haus die Bitte, dem Be
schluß des Ausschusses für den Staatshaushalt bei
zutreten. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. - Wir kommen 
zur Abstimmung. Wer für den Antrag ist, wolle 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Enthaltungen? - Ich stelle fest, 
daß der Antrag angenommen ist. 

Ich rufe auf: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Haas, Dr. Brü
cher und Fraktion betreffend Bereitstellung 
von Haushaltsmitteln zur Gewährung von lang
fristigen zinslosen Examensdarlehen für Stu-
denten (Befü~ge 2939). · 

Berichterstatter über die Verhandlungen des 
Haushaltsausschusses (Beilage 3152) ist der Herr 
Abgeordnete Eisenmann. Ich erteile ihm das Wort. 
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Eisenmann (BP), Berichterstatter: Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Der Haushalts
ausschuß befaßte sich in seiner 132. und in der 
133. Sitzung am 4. und 5. September mit dem An
trag der Abgeordneten Dr. Haas, Dr. Brücher und 
Fraktion betreffend Bereitstellung von Haushalts
mitteln zur Gewährung von langfristigen zinslosen 
Examensdarlehen für Studenten. Berichterstatter 
war ich, Mitberichterstatter der Abgeordnete. Op 
den Orth. 

In der Sitzung vom 4. September wurde ohne 
Anwesenheit eines Vertreters des Kultusministe
riums beraten und der Antrag zurückgestellt, da 
noch die Auskunft des Kultusministeriums über die 
bisherige Höhe der zur Verfügung stehenden Mit
tel für Examensdarlehen eingeholt werden mußte. 

Der Regierungsvertreter erklärte am 5. Septem
ber, daß bisher insgesamt 73 000 DM aus den frü
her bewilligten Darlehen zurückgeflossen seien und 
zur Verfügung stünden. Diese Mittel würden aber 
nur für die dringendsten und würdigsten Fälle 
verwendet. 

Nach einer ausgiebigen Debatte, die vor allen 
Dingen klärte, welche Mittel notwendig sind und 
welchen Studenten Darlehen gewährt werden 
könnten, schloß sich der Berichterstatter grund
sätzlich dem Antrag an, stellte aber den Abände
rungsantrag: 

Die Staatsregierung wird ersucht, im Haus
haltsvoranschlag 1953 bei Epl. V Kap. 406 an
gemessene Mittel für langfristige zinslose Exa
mensdarlehen für bedürftige und begabte Stu
denten einzuplanen. 

Diesen Antrag hat der Ausschuß gegen eine Stimme 
angenommen. Ich bitte das Hohe Haus, sich ihm 
anzuschließen. 

Vizepräsident Hagen: Wortmeldungen· liegen 
nicht vor. - Wir stimmen ab. Wer für diesen An
trag ist, wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte 
um die Gegenprobe. - Enthaltungen? -- Ich stelle 
fest, daß der Antrag angenommen ist. 

Ich rufe auf: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert betref
fend Einschaltung des Landtags bei Verände
rungen des Grundstockvermögens (Bei
lage 2898). 

Berichterstatter über die Beratungen des Aus
schusses für den Staatshaushalt (Beilage 3153) ist 
der Herr Abgeordnete Dr. Eckhardt. Ich bitte ihn, 
das Wort zu nehmen. 

Dr. Eckhardt (FDP), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Dem Haushaltsausschuß 
lag ein Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert vor, 
den Landtag rechtzeitig von geplanten Verände
rungen des Grundstockvermögens zu unterrichten· 
und ihn entsprechend einzuschalten. Diesen Antrag 
hat der Haushaltsausschuß einstimmig gutgeheißen 
und für zweckmäßig befunden. Er hat im Ausschuß 
folgende Fassung gefunden: 

Die Staatsregierung wird ersucht, den Haus
haltsausschuß des Bayerischen Landtags von 

allen geplanten Veränderungen des Grund
stockvermögens, soweit es sich um einen Be
trag von 500 000.- DM und darüber handelt, 
rechtzeitig zu verständigen. 

Ich bitte Sie, diesem einstimmigen Beschluß bei
zutreten. 

Vizepräsident ;Hagen: Ich danke dem Her:i;n Be
richterstatter für die kurze und prägnante Bericht
erstattung. 

Wir stimmen ab. 

(Zurufe: Halt! Halt! - So schnell geht 
das nicht!) 

- Das Wort hat der Herr Staatssekretär Dr. Rin
gelmann. 

Dr. Ringelmann, Staatssekretär: Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Ich bedauere es selbst, 
daß ich mich gegen einen einstimmig gefaßten Be
schluß des Haushaltsausschusses wenden muß. ICh 
bitte Sie, sich in die Lage derjenigen zu versetzen, 
die Verhandlungen über Grundstockvermöge1i zu 
führen haben. Ich hatte erst in den letzten Tagen 
wieder Gelegenheit, über beabsichtigte Verkäufe 
staatlichen Grund und Bodens an Interessenten 
Verhandlungen zu führen. Es handelte sich um 
Verkäufe über 500 000 DM. Als ich darauf hin
wies, daß das Finanzministerium durch den Be
schluß des Haushaltsausschusses gebunden sei, von 
allen geplanten Veränderungen des Grundstock
vermögens über 500 000 DM rechtzeitig den Haus
halt~ausschuß des Landtags zu verständigen, er
.hielt ich die Antwort: Unter diesen Umständen 
müssen wir ,es uns überlegen, ob wir mit dem 
Finanzministerium weiter verhandeln können; wir 
haben nicht die Absicht, unsere Grunderwerbs
pläne in der Öffentlichkeit bekannt werden zu las
sen, wir wollen die Öffentlichkeit nicht in unsere 
Finanzierungsangelegenheiten hineinschauen las
sen; infolgedessen ziehen wir es vor, bei dem gro
ßen Angebot auf dem Grundstücksmarkt - -

(Abg. Bantele: Oho!) 
·- Nicht Oho, Herr Abgeordneter! Wir haben 
unsere Erfahrungen - unseren Bedarf anderweitig 
zu decken. 

(Zuruf) 

- Wenn Sie natürlich an das Zentrum der Stadt 
denken, dann können Sie mit dem Oho recht haben. 
Aber denken Sie doch nur an den bevorstehenden 
Lastenausgleich und an seine Auswirkungen auf 
den Grundbesitz! Dann werden Sie mir wohl zu
geben, daß in kurzer Zeit mit sehr großen Grund
stücksangeboten zu rechnen ist. 

(Zuruf des Abg. Bantele) 
- Der Staat hat manchmal auch ein Interesse, 
Grundstücke zu verkaufen. Er ist auf diesem Ge
biet genau so interessiert wie .der 'private Grund-
besitzer. · 

Aus diesem Grunde erscheint uns im Finanz-
. ministerium die vorliegende Fassung sehr bedenk
lich. Wir geben zu, daß sie eine wesentliche Ver
besserung der ursprünglichen Fassung ist. Wenn. 
Sie aber lesen, daß die Staatsregierung ersucht. 

6 
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wird, von allen g e p 1 an t e n Veränderungen des 
Grundstockvermögens r e c h t z e i t i g den Haus
haltsausschuß des Bayerischen Landtags zu ver
ständigen, müssen Sie mit mir die Befürchtung 
teilen, daß die Verhandlungen außerordentlich er
schwert werden. Wir sind jederzeit gerne bereit, 
von uns aus den Haushaltsausschuß, vielleicht in 
geheimer Sitzung, zu verständigen. Aber erstens 
heißt es „geplant" - was heißt „geplant"? - und 
zweitens „rechtzeitig zu verständigen". Wir sind 
dann diejenigen, die sich über die Frage „geplant" 
und die Frage „rechtzeitig" gegenüber dem Land
tag rechtfertigen müssen. 

Der Antrag ist ein bedenkliches Zeichen auch in
sofern, als in :keiner Verfassung eines Landes der
artige Bestimmungen stehen und in keinem ande
ren Land eine derartige Beschränkung der Exeku
tive vorgesehen ist. Ich bitte Sie, doch zu berück
sichtigen, daß hiermit die Zuständigkeiten des Voll
zugs zugunsten jener der Legislative außerordent
lich stark beschnitten werden. Ich hatte - ich 
glaube, es sind jetzt zwei Jahre - mit dem Herrn 
stellvertretenden Ministerpräsidenten bereits eine 
Aussprache über ein Verfassungsverständnis zum 
Artikel 81 der bayerischen Verfassung. 

(Stellvertretender Ministerpräsident Dr. Hoeg
ner: Ich suchte es gerade, ich habe es aber 

leider nicht da!) 

In diesem Verfassungsverständnis hatten wir 
vorgesehen, eine Auslegung des Artikels 81.zu tref
fen, die beiden Teilen gerecht wird; denn auf 
der einen Seite braucht es sich das Parlament nicht 
gefallen zu lassen, hinsichtlich des staatlichen 
Grundstockvermögens gewissermaßen vor voll
endete Tatsachen gestellt zu werden, auf der ande
ren Seite soll aber auch die Administrative in ihren 
eigentlichen Aufgaben, das heißt in der bestmög
lichen Verwaltung und notfalls, in der entsprechen...; 
den Verwertung des staatlichen Grundstockver
mögens, nicht beschränkt werden. Dieses Verfas
sungsverständnis erfordert eine völlige Klarstel
lung des Begriffs des Grundstockvermögens im 
Sinne des Artikels 81. Dort heißt es ja, daß d.as 
Grundstockvermögen in seinem Wertbestand zu er
halten ist; eine Wertminderung darf nur auf ge
setzlicher Grundlage erfolgen. Eine Wertminderung 
ist dann gegeben, wenn bei einer Veräußerung 
nicht ein entsprechender Gegenerlös erzielt wird 

(Abg. Bantele: Ein wertbeständiger!) 

oder das gesamte Grundstockvermögen in seinem 
Bestand gemindert wird. Für die Entscheidung die
ser Frage ist an sich die Zuständigkeit der Ver
waltung gegeben. Auf der anderen Seite hat aber 
auch das Parlament zweifellos das Recht, die Re
gierung zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie 
Verkäufe abschließt, die den Gesamtwert des 
Grundstockvermögens schmälern. Aber unter den 
heutigen Verhältnissen spielt eine Reihe von Fra
gen eine große Rolle. Denken Sie, bloß an den 
Fall, daß wi.r ein entbehrliches Grundstück ver
kaufen und den Verkaufserlös zum Wiederaufbau 
eines zerstörten, zum Grundstockvermögen ge-

hörenden Gebäudes verwenden. Liegt hier eine 
Wertminderung vor? Liegt hier überhaupt eine zu
lässige Maßnahme vor? Das ist nur einer der Fälle, 

· die in dem Verfassungsverständnis geregelt wer
den sollten. Die Behandlung des Grundstockver
mögens ist, was die Zuständigkeit der Legislative 
und der Exekutive anlangt, durch den Artikel 81 
nicht absolut klargestellt. Es müssen aber auch 
noch. andere Fragen geprüft werden, insbesondere 
die Frage, ob und inwieweit die sich auf den 
Grundstock und das Grundvermögen beziehenden 
Vorschriften des Haushaltsrechts, vor allem die 
§§ 29 Absatz 2, 47 und 49 der Reichshaushaltsord
nung und außerdem die Durchführungs- und Aus
führungsverordnungen zur Haushaltsordnung, mit 
dem Artikel 81 der bayerischen Verfassung im 
Einklang stehen. Der Artikel 81 umfaßt ja mit dem 
Wort „Grundstockvermögen," zweifellos nicht nur 
den Grundstock als reine Geldrechnung, sondern 
auch das Grundvermögen, das ist die Gesamtheit 
der Liegenschaften des Landes. Früher hatten wir 
eine andere Regelung. Wir hatten damals den 
Staatsgüterkaufschillingfonds, der eine reine Geld
masse war und gewissermaßen das Surrogatkapi
tal für veräußerte Liegenschaften darstellte, über 
dessen Verwaltung und Gebrauch Rechnung ge
legt werden mußte. Die Haushaltsordnung baut 
an sich ebenfalls auf dem Grundstock als Geldfonds 
auf. Der Artikel 81 der Verfassung hingegen hat 
zweifellos einen weiteren Begriff als Grundlage, 
nämlich die Gesamtmasse und den Gesamtwert des 
Grundvermögens. 

Wenn nun, bevor diese Fragen in einem Aus
führungsgesetz zum Artikel 81 geregelt sind, das 
etwa dem Verfassungsverständnis, von dem ich 
schon gesprochen habe, entspricht, festgelegt wird, 
daß eine Zuständigkeit der Legislative gegenüber 
der Exekutive gegeben sein soll, so g11eifen wir be;,, 
reits weitgehend einer künftigen gesetzlichen Rege
lung vor. Im übrigen sollte eine auf die Entschei
dung eines Landtagsausschusses beschränkte Mit
wirkung des Landtags schon mit Rücksicht darauf 
unterbleiben, daß sonst das Nachprii.fungsrecht des 
Landtagsplenums 1gegens1Jan:dslos würde. Die Frage 
ist auch für die Stellung der Staatsregierung von 
Bedeutung: Wenn auch zugegeben wird, daß die Be
schlüsse des Haushaltsausschusses in zahlreichen 
Fällen vom Plenum des Landtag angenommen wer
den, so haben wir auf der anderen Seite doch keine 
Garantie, daß die Stellungnahme des Haushaltsaus
schusses in jedem Fall gebilligt wird. Infolgedessen 
wäre es eine lex imperfecta, wenn einerseits der 
Haushaltsausschuß des Landtags auf die Entschei
dung der Regierung Einfluß nehmen kann, ander
seits aber die Regierung dem Plenum für die Ein
flußnahme des Haushaltsausschusses geradestehen 
soll, wenn das Plenum denHaui;;haltsausschuß des
avouiert. Derartige Folgen müßten unseres Er
achtens ebenfalls vermieden werden. Wir sind gerne 
bereit, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
dem Haushaltsausschuß des Landtags jede Ver
änderung des Grundstockvermögens, soweit es sich 
um den Betrag von 500 000 DM und darüber han
delt, mitzuteilen. Es besteht dann immer noch die 
Möglichkeit, einzugreifen; allerdings kann sich das 
Eingreifen dann nur darauf beschränken, daß die 
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Regierung zur Verantwortung gezogen wird, wenn 
etwas Fehlerhaftes gemacht wurde. 

Ich würde bitten, den Antrag abzuändern, ent
weder zu sagen: „Die Staatsregierung wird ersucht; 
alle Veränderungen des Gru:ndstockvermögens, so
weit es sich um einen Betrag von 500 000 DM und 
darüber handelt, dem Haushaltsausschuß des Land
tags mitzuteilen" oder wenigstens die Worte „g e -
p 1 an t e" aus dem Antrag zu streichen. Es ist 
außerordentlich bedenklich, die „geplant~n" Ände
rungen mitzuteilen. Denn wie ich schon eingangs ge
sagt habe, werden sich in einem solchen Falle die 
Verhandlungen sehr stark versteifen. Selbstver
ständlich sind wir bereit, über alle Veränderungen 
des Grundstockvermögens, soweit sie den Betrag 
von 500 000 DM i,ibersteigen, rechtzeitig den Haus
haltsausschuß zu verständigen. 

Vizepräsident Hagen: Zur Geschä.Etsordnung hat 
das Wort der Herr Abgeordnete Lippert. 

Dr. Lippert (BP): Meine Damen und Herren! Da 
ähnliche Ausführungen wie die des Herrn Staats
sekretärs Dr. Ringelmann der Regierungsvertreter 
im Ausschuß schon gemacht hat, ist diese Formu
lierung zustandegekommen, die beiden Teilen Rech
nung tragen soll, auf der einen Seite der Legislative, 
auf der anderen Seite der Exekutiv.e. Wir möchten 
Ihnen nun folgenden Abänderungsvorschlag unter
breiten: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dem Haus
haltsausschuß des Bayerisch,en Landtags alle ge
planten Veränderungen des· Grundstockvermö
gens, soweit es sich um einen Betrag von 
500 000.- DM und darüber handelt, rechtzeitig, 
das heißt vor Abschluß der Verhandlungen, mit
zuteilen. 

Das „geplanten" habe ich ·ausdrücklich herausge
lassen. 

(Zuruf: Sie haben das „geplanten" dringelassen, 
das „geplanten" gehört heraus!) 

- Das „geplanten" habe ich gestrichen; dann ist 
mir beim Verlesen ein Versehen unterlaufen. Das 
„rechtzeitig" war von Anfang an schon .so aufzufas
sen: nicht vom ersten Tag der Verhandlungen an. Es 
sollte die Diskretion entsprechend gewahrf werden. 
Wir sind durch die Regelung mit dem Odeon zu dem 
Antrag gekommen. Es ist vie!Jeicht zweckmäßig, den 
Antrag nochmals zu verlesen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, den Haus
haltsausschuß des Bayerischen Landtags von 
allen Veränderungen des Grundstockvermögens, 
soweit es sich um einenBetrag von500000.-DM 
und darüber handelt, rechtzeitig, das heißt vor 
dem Abschluß der Verhandlungen, zu verstän
digen. 
(Abg. Bezold: „Rechtzeitig, das heißt ... " ist 

ja dasselbe!) 
- Bitte schön, dann wäre „rechtzeitig, das heißt" zu 
streichen und es lautet dann: 

.... vor dem Abschluß der Verhandlungen zu 
verständigen. · 

.Vizepräsident Hagen: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Wir stimmen ab, zunächst über den 
Abänderungsvorschlag Dr. Lippert. Wer für diesen 
Abänderungsvorschlag ist, den bitte ich, sich vom 
Platz zu erheben. - Ich danke. Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Enthaltungen? - Ich stelle fest, daß 
der Abänderungsantrag Dr. Lippert angenommen 
ist. 

Ich rufe auf den 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Dr. Stro
sche, Mittich und .F1·aktion, Meixner, Dr. Schu
bert und Fraktion, Hofmann Leopold, Walch, 
Dr. Lippert und. Roßmann beti,effend. Ausdeh
nung der Ausgleichszulage auf die unter das 
Gesetz zu Artikel 131 GG. fallenden Personen 
(Beilage 3129). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für Be
soldungsfragen (Beilage 3159) berichtet der Herr 
Abgeordnete Falb. Ich erteile ihm das Wort. 

Falb (SPD}, Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Besoldungsausschuß 
hat sich in seiner 31. Sitzung am 8. September 1952 
mit dem Antrag befaßt, der auf Beilage 3129 abge
druckt ist. Berichterstatter war ich, Mitbericht.:. 
erstatter KoHege Donsiberger. 

Es handelt sich bei dem vorliegenden Antrag um 
die verdrängten Angehörigen des öffentlichen Dien
stes, die heute noch nicht wieder in Dienst gestellt 
sind und daher die Ausgleichszulage noch nicht er
halten haben. Nach den uns zugegangenen Informa
tionen der Bundesregierung soll ab 1. Oktober der 
Personenkreis, der diese Ausgleichszulage noch 
nicht erhalten hat, in den Genuß dieser Ausgleichs
.zulage kommen. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e· r Kollege Dons
berger hat ebenfalls erklärt, daß dem so ist und 
daß in der nächsten Zeit mit den entsprechenden 
Verordnungen der Bundesregierung zu rechnen ist. 

Der Besoldungsausschuß hat sich mit der Ange
legenheit weiter nicht befaßt und einstimmig be
schlossen, dem Antrag die Zustimmung zu geben. 
Ich bitte das Hohe Haus, ebenfalls diesem Beschluß 
beizutreten. 

(Zuruf: überholt!) 

Vizepräsident Hagen: Zum Wort ist geme1det der 
V<ertreter der :Staatsregierung, f.Herr Staatssekretär 
Dr. R!i.ngelmann. 

Dr. RingeJmann, :Sta1atssekretär: Meine sehr ver
eihrten Damen .und Herren! Ich glaube, die Erörte
nmgen ü!her den •vorliegenden Antrag durch die 
Mitteilung iaibkürzen :zu können, daß nach einer von 
uns 0edng.eiholten fernmündlichen Ausikunft der Bun
desminister der Finanzen 1bereits die Auszahlung 
v.erfügt (hat; d!ie Anweisung •an die Länder, die Aus
zaihlung vorrunehmen, sei unterwegs. Infolgedessen 
wird iin diesen 'I1agen hered.ts die IDntschließung ihin
ausgehen. Damit d.st praktisch der Antrag überholt. 

'(Vereinzelter Beifall) 

Vizepräsident Hagen: A<uf Grnnd der Erklärung 
der Sta.iatsregiernng :dürfte dann woihl von einer 
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AJbstimmung üiber diesen Antrag oab.ges,ehen wer
den. - Das Haus ist ,damit ,einv,erstanden. Die An
ge1eg.enihe.it ist erledigt. 

(Zuruf des Abg. Donsberger) 

- Der Antrag ist d!amit ededd.gt; das stelle !ich aus- . 
drucklich fest. 

(A:bg. Eherlhard: Annehmen oder zurückzd.eh:en!) 

- Sind di'e Antriagsteller d!amit ·einv;erstanden, daß 
. aruf Grund· rder Erklärung der Sta1atsregierung die
ser Antrag ü1bel'lholt 1st und damit .z'llrückgezogen 
wirid? 

{.Nbg. Dr. Lippert •Und Michel: Wir ziehen 
den Antrag zurück!) 

- Der Antrag d.st •Z:Urückgezögen. 
Ich rru<fe ,auf den 

Antrag der Abgeordneten Bezold, Dr. Soenning 
und Fraktion, Donsberger, Meixner, von Knoe
ringen, Weishäupl, Dr.Fischbacher und Dr.Stro
sche betreffend Einhaltung der Richtlinien für 
die Beschäftigung' und Besoldung der Assistenz
und Volontär-Ärzte sowie Pflichtassistenten an 
Krankenanstalten (Beilage 3133). 

Berichterstatter rü!ber die Verhiandlungen 'des Be
so1dungsausschuss•es 1(Beil!ag,e 3160) ist der Herr .Ab
g.eoridnete Pittro:fif. Ich •erteä1e d.lhm das Wort. 

Pittroff '(SP[)), Berichterstatter: Meine Damen 
u:n:d Herren! Der Antrag a:uf Bei1age 3133 ihat fol-
genden Wortlaut: · 

Die Staatsregierung wird beauftragt, zu prü
fen, inwieweit d'.i!e Richtlinien für die Beschäf
tigung und Besoldung der Assiistenz- und Vo
lontär-Ärzte sowie Pflichtassistenten an Kran-· 
kenanstalten vom 12. Mai 1951 eillgeihalten 
wel'deri. 

Diieser Antrag von Vertretern iv,erschd:edener 
Fraktionen !hat im Besoldungsa:usschuß eine mehr
malige und seihr rum:liangreiche Diskussion ausge
löst. IDd.e materielle run!d finanzielle Not der Jung
ämte, dias sind die Pfld.chtassdistenteri in den ersten 
15 Monaten :nach iih1'er Approihation, und der Vo
lontärärzte 'bis zu weiteren 21 Monaten während 
ihrer pr·aktischen Ausbildung, wurde allgemein und 
von allen Sed.ten stark unter„strichen ·und die drin
gende Notwendigkeit der finarrzi,ellen Hilfe betont. 
Die Antr.agstel1er wollen mit iihrem Antrag er
reichen, daß nachgeprüft w·erde, db die vom Staiats
minister,ium des Innern .arusgegelb!=nen Richtlinien 
vom 12. Mai 1951 ü:ber dte Beschäftigung und Be
so1dung dieser JIUilgärzte von den Krian1kenhaus
trägern, 'UTIJd z·war den staatlichen, kommunalen 
und priivaten, auch wirklich eingehalten werden. 
Diese Richtlinien sind, d!as wuride in den Ausschuß-

' vem1andlung,en ahg,emein tbetont, k~ine bindende 
AnoI"<dnung, sondern nur eine ministerielle Empfeih
lung ;an dd:e Krankenilrniusträg,er. Bei den staiatlichen 
Krankenanstalten und Kliniken werden diese Richt
linien seit He11bst vergangenen J,a:hi:ies eingeihalten. 
Die kommunalen und privaten KrianJken'h!austräger 
vertefudigen aber ihr Selbst<V,erwaltungsrecht und 
Lehnen es ab, eine mdnisterd.elle Empfehlung als 

Vierpfiichtung für die Besoldung der Jrungärzte ,an
zuerkennen. 

Im Beso1dungsiaussch'Uß wuride der Antrag a'Uf 
Bei1age 3133 einstimmig •angenommen mit der 
Miaßgiaibe, daß folgender Zusiatz noch angefügt wer
den soll: 

Gegelbenenfälls ist 'bei mangelTIJder ärztlicher 
Versor.gung von Aiufäichts weg,en ,em.zuschre·i
ten. 

Ich bitte das Ho!h:e (Hiaiu:s, diesem Beschl'Uß :be1zu
treten . 

Vizepräsident Hagen: Ich darrke dem !Herrn Be
richterstatter. Wortmeldungen liegen nicht vor. -
Wir stimmen ab. Wer für den vom Ausschuß einstim
mig 'angenommenen Antrag ist, :behalte Platz, wer 
diagegen ist, wolle ,sich vom PiJJatz 'erheben. -
Stimmenthaltungen? - Ich stelle die einstimmige 
Zustimmrung fest. 

Ich rufe 1auf: 
Antrag der Abgeordneten Dr. Baumgartner, 
Dr. Fischbacher und Fraktion betreffend Maß
nahmen zugunsten der bayerischen Jungärzte 
(Beilage 2331). 

Berichterstatter über die Beratungen des Ausschus
·Ses für 1Besoldungsfoagen ,~Bei1a:ge 3161) :i:st der Herr 
A:bgeo:Pdnete Donsiberger. Ich 'bitte d.lhn, 1c:Jias Wort 
zru neihmen. 

Donsberger i(CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine !Damen und Herren! In i»e.iner 26. Sit
e;ung am 27. ·Mai 1952 hat der Beso1dungsausschuß 
den Ant:Pa:g au,f Beitage 2331, zu dem ich Bericht
erstatter war, belhandelt. Der Antrag lautet: 

Dd.e Staatsreigierung wird ersucht, für die 
tbayerischen Jungärzte ·eine analoge finanzielle 
Regelung zu tre:fifen wie für dd<e Studfonasses
soren und Referendare, um si!e 'vor äußerster 
Notlage zu schützen. 

Der Antriag ih1at eine umfängreiche De'hatte 1aus
ge1öst und wurde schließlich mit 6 gegen 6 Stimmen 
abgelehnt. Er sollte dann in der vorletzten Plenar
sitzung vor den Ferien behandelt werden. Dort 
habe ich die Rückverweisung an den Ausschuß be
antragt, weil in der Zwischenzeit weitere Anträge 
zu dem gleichen Problem eingereicht worden waren. 
Das Hohe Haus hat meinem Antrag entsprechend 
beschlossen. 

'füs wnmde dann ·ein neuerlicher Aibän>derungsan
trag, unterzeich!tliet von verschiiedenen A:bgeordne
ten, ed.ngered.cht und in der 33. Sitzung am 8. Sep
tember 1952 1beihandelt. Dieser Albänderungsantrag 
lhat veTschiedene weiterie Abänderungsanträ.ige aiu:s
g:elöst, mit denen sich die 33. und 34. Sitzung des 
Besoldungs1ausschusses ibediaßte. Schließlich ihat der 
Beso1dungs•arusschuß beschlossen, eine k1eine Kom
miissd.on ,einzusetzen, die zusammen mit dem Regie
rrungsivertreter die A!bänderrungs1anträge aud: einen 
Nenner bringen sollte. !Die Kommissfon lhat sich 
auf die Formulierung geeinigt, die Ihnen auf Bei
lage 3161 vorliegt. Der Besoldungsausschuß hat 
diese Formulierung in seiner Sitzung am 9. Sep
tem:ber 1952 'einstimmig .angenommen. Ich· ibitte das 
Hohe Haus, dem Beschluß des Besoldrungsausschus
ses beizutreten. 
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Vizepräsident Hagen: Wortmeldungen liegen nicht 
vor.-Wir stimmen über den vom Ausschuß einstim
mig angenommenen Ant:riag alb. Wer für den An
trag ist, behalte P1atz, wer .dagegen rllst, wolle sich 
erihelben .. - iEnthaltungern? - Ich stelle die ein
stimmige Zustimmung des Haruses :fest. 

Ich rufe 1auf: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Kodf bet'reffend 
Ernennung von Hilfslehrern zu planmäßigen 
Lehrern (Beilage 2776). 

Über die Ber1atrungen des A<usschrusses für Besol
dungsfragen (Beilage 3007) !berichtet der Herr Ab
g.eordnete iPd.ttro!l:f. Ich 1bd.tte :hlm, :das Wort zu neh
men. 

Pittroff (1SPD), Beriichterstatter: Meine Damen 
und Herren! Herr Kollege <Dr. Kor.ff ihat 0auf Bei
lage 2776 folgenden Antrag gestellt: 

Die .Staiatsregierung wirid ibeiauftragt, Hilfs
Leihrer 1an den Vo1ksschulen, welche ibereits ein 
J.ahr 1arng eine im .Sta·atsihausihalt vorgesehene 
Planstelle für Volksschullehr·er verwalten und 
diie zweite Leü:lramtsprufung mit Erfolg ·abge
legt ihialben, zu planmäßigen Lehrern ·21u ernen
nen. 

Der An t r a g s t e 11 ·e r führte in der 30. Sitzung 
des Beso1dungsaiussch'l.rsses aus, er wolle mit diesem 
Antrag v•erihindern, ·d·aß die schlecht besoldeten 
Hilfslehrer, die in Bayern seihr lange warten müs
sen, bts sie verbeamtet we11den, von norddeutschen 
Lände.rn durch v·erlockende Ang•eibote wegengiagiert 
werden. Bayern müsse daher .clJaizu üibergeihen, diie 
lHiilfsleü:lrer, die ihre zweite Lehriamtspru.fung mit 
Erfolg abgelegt haben und imstande sind, als plan
mäßige Beamte eine SchuLstelle zu ühernehmen, so
fort in das Beamten:verihältnis 'ZIU überfuhren. 

Der Vertreter des K'ul tusmin~ster!iums 
wies dararuf !hin, daß die ·Ernennung der Hilfslehrer 
zu Leihrern von dem Vorihandensein einer Koppe
lungsstelle nach ·dem Gesetz •zu Art:Lkel 131 des 
Grundgesetzes 1a1bhänge. Da die Anfangsgehälter 
der Lehrer seihr niedrig sind, 1bedia~ere es das Kul-
1Jusm6.nisteriium, daß nicht genügend Koppelungs
stellen vorhanden sind. Man hoffe a1ber, in Kürze 
den vorgeschrie:benen iProzentsiatz nach dem 13ler 
Gesetz ·erfüllt zru ha1ben, da nur noch 0,15 Prozent 
zur Erfü11ung der Qruote !im Bere!ich des Kultus
m:ini:steriums fehlen. 

Ministerialr·at R ü t ih wies demgegenüber darauf 
hd.n, diaß die Erfüllung der 20-Prozent-,Quote im 
Bereich der Volkssch1ul1eil:rner nicht iausre!iche, um 
.die Sperre arufzuihe'ben, da di·ese Quote im Ges•amt-
1bereich der Staiat~verwaltrung er.füllt sein muß. 

Nach weiteren Ausführungen des Berichterstat
te:r;s und der Kollegen Dr. !Efberhardt und Dr. Korff 
wurde auif Vorschlag der 1beiden Berichterstatter 
Pd.ttroff und Dr. Gromer der Antrag einst!immig ·an
genommen. Ich bitte dias Hoihe Ha.us, ebenso zu ver
fahren. 

Vizepräsident Hagen: Ich .dJan!ke dem Herrn Be
richterstatter. Wortmeldungen liegen nicht vor. -
Wer für den vom Ausscirnß einstimmig angenomme
nen Antrag ist, behalte Platz, wer dagegen ist, wolle 

:sich emeben. - Entfrlaltung•en? - Ich stelle die ed.n
stimm!ige Zustimmung ides Hauses fest. 

Ich rufä 1auf: 
Antrag des Abgeordneten Schreiner betreffend 
Bau der Auto.bahn - Anschlußstelle Diepers
dorf_,Röthenbach (Beilage 2919). 

Berichterstatter iilber die Be:r;atung,en des Aussclrns
ses für Wirtschaft und Vierikehr iCBei!age 3033) ist 
der Herr A.bg.eordnete Be!hrJnger. Ich 'bitte tlihn, das 
Wort zu nehmen. 

Beh1·in:ger (F.DlP), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und !Herren! Dieser Antrag 
wurde .g·eboren aus einem früiheren Antrag der .g}ei
chen AJbgeordneten, der dahin .ging, die Baurampe 
zwischen Feucht und Dti:epersdorf zu einer Aus
fahrt aus,z111bauen. Ber!ichterstatter in d:ieser An
gelegenlheit war ich. Ddie von mir vorg•esch1agene 
Ortsbesichtigung, 1an der Abgeordnete des fränki
schen Kreises teilgenommen iha'ben, !brachte das Er
gebnis, daß es zweckmäßig sei, den Antrag zurück
ziuzieihen, weil einige Kilometer weiter :eine bessere 
Arusfaihrtmöglichkeit ·Z1Ur V•er,fügung steiht, die nun
meü:lr Gegenstand d•es !heute vorliegenden Antrags 
ist. 

Dieser neue Arntr.ag wurde in der 52. Sitzung des 
A:usschusses für W!lrtschaft und V1erkehr am Don
nerstag, dem 10. J111li 1952, !behandelt. Der Be -
r d. c h t ·er s t ia t t e r :betonte vor al1em, daß eine 
Arusfa:hrtmögld.chkeit iin diieser Gegend unibedingt 
geschaffen weriden muß, weil sehr vtl.ele Ar'beiter 
•aius der Umge,bung von Diepersdorf in Rötihe11.lbach 
und dn Niürnlberg in Aribeit stelhen. [):iese müßten 
ihieute ·einen Forstweg m!it 1etwa 10 Kilometer Um
weg .benützen, während sie ibed. einem Anschluß an 
die Au~ob1a!hn oder 'bei Überque:riung derselJben auf 
kürzestem Weg nach Röthen1bach 1kommen könn
ten. Rö11hen:bach, eine miittlere Stadt, v.erdanke :ihre 
Entstehrung und Existenz a'l.lSschließlich den dor
tigen Industl'iewer.ken, deren Aribeiter !Zum größ
ten Teil ä.n der Gegend jenseits der Aruto'baihn woh
nen. 

Der Vertreter des JVIin!isteriums, Regierungs:baü-· 
·direktor R ö t !h l •e !i n, stellte <fest, daß eine An
schlußstelle 1an die AmtohaO:m wesentlich werni.ger 
!kostet als ·eine Üiberibrückung, nachdem auf beiden 
Seiiten diie Straßen .ber.eä.ts an 1d!ie Arutobalhn !heran
führen. 

Auf Antriag des Ber!ichterstatters runid des Mit-
1berichterstatters ·erging ·dann der Beschluß: Der An
trag •auf Beiliage 2919 wird einstimmig 1angenom
men. Ich ·bitte das Holhe H!aius, d:iesem eä.nstimm!igen 
Beschluß ·des Wirtschaftsausschusses zruzustimmen . 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter; Wortmeldungen liegen nicht vor. -
Wir stimmen ab. Wer für diesen Antrag ist, behalte 
Platz; wer dagegen ist, wolle sich erheben. - Ent
haltungen? - Ich stelle die einstimmige Annahme 
fest. 

Ich rufe auf: 

Antrag der Abgeordneten von Knoeringen, 
Piehler und Frali;tion betreffend Ausbau der 
Bundesstraße Gmund - Tegernsee - Rottach
Egern (Beilage 2942). 

7 
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Über die Verhandlungen im Ausschuß für Wirt
schaft und Verikehr 1(Hei1ag.e 3035) .berichtet der Herr 
Abgeordnete Schmid. 

(Zuruf: Nicht anwesend!) 

- Wer kann den Bericht erstatten? - Wenn das 
Hohe Haus auf die Berichterstattung verzichtet, kön
nen wir gleich abstimmen; denn der Ausschuß hat 
dem Antrag einstimmig zugestimmt. - Das ist der 
Fall. 

Ich lasse abstimmen. Wer für den Antrag des Aus
schusses ist, der auf Zustimmung lautet, wolle Platz 
behalten, wer dagegen ist, sich erheben. - Ich stelle 
die einmütige Zustimmung des Hauses fest. 

Ich rufe auf: 

Antrag .des Abgeordneten Dr. Keller betreffend 
Instandsetzung der Main-Brücke in Markt
heidenfeld (Beilage 3126). 

Den Bericht über die Beratungen des Ausschusses 
für Wirtschaft und Verkehr (Beilage 3154) erstattet 
der Herr Abgeordnete Greib .. Ich bitte ihn, das Wort 
zu nehmen. 

Greib (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Antrag lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, Maß
nahmen zur Vollendung der Wiederherstellung 
der für Stadt und Kreis Marktheidenfeld, aber 
auch für den Fernverkehr äußerst bedeutsamen 
Mainbrücke in Marktheidenfeld zu treffen, 
welche sich z. Zt. in einem verkehrsgefährden
den Zustande befindet. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat 
sich in seiner Sitzung vom 5. September mit dem 
Antrag befaßt. Berichterstatter war ich selbst, Mit
berichterstatter der Herr Abgeordnete Gegenwarth. 

Ich darf kurz zusammenfassen: Die Mainbrücke in 
Marktheidenfeld liegt im Zuge der Bundesstraße 8. 
Sie ist benütz"Qar, das heißt, sie ist durchaus in der 
Lage, dem Verkehr in entsprechender Weise zu die
nen. Es handelt sich aber in diesem Fall um die Ver
breiteri.mg der Gehsteige und der Fahrbahn, insbe
sondere deshalb, weil der gesamte Fußgängerver
kehr von der rechten auf die linke Mainseite ge
schleust werden muß. Die Leute von Marktheiden
feld, die die Bahn benützen wollen, müssen alle über 
die Brücke gehen. Dabei ergeben sich Zustände, die 
auf die Dauer natürlich nicht tragbar sind. Es wäre 
angebracht, die Bundesregierung - es handelt sich 
ja um eine Bundesbrücke - möglichst bald zu er
suchen, daß sie für eine Verbreiterung der Geh• 
steige und auch der Fahrbahn sorgt. 

Der Wirtschaftsausschuß hat sich einstimmig zu 
folgendem Antrag bekannt: 

Der Landtag wolle beschließ'en: 

Die Staatsregierung wird ersucht, beim Bund 
dahingehend vorstellig zu werden, daß die 
unterbrochene Wiederinstandsetzung der Main
brücke bei Marktheidenfeld umgehend wieder 
aufgenommen wird. Dabei soll auf eine Ver-

breiterung der Fahrbahn und der Gehsteige 
hingewirkt werden. 

In dieser abgeänderten Fassung hat der Wirt
schaftsausschuß den Antrag Dr. Keller einstimmig 
angenommen. Ich bitte das Hohe Haus, dasselbe zu 
tun. 

Vizep,räsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. - Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Wer für diesen Antrag ist, behalte Platz; wer da
gegen ist, wolle sich erheben. - Enthaltungen? -
Ich stelle die einstimmige Zustimmung des Hauses 
fest. 

Bevor wir in der Tagesordnung weiterfahren, 
bitte ich folgendes Schreiben des Herrn Minister
präsidenten zur Kenntnis zu :ri.ehmen: 

München, den 18. September 1952 

An den Herrn Präsidenten des Bayerischen 
Landtags 

München 
Maximiliaheum 

Betrifft: Vollzug des Lastenausgleichsgesetzes; 
hier: Wahl .eines Mitglieds des stän
digen Beirats beim Bundesausgleichs
amt. 

Nach § 314 des Lastenausgleichsgesetzes wird 
beim Bundesausgleichsamt ein ständiger Beirat 
gebildet, der aus Vertretern der Geschädigten 
und aus Sachverständigen besteht. Je einen Ver
treter der Geschädigten wählen die Parlamente 
der Länder. Fi.ir jeden Vertreter ist ein Stell
vertreter zu wählen. Außerdem entsenden die 
vom Bundesminister für Vertriebene anerkann
ten Vertriebenenverbände und die vom Bun
desminister des Innern anerkannten Kriegs
sachgeschädigtenverbände je 5 Vertreter. Die 
Bundesregierung ernennt 8 Sachverständige. 

Da der ständige Beirat bereits im September 
in neuer Zusammensetzung zusammentreten 
soll, hat der Bundesminister für Finanzen ge
beten, die Wahl der Vertreter sobald wie mög
lich vorzunehmen. Ich bitte daher, die Wahl 
eines Vertreters der Geschädigten für den stän
digen Beirat des Bundesausgleichsamts gemäß 
§ 314 Abs. 1 Satz 2 des Lastenausgleichsgesetzes 
und die Wahl eines Stellvertreters durch den 
Bayerischen Landtag baldmöglichst veranlassen · 
zu wollen. 

Dr. Ehard 
Bayerischer Ministerpräsident 

Das Haus hat davon Kenntnis genommen. Ich 
schlage vor, die Wahl dieses Vertreters und des 
Stellvertreters in der morgigen Sitzung vorzu
nehmen. 

(Abg. Bantele: Wenn wir heute schon fertig 
werden?) 

- Sofern wir heute nachmittag schon fertig wer
den, kann diese Wahl eventuell heute nachmittag 
vorgenommen werden. 

(Abg. Stock: Herr Präsident, so· schnell geht 
das nicht, darüber müssen sich ja die Frak

tionen einigen!) 
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- Ja. Das Haus hat jetzt von dem Schreiben Kennt-· 
nis genommen. Die Fraktionen werden sich damit 
beschäftigen. Sofern es möglich ist, können wir 
heute nachmittag, im andern Fall morgen vormittag 
dazu Stellung nehmen. - Das Haus ist also damit 
einverstanden; ich stelle das fest. 

Ich rufe auf den 

Antrag der Abgeordneten Knott und Seibert 
betreffend Abstandnahme von der Auflösung 
der Wasserwirtschaftsämter II (Beilage 3127). 

Der Herr Abgeordnete Hauffe berichtet über die 
Verhandlungen im Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr (Beilage 3155). Ich bitte ihn, das Wort zu 
nehmen. 

Hauffe (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 
hat in seiner Sitzung vom 4. September über den 
Antrag der Herren Abgeordneten Knott und Sei
bert beraten und Beschluß gefaßt. Der Antrag 
lautet: 

Die Staatsregierung wird ersucht, von der 
Auflösung der Wasserwirtschaftsämter II (ehe
malige Wildbachverbauungssektionen) Abstand 
zu nehmen. 

Es ist notwendig, hierzu einen kleinen Überblick 
über die Entwicklung der Wasserwirtschaftsämter 
in Bayern schlechthin zu geben. Ministerialrat Sa -
1 i s k o hat auf Wunsch des Berichterstatters diesen. 
Überblick gegeben und erklärt, Ende der neunziger 
Jahre seien die Wildbachverbauungssektionen ent
standen und später fo

0

rmell, das heißt namentlich, in 
die Wasserwirtschaftsämter II umgewandelt wor
den, aber als Wildbachverbauungssektionen be
stehen geblieben. Erst später seien die Kulturbau
ämter entstanden, die dann die Wasserwirtschafts
ämter I wurden, so daß wir praktisch im Gebiet des· 

·Alpenlandes verschiedene Flußläufe habe.n, die. von 
zwei Wasserwirtschaftsämter verwaltet werden. 
Beim Wasserwirtschaftsamt Kempten besteht heute 
bereits eine Personalunion in der Weise, daß zwei 
Wasserwirtschaftsämter einen Amtsvorstand haben. 
Diese beiden Wasserwirtschaftsämter sitzen auch in 
einei:n Gebäude. Das Wasserwirtschaftsamt Weil
heim hat sowieso die Funktion der Wildbachbetreu
ung mit übernommen, so daß es praktisch lediglich 
noch im östliclien Teil des bayerischen Alpenlandes 
ein selbständiges Wasserwirtschaftsamt II in der 
ursprünglichen Form gibt;·nämlich in Rosenheim. 
Außerdem ist es so, daß die Umorganisation der 
Wasserwirtschaftsämter in Vorbereitung ist, das 
heißt, sie wird beraten. Eine Entscheidung ist noch 
nicht gefallen. Aber nach Informationen, die Herr 
Ministerialrat Salisko gegeben hat, ist damit zu 
rc;:chnen, daß die Wasserwirtschaftsämter im Alpen
land die Aufgaben der Wildbachverbauungssektio
nen übernehmen, das heißt, daß die Wasserwirt
schaftsämter im Alpenland hauptsächlich mit Fach
kräften der Wildbachverbauung ausgestattet wer
den. 

Ich habe dann als B e r i c h t e r s t a t t e r er
klärt, daß mir diese Art der Organisation, wie sie 

vom Herrn Ministerialrat Salisko vorgetragen 
wurde, sympathisch ist, da sie nach meiner Ansicht 
einen Schritt vorwärts in der Verwaltung unserer 
Wasserwirtschaft darstelle; außerdem sei dies eine 
Aufgabe der Exekutive. Ich habe deshalb ·darum 
gebeten, den Antrag Knott abzulehnen. 

Der Mitberichterstatter, Abgeordnete Dr. Schedl, 
hat sich, nachdem er das Für und Wider auch noch 
einmal erörtert hatte, auf denselben Standpunkt ge
stellt. Er hat allerdings ausdrücklich betont, er sei 
nicht der Meinung, daß jede Amtsauflösung einen 
Vorteil bedeutet; im vorliegenden Fall erscheine sie 
ihm aber als sachlich begründet. Er hat sich deshalb 
rri.einer Meinung angeschlossen. 

Dann hat der Herr Abgeordnete K not t als An
tragsteller das Wort genommen und seine Beden
ken vorgebracht: Bei einer Zusammenlegung wür
den die Wasserwirtschaftsämter I mit ihren all
gemeinen Aufgaben überwiegen und die Wildbäche 
nicht mehr entsprechend betreut werden. Die Spe
zialkenntnisse verlangten eben ein eigenes Amt. 

. Der Abgeordnete P i eh 1 er hat sich in die Dis
kussion eingeschaltet ·und erklärt, er betrachte es 
als eine Aufgabe der Exekutive und begrüße es, 
wenn die Exekutive von sich aus dazu übergehe, 
Reformen vorzuschlagen oder in die Wege zu leiten, 
wenn die Entwicklung es erfordert. 

Mitberichterstatter und Berichterstatter haben 
abschließend· nach nochmaligen Erklärungen des 
Herrn Ministerialrats Salisko zu den verwaltungs
mäßigen Fragen beantragt, den Antrag Knott ab
zulehnen. Herr Ministerialrat Sa~isko hat ausdrück
lich noch darauf hingewiesen, die rein fachliche Be
treuung würde keinerlei Schaden erleiden. Ich bitte 
deshalb das Hohe Haus; dem Antrag des Aus
schusses beizutreten, der mit 13 gegen 8 Stimmen 
die Ablehnung des Antrags Knott beschlossen hat. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem· Herrn- Be
richterstatter. 

Z<Jm Wort hat sich der Herr Abgeordnete Zilli
!hiller geme1det. Ich erteile d!hm das Wort. 

Zillibiller (CSU): Meine Damen und Herren! Der 
Umstand, daß der Antrag Knott die Ablehnung des 
Wirtschaftsausschusses gefunden hat, zwingt mich 
als Abgeordneten eines an dieser Frage ·sehr inter
essierten Kreises, das Wort zu ergreifen. 

Es ist sehr schön, wenn man die Ablehnung des 
Antrags Knott mit 'einer Vereinfachung der Ver
waltung begründet. Ich selber habe aber den Ver
dacht, als ob bei den Wasserwirtschaftsämtern I 
so verborgen die Absicht bestünde, ihre Machtvoll
kommenheiten und Zuständigkeiten auf diese Art 
und Weise zu erweitern. 

Schon vor mehreren Jahren ist der Gedanke auf
getaucht, die Wasserwirtschaftsämter I und II zu
sammenzulegen. Nur .auf das Gerücht hin haben 
mich die Bürgermeister in Schwaben aus der Ge
birgsgegend, die also• an der Wildbachverbauung 
besonders interessiert sind, gebeten, vorstellig zu 
werden, damit diese Umorganisation, die Unter
stellung der Wasserwirtschaftsämter II unter die 
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Wasserwirtschaftsämter I, nicht vollzogen wird. Ich 
habe damals mit der Obersten Baubehörde ver
handelt. Der Landtag wurde nicht eingeschaltet. 
Es wurde mir die Zusicherung gegeben, in dieser 
Richtung bestünden keine Absichten. Inzwischen 
scheinen aber die Dinge weiter gediehen zu sein. 
Der Antrag Knott ist gestellt worden, um der
artige Bestrebungen zu verhindern. 

Wie sehr die Gebirgsgegenden an der Frage· 
interessiert sind, mag Ihnen der Umstand beweisen, 
daß gestern jedem einzelnen Abgeordneten ein 
Sonderdruck des „Südost-Kuriers~' übergeben wor
den ist, in dem von den oberbayerischen Gebirgs
orten diese Frage behandelt wurde. Die Haltung, 
die hierin von Oberbayern eingenommen wird, wird 
auch von den Landgemeinden des ganzen Allgäus 
vertreten, die an der Wildbachverbauung inter
essiert sind. 

Warum kann man die Gleichstellung der Wasser
wirtschaftsämter I und II nicht billigen? Die Auf
gaben der Wasserwirtschaftsämter I und der Was
serwirtschaftsämter II sind vollkommen verschie
den. Wer jemals Einblick in die Arbeit der Wild
bachverbauungssektionen genommen hat, wird das 
bestätigen. Leider ist dieser schöne alte Name schon 
verschwunden, so daß durch die Namensgebung 
selber auch eine Unklarheit eingetreten ist. Jeder 
meint: Was wird scho:fl für ein Unterschied zwischen 
den Wasserwirtschaftsämtern I und den Wasser• 
wirtschaftsämtern II sein? Aber jeder Fachmann 
wird bestätigen müssen - ich glaube, daß Herr 
Kollege Junker, der auch in diesem Fach zuständig 
ist, dieselbe Erfahrung gemacht hat -, daß sich 
die Aufgaben dieser Ämter sehr stark voneinander 
unterscheiden. 

(Abg. Junker: Sie sind differenziert!) 

Bei den Wasserwirtschaftsämtern II handelt es sich 
ja darum, die ganzen Verschüttungen der Gebirgs
bäche zu beseitigen und vor allen Dingen zu ver
hindern daß die Wildbachverbauungen, nachdem 
die Arbeiten in der Kriegs- ·und Nachkriegszeit 
hintangestellt wurden, nun wieder vernachlässigt 
werden. Weiter ist zu bemerken, daß der Aufgaben
bereich der Wasserwirtschaftsämter II ja weit über 
den Rahmen desjenigen der Wasserwirtschafts
ämter I hinausgeht. Während das Wasserwirt
schaftsamt I in Kempten zum Beispiel lediglich den 
engeren Be~irk von Kiempten umfaßt, hat das Was
serwirtschaftsamt II Einfluß auf die Wildbachver
bauung bis nach Unterfranken hinauf. Genau so 
liegen die Verhältnisse beim Wasserwirtschaftsamt 
Rosenheim. Allein dieser Umstand zeigt schon, daß 
es sich um eine ganz verschiedene Arbeit handelt, 
die die Wasserwirtschaftsämter II gegenüber den 
Wasserwirtschaftsämtern I zu erfüllen haben. 

Ich brauche bloß an die Tatsache zu erinnern, wie 
rege bei den Verhandlungen des Haushaltsausschus
ses immer die Frage dis;Imtiert wird, welche Höhe . -der Zuschüsse für die Wildbachverbauung genugen 
wird. Jeder, der nur einmal im Gebirge gereist ist, 
kennt die Verheerungen, die durch Wildbäche an
gerichtet worden sind. Sie sollen jetzt, nachdem sie 

während der Zeit des Dritten Reiches vollkommen 
vernachlässigt worden sind, endgültig bereinigt 
werden: 

Alle an der Angelegenheit interessierten Ge
birgsgemeinden, sowohl von Oberbayern wie von 
Schwaben, bitten also den Landtag dringend, den 
Antrag des Herrn Kollegen Knott nicht abzulehnen, 
sondern ihn anzunehmen. Denn wir alle sind der 
Überzeugung, daß die Aufgaben der.· Wasserwirt
schaftsämter II vollkommen andere sind als die der 
Wasserwirtschaftsämter I und daß die Aufhebung 
der Selbständigkeit der Wasserwirtschaftsämter II 
mit ihren Folgen letzten Endes nur die Gebirgs
bauern zu tragen hätten. 

Vizepräsident Hagen: Es folgt der Herr Abgeord
nete Kiene. 

Kiene (SPD): Ich möchte den Ausführungen des 
Herrn Kollegen Zillibiller nur beipflichten. Ich 
glaube, bei der Beratung fies Antrags Knott, die 
Wildbachverbauungsämter weiterhin bestehen zu · 
lassen, haben vor allem Leute· mitgewirkt, die keine 
g'riag'lt'n Schuah trag'n, die, wenn sie in den Ge
birgsgegenden auf der Autobahn oder den Land-

. straßen I. Ordnung durchfahren, nicht sehen, wel-
che Verbauungen in den Tälern und Wäldern ge
macht worden sind. Diese unterscheiden sich hun
dertprozentig von den Wasserverbauungen itn 
Flachland. 

(Sehr richtig!) 

Ich bitte Sie daher darum, die Wildbachverbauungs'
ämter unbedingt bestehen zu lassen, weil sie ein 
absolutes Sonderaufgabengeb,iet betreuen, das die 
allgemeinen Wasserwirtschaftsämter nicht in der 
Weise versehen können wie die ausgesprochenen 
Wildbachverbauungssektionen. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
· Abgeordnete Strenkert. 

Strenkert (CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich darf auch noch ganz kurz ein Wort' 
dafür einlegen, dem Antrag des Ausschusses nicht 
stattmg·eiben und die Wi1d'bachverbauungsämter 
aufrechtzuerhalten. Die Zusammenlegung wird mit 
einer Zuständigkeitsvereinfachung begründet. Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, wenn diese zwei 
Ämter aufgehoben und ihre A,ufgabeh unter 22 
anderen Ämtern zur Verteilung kommen, so wird 
dadurch sicher keine Zuständigkeitsvereinfachung 
herbeigeführt. Die Tätigkeit der Wildbachverbau
ungsämter setzt nämlich langjährige biologische 
Erfahrungen voraus, und das Personal der beiden 
Ämter hat sich in langjährigen Erfahrungen die 
notwendigen Kenntnisse angeeignet. Warum soll 
auf eine fünfzigjährige gute Erfahrung jetzt ver
zichtet werden? Ich darf darauf hinweisen, daß 
diese Spezialämter in allen unseren Nachbarlän
dern, der Schweiz, in Österreich, Frankreich und 
Italien eingeführt sind. Sie haben sich dort wie 
bei uns aufs beste bewährt. Weiter ist heute ein 
großer Nachholbedarf festzustellen. Wenn nun eine 
Veränderung vorgenommen wird und die beiden 
Ämter aufgelöst und in die a~lgemeinen Was-
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serwirtschaftsämter eingefügt werden, dann ist 
nicht die Gewähr gegeben, daß die Aufgaben wei
terhin mit der Gründlichkeit und Umsicht gelöst 
werden, wie bisher. Wir haben keine Zeit, jetzt 
gleichsam Experimente zu machen. Und .was mei
nes Erachtens ganz besonders zu beachten ist, ist 
folgender Umstand: Der Nationalsozialismus hat 
bekanntlich alles anders gemacht, weil nach seiner 
Auffassung eben das Vorhergehende alles falsch 
war. 

(Abg. Wimmer: Weil bei denen die Welt 
erst 1933 begonnen hat!) 

Jawohl, und der Nationalsozialismus hat 1939 
die Wildbachverbauungsämter im Sudetenland so 
aufgelöst, wie wir es jetzt machen wollen. Die 
Leute, die nicht gerne zugeben, daß sie einen Feh
ler gemacht haben - leider auch heute noch 
nicht -, waren im Jahre 1941 gezwungen, im Su
detenland die Wildbachverbauungsämter wieder 
einzuführen, weil sich die Praxis, die man jetzt bei 
uns durchführen vvill, nicht bcvvä:Q.rt hat. 

Deshalb darf ich Sie, meine Damen und Herren, 
bitten, dem Ausschußantrag nicht stattzugeben, 
sondern den Antrag des Abgeordneten Knott zum 
Beschluß zu erheben. 

(Beifall) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Kaifer. 

Kaifer (CSU): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, Hohes Haus! Ich glaube, daß der Beschluß 
des zuständigen Ausschusses zum Antrag Knott 
von Sachkenntnis nicht getrübt ist. Die Wasser,.. 
wirtschaftsämter, die seit 50 Jahren für unsere 
Gebirgsgebiete existieren, haben sich bewährt. Ich 
möchte nur darauf hinweisen, daß Rosenheim das 
Gebiet des Bayerischen Waldes und die oberbaye
rische Alpenkette unterstellt ist und Kempten das 
schwäbische Allgäu. Wir haben im Bezirksverband 
Schwaben besonders wegen der Vernachlässigung 
der Wildbachbauten im Gebirge während der na
tionalsozialistischen Zeit heute eine ganz saftige 
Zeche zu bezahlen. Die Landkreise Lindau, Sont
hofen und Kempten erfordern allein rund 6 Mil
lionen D-Mark an Zuschußmitteln des Bezirksver
bandes Schwaben. Ich glaube, allein schon die 
Summe von 6 Millionen D-Mark Zuschuß des Be
zirksverbandes, um die Vernachlässigungen aus 
den Kriegs- und Vorkriegsjahren zu beheben, be
weist die Bedeutung der Ämter. 

Ich möchte im Interesse gerade auch der Bezirks
verbände Oberbayern und Schwaben bitten, den 
Beschluß des Ausschusses abzulehnen. 

Vizepräsident Hagen: Es folgt der Herr Abge
ordnete Piehler. 

Piehler (SPD): ·Meine Damen und Herren! Es 
scheint doch notwendig zu •sein, einiges zur Auf
klärung zu sagen, damit kein falsches Bild ent
steht. Neben den Wasserwirtschaftsämtern Kemp
ten und Rosenheim gibt es auch noch ein Wasser- · 
wirtschaftsamt Weilheim. Beim Wasserwirtschafts-

amt Weilheim ist das Wasserwirtschaftsamt II 
·schon lange aufgelöst. Niemand hat bis jetzt ver
langt, daß es wieder errichtet werden soll. Weil
heim hat genau so viele Wildbäche zu verbauen 
wie die beiden anderen Wasserwirtschaftsämter. 
Dort ist nichts versäumt worden. Dort ist ebenso 
viel getan worden. Es wird auch bei den beiden 
anderen Wasserwirtschaftsämtern nichts versäumt, 
wenn die Ämter II aufgelöst werden. Es ist eine 
Selbstverständlichkeit, daß die Verbauµng der 
Wildbäche weitergeht, wie sie bis jetzt gegangen 
ist. Es geht bloß darum, Kompetenzstreitigkeiten 
zwischen den Wasserwirtschaftsämtern I und ir · 
zu vermeiden. Wir alle miteinander müßten doch 
endlich einmal daran denken - ich bin bekannt 
dafür, daß ich immer dafür eintrete -, daß eine 
Staatsvereinfachung kommen muß und man nicht 
bei jeder Kleinigkeit, . wo die Exekutive eine 
Staatsvereinfachung vorschlägt, wieder Kirchturm
politik betreibt und verlangt: Das Amt in meiner 
Heimat muß bestehen bleiben; das darf nicht be
seitigt werden. Ich bin segar der Auffassung, daß 
es nicht Sache des Landtags, sondern der Exeku
tive ist, zu entscheiden, ob innerhalb des Berkichs 
eines Ministeriums Einsparungen erzielt werden 
können oder nicht. 

:Ich bitte deshalb, dem Beschluß des Wirtschafts
ausschusses zuzustimmen, also den Antrag des 
Kollegen Knott abzulehnen. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
Staatsminister des Inneren. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Nach Artikel 77 der bayerischen Verfas
sung obliegt die Änderung von Behörden im ein
zelnen der Staatsregierung oder dem zuständigen 
Ministerium. Das darf zur Klärung der Zustän
digkeit gesagt werden. 

Was die Sache anlangt, so ist nicht im minde
sten beabsichtigt, die Wildbachverbauung etwa 
einzuschränken. Davon k.ann gar keine Rede sein. 
Es ist auf Wunsch des Obersten Rechnungshofs ge
genwärtig nur in Erwägung gezogen, ob es nicht 
zweckmäßig wäre, die Wasserwirtschaftsämter I 
und II zusammenzulegen. An der Tätigkeit ändert 
sich nicht das gerin1gste. Vielleicht werden ~n Zu
kunft Stellen eingespart. 

Nun ist es leider immer so: Der Bayerische Land
tag ruft mit Recht nach Vereinfachung der Staats
verwaltung und Einsparung überflüssiger Aus
gaben. Wenn dann aber die Staatsregierung tat
sächlich einmal an diese schwierige Aufgabe heran
geht, ja wenn sie, wie hier, nur erwägt, ob sich das 
nicht als zweckmäßig erweist, kommen sofort die 
Vertreter der örtlichen Interessen, wird Wider
spruch erhoben, und aus der Sache wird wieder 
nichts. 

(Abg. Junker: Was wird eingespart?) 

Auf diese Weise kommen wir niemals zu einer 
Vereinfachung der Staatsverwaltung. Ich möchte 
feststellen: auch bisher war es im Landtag nicht 
üblich, selbst wenn er einmal über seine Zustän
digkeit hinausgreift, so weit .zu gehen und Dinge 
zu verhüten, die noch im Stadium der Erwägung 
sind. 
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Vizepräsident Hagen: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen~ 
Wir stimmen ab über den Antrag des Ausschusses. 
Der Antrag des Ausschusses lautet auf Ablehnung. 
Wer für den Antrag des Ausschusses ist, wolle sich 
vom Platz erheben. Ich bitte um die Gegenprobe. 
- Enthaltungen? -

(Zurufe: Namentliche Abstimmung!) 

Ich stelle fest, daß sich das Präsidium nicht einig 
ist. Infolgedessen muß eine namentliche Abstim
mung erfolgen. 

Ich bitte, die Karten zur Hand zu nehmen. Wer 
für den Antrag des Ausschusses, der auf Ableh
nung des Antrags Knott und Seibert lautet, stim
men will, nimmt die' blaue Karte; wer gegen den 
Ausschußantrag ist, nimmt die rote Karte und wer 
sich der Stimme enthalten will, die weiße Karte. 
Die Abstimmung beginnt. 

Das Alphabet wird wiederholt. -

Die Abstimmung ist geschlossen. 

Wir unterbrechen die Sitzung und setzen sie 
heute nachmittag um 3 Uhr fort. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 16 Minuten 
unterbrochen.) 

Präsident Dr. Hundhammer nimmt die Sitzung 
um 15 Uhr 1 Minute wieder auf. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Sitzung ist wie
der aufgenommen. 

Zunächst gebe ich das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung· vom Schlusse der Vormittagsitzung 
bekannt. Es wurden 80 Ja-Stimmen, 73 Nein-Stim
men und 9 Stimmenthaltungen abgegeben. Damit 
ist der Ausschußvorschiag angenommen, der An
trag als solcher abgeleh:it. 

Mit Ja stimmten ·die A;bg1eovdneten Dr. Anker
müller, Bauer Georig (BiHE}, Bauer Hannsiheinz, 
Baur Anton, Behringer, lßeier, Bitom, Demetet', 
Ddetl, Drechsel, Dr1exler, Dr. E1berihardt,. Eder, F1alb, 
Flalk, Förster, Dr. Franke, Gaibert, Gräßler, Greib, 

. Dr. G:uthsmuths, Dr. Haas, Raas, Haidasch, Hagen 
Geor.g, tHauffä, Haußleä.ter, Heigl, Hilleibriand, 
Dr. Hoegner, Hofmann Leopolid, Karl, Klaimmt, 
von Knoecin.g·en, Köihler, iDr. Kol!arozyik, Kramer, 
Krüger, Kiunath, Laumer, Lindig, Loos, Llllft, Maag, 
Dr. Malluche, Mittich, Müller, N1arr, Dr. Oberlän
der, Öp den Ortfu, Ospalid, Pfefüer, Pieh1er, Piper, 
Pli.ttroff, Pril1er, Puls, Rabenstein, R±ediger, von Ru
dolp!h, Dr. Schedl, Scheriber, Sehr.einer, Dr. Seiitz, 
Sichler, Simmel, Sittig, Dr. Soenning, Stain, Stock, 
Dr. Strosche, Tihellmann-Bidner, T1hieme, Ullrich, 
Walch, Wdmmer, Wolf FraTIJZ, Wolf Hans, Dr. Wüll
ner, iDr. ZdI'lalek. 

Mit Nein sttl.mmte:q die Albg•eordneten Bachmann 
Georg, Bachmann Wilihelm, Hantele, Bauer Georg 
(BP}, Baumeister, Baur Leonhard, Bielmeier, Elber
ihavd, Dr. Ehard, Engel, Donsberg.er, Dotzauer, 
Eisenmann, Elsen, ®I:z;er, Ernst, von Feury, Dr. Fisch
bacher, von und :z;u Fr.anckenstein, Frank, Frenzel, 

Früh'Wla1d, Gärtner, Gaßner, Gegenwarth, Dr. Geisl
höcinger, Gött1er, Dr. Gromer, Hatl:sch, Helmer!i.ch, 
Hettvich, Höl1er•er, Hofmann Engefüert, HuJber, 
Dr. Huncl:hammer, Dr. Jüngling, Junker, Kaifer, 
Ker:ber, Kiene, Klotz, K!'laus, Kurz, Dr. Lach·eI'lbauer, 
L1ang, Lechner Hans, Lechner Josef, Dr. Lenz, 
Dr. liippert, Lutz, Mack, Michel, Nag·engast, Ner
Hnger, iDr. von Prittwitz und Gafäron, Reichl, Roß
mann, tSaukel, 1Selbert, Dr. Schlögl, Schmidramsl, 
Dr. Schiulbert, Dr. Schweig.er, Sterzer, Strenkert, 
Stro!hmayer, Dr. Sturm, Thantbiichler, Weti.nhuber, 
Dr. Weiß, Wöldlel, Z•eihner, Zillibiller. 

Md.t Ich enthalte mich stä.mmten die A1bgieord
neten Eichelbrönner, Dr. Fi:scher, Grünzl, Ortloph, 
Dr. Schti.er, Schmid, Sch'Uster, Stegerer, Dr. Weigel. 

Ich rufe 1auf Ziffür 10 e der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Ospald und Ge
nossen, Baumeister und Genossen, Bantele, 
Dr. Geislhöringer, Luft und Stain betreffend 
Erstellung einer Dringlichkeitsliste über die 
auszubauenden und instandzusetzenden Bun
desstraßen und Landstraßen I. Ordnung (Bei
lage 3125). 

Ü'ber die Verhandlungen des Arusschusses für 
Wä.rtschraft und V:erk!ehr {BeHage 3156) ibecichtet der 
Herr Abgeordnete Pösl. 

(:Zuruf: Er rist ·erlkrankt!) 

- Kiann jemand an seiner Stelle iberichten? - Wie 
ich seihe, ihat der Ausschiuß die Zustimmung bean
tiiagt. Ist die Beschlußfassung .einstimmig erfolgt? 

r(AJbg. Elberlhard: Ed.nstimmig!) 

- Di:e Beschlußfassung wiar einstimmig, wie erben 
festgestellt wi.11d. Wenn s:ich keine ErinneI'IUil!g er
hebt, können wir rden Antrag othne 1Berichterstat
tung zur Aibstimmung lmi.ngen. Der Antmg lautet: 

Der Landtag woUe beschlti.eßen: 

Die Oberste Hau:behöl'lde wi:rd beauftragt, eine 
Dringlichkeitsliste über die auszubauenden und 
instandzusetzenden Bundesstvaßen rund Land
straßen I. Ordnung zu erstellen. 

Der Antrag des Ausschusses lautet, rw1e festgestellt, 
iauf Zustimmung. Wer diesem Antvag die Zustim
mung gitbt, woHe \Platz ibehalten. - Ich ibitte uni die 
Gegenprotbe. - StimmentlhaJ.tung.en? - Der Vor
schliag des Ausschusses ist iaiuch im Plenum einstim
mig angenommen. 

Es folgt der 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten von 
Knoeringen, Müller und Fraktion betreffend 
beschleunigter Ausbau der sogenannten Renn
steigstraße; hier: Übernahme der finanziellen 
Belastung durch den Bund (Beilage 2803). 

Ü'ber d!Le Ver:han!dlnmgen des Ausschusses für 
Wirtschaft und Verlkethr {Beilage 3157) :berichtet der 
Herr Albgeordnete iHauffe; lieh erteilile ihm das Wort. 

Hauffe ·(SiPD}, Berichterst-atter: Meine Damen und 
Herren! Den Beratungen l!ag ursprünglich ein An
tI'lag 1zugI'IUnde, der sich auf den Aius:bau der Renn
steigstraße !bezog. In der Zwischenze!it mußten aiber 
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-a.JUch d:ie fiI11anz1ellen Folgen der Sperrung tder Baihn 
in die Diskussion auf.genommen werden. Bis ,die 
Beratung1en stattfanden, wurde der 'Deil des An
t:iiaigs, der sich auf die Erfüllung eli.ner V1erpfl.ich-
1nmg im Bereich der ;bayemschen 1Staiatsregiemmg 
lbezieiht, 'erfüllt, ,d,as !heißt, die Rennstei.gstraße lilt 
fortii.g. Die diaT1a1Us 1erw.achsenden Kosten ld.egen alber 
den Leuten weiter rzur iLast, rund deshalib wan1de 
über den finanziellen Teil noch einmal Beratung 
gepflogen. · 

Regierung.Siamtmann Brand n er iberichtete im 
Ausschuß über den g.egenwärtiigen Stand der Dinge. 
Er 'betonte, daß tdie beteiltlgten Mind.sterien von 
vornherein der Anschauung W1aren, der Bund ihabe 
.grrundsätzlich die Kosten zru triagen, .ida es sich um 
die Folgen einer Brundesmaßillaihme ihandle. 

In den Beratungen wurde noch einmal alles Für 
und Wider erörtert. Es wurde ganz besonders dar
·auf hingewiesen, ·d!aß sich dd:e bayerische Sta1ats
regilierµng, rda der Bund noch keinerlei Mittel zur 
Verfüguillg gestellt hat, ibereit ·erklärte, einen Te:i!l 
der Kosten vorzruschiießen, soiweit 1es sich l\.lID die 
Friachtkosten ·der dort ansässigen Indiustrie handelt. 
Sovi:el mir !bekannt geworden ist; hat der Mrinis.ter
rat dies·e Bereitel'lklärung irrzw±schen realisiert. Es 
ihandelt sich aber nicht nur um die Friachtkosten, 
sondern iauch um die zus.ätzHchen Kosten, die heim 
P1ersonenverkeihr entstanden sind, und g1anrz beson
ders rum die Notw~rudi.gtkeit, eine rdauernc1e Bereini
gung zu finden. 

Der Bundesminister für v,erkeihr hat in einem 
Schrei:ben vom 16. JJUld. 1952 ·an den Liandikreds 
Kronach diese Übernahme der Kosten ,aber abge
lehnt. Somit ist wohl velikeihrsmäßi.g im Arugenbla.ck 
1eine 1Re.geJ:ung g1etr0Hen; es liegt aber noch keine 
Zusage des Bundes vor, die dariaus entstandenen 
Melhrkosten zu tragen. Infolgedessen hat sich der . 
Ausschuß auf folgenden Antriag geeind!gt: 

Die :Staatsregierrung w:i.Dd ersucht, weiteI'lhin 
.dafür Sorge zru tragen, daß der Bund 1die finan
ziellen Be1astun1g1en übernimmt, tdie durch die 
ver.kehi:;stechnischen Maßnaihmen auf Grund 
der Sperrung der Baihn nach Tettau entstaruden 
sind. 

In dieser Beschlußfassung wJrd grundsätzlich an
erkiannt, was die bayerische Staatsregierung bisher 
g·etan ihat; es wird die Bitte daran geknüpft, die 
1bayerisch.e Sta:atsreg.ierrung mög1e ilhre Bemihl:uun
gen ibeim Biund •bis zum erirdgiültd:gen ErfoJJg fort'
setzen. Der Besch1uß wurde ei:nstimmd.g gefaßt. Ich 
ibitte das Hohe Ha'll!s, sich diesem Beschluß anzu
schließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: 1Da der Beschluß 
einstd.mm1g gefaßt wruride, wäre es wohl der Ülbung 
giemäß 1zweckmäßig, .aiuf eine iDelbatte rziu verzichten. 
Herr .AJbrgeovdneter Müller, wollen Sie sich nicht zu 
einem ~erzieht entschließen? 

Müller {SPD): Herr ·Präsident, mir gelht es nicht 
um ·d±ese Ding1e. Ich möchte ·aber \kurz vortrwgen, 
um w1as es ge'ht, rda ich res selbst empfunden !habe. 

Präsident Dr. Hundhammer: .Eis tist Ü'bung des 
Hauses, :bei einstimmig ge:fiaßten Ausschußbeschlüs
sen aiuf eine .iDelbatte 'ZIU v·erzichten. Wenn Sie a1ber 
das Wort verl1angen, kann ich es filmen nicht ab
schlagen; ich ierte!i.le Ihnen rdas W<;>rt. 

Müller (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! Nach 
den Ausführungen des Herrn Wirtschaftsministers 
in diesem Hause am Dienstag wäre der Antrag an 
sich überflüssig. Der Herr Wirtschaftsminister. hat 
erklärt, der Bund übernehme die entstandenen und 
noch entstehenden Mehrkosten an Frachten, auf die 
sich eigentlich der Antrag am stärksten bezogen hat. 
Die bayerische Staatsregierung hat obendrein· der 
Industrie einen Vorschuß gegeben, und zwar hat der 
Herr Wirtschaftsminister von einem Betrag von 
75 000 DM gesprochen, während ich in den Zeitun
gen nur von 70 000 DM gelesen habe. Wir haben auch 
für den Bau von Wohnungen für Ostflüchtlinge zu 
sorgen. Außerdem liegen Probleme vor, die einmal 
gelöst werden müssen. Ich bitte deshalb das Hohe 
Haus, mir einige Minuten Gehör zu schenken. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Bevölkerung 
auch die Mehrkosten für die Personenbeförderung 
zu tragen hat. Die Arbeiter der Industriewerke, die 
Schüler, die nach Kronach in die Schule fahren, und 
die gesamte andere Bevölkerung hat bis jetzt 
monatlich 1700 DM an Mehrkosten gezahlt µnd wird 
das auch weiterhin tun müssen. Wir haben darum 
weiter den Bau der Eisenbahn von Steinbach am 
Wald nach Tettau 'verlangt. Der Bau dieser Eisen
bahn, der vom Bundesverkehrsminister auf irgend
welche Gutachten der Eisenbahndirektion Nürnberg 
hin abgelehnt wurde, ist für den Raum um Tettau 
und für uns droben übe:r:haupt vordringlich. Wir 
müssen alles daran setzen, daß die Massengüter 
für drei Porzellanfabriken billiger befördert werden 
können. Es sind drei Fabriken, die Weltruf haben. 
Auch drei Glasfabriken, ebenfaÜs sehr große Be
triebe, haben Weltruf nicht erst seit gestern oder 
heute, sondern schon seit Jahr;!:ehnten. Sie haben 
eine Beschäftigungszahl von zirka 3000 Personen . 
Dazu kommt die Vielzahl der handwerklichen Be
triebe. Ferner muß die Bevölkerung mit Lebens
mitteln versorgt werden. Täglich müssen bis 15 
Eisenbahnwaggons auf dem Straßenwege von Stein
bach am Wald nach Tettau, Kleintettau und Schau
berg transportiert werden, wobei ein zweimaliges 
Be- und Entladen notwendig ist. Ob dieser Trans
port im Winter dort oben in unserem Klein-Sibirien 
möglich sein wird, muß ich bezweifeln, ich möchte 
sogar sagen, ich muß es verneinen. Deshalb geht 
unser verzweifelter Ruf an die bayerische Regie
rung, sie möge beim Bund alles versuchen, um den 
Bau dieser Eisenbahn durchzusetzen. 

Ein weiteres Anliegen ist die Stromversorgung 
des industriereichen Nordteils des Kreises Kronach, 
der bis zum Mai 1952 aus Probstzella in der Östzone 
beliefert wurde. Eine Folge der Grenzsperre war die 
Stromabschaltung, die einen Großteil der Industrie 
im Kreisgebiet in große Schwierigkeiten brachte. An 
der Behebung_ dieser Schwierigkeiten wird ge
arbeitet. 

Eine weitere Folge der Zoriengrenzsperre ist, .da~ 
800 Schieferarbeiter aus dem nördlichen Raum des 
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Kreises, die in die Schieferbrüche der Ostzone zur 
Arbeit gingen, nun dort oben sitzen und bei einer 
anderen Industrie nicht untergebracht werden kön
nen. Auf Grund geologischer Untersuchungen haben 
wir festgestellt, daß im Raum Reichenbach-Rappol
tengrün große ergiebige und ausbauwürdige Schie
fervorkommen liegen, die den thüringischen gleich
wertig sind. Man sollte versuchen, den Bund dahin 
zu bringen, Geld für die Erschließung dieser 
Schiefervorkommen zu geben. Nur auf diesem Wege 
wäre es möglich, die Hunderte von arbeitslos ge
wordenen Facharbeiter wieder unterzubringen. 

' , 
Weitere erhebliche Mittel benötigen wir zur Be

hebung der Schäden auf dem Gebiet der Landwirt
schaft und zur Neuansiedlung der schwerstgeschä
digten Landwirte. Der Verlust an landwirtschaft
lich genutzten Grundstücken beträgt 156,72 Hektar, 
der Verlust an Waldgrundstücken 222,17 Hektar. 
Der Verlust dieser Grundstücke wiegt deshalb so 
schwer, weil vornehmlich kleinstbäuerliche Betriebe 
ihren gesamten Grund und Boden verloren haben 
und somit existenzunfähig geworden sind. Die Was
serversorgung einzelner Gemeinden ist nach der 
Wegnah:r;he von Hochbehältern und Quellen in Frage 
gestellt. 

Meine Damen, meine Herren! Die aufgezeigten 
Schwierigkeiten und Schäden stellen die Existenz 
und die Wirtschaftlichkeit des Kreises Kronach voll
ständig in Frage. Wir bitten die bayerische Staats
regierung, unsere Bemühungen beim Bund zur Be
hebung dieser Schwierigkeiten und Schäden auch 
weiterhin voll und ganz zu unterstützen. Während 
der !}renzbegehung durch Bonner Herren und Jour
nalisten hat man in Falkenstein an mich die Frage 
gerichtet, inwieweit sich die bayerische Regierung 
an der Behebung dieser Schäden beteiligen werde. 
Die Antwort, die ich ihnen gegeben habe, war fol
gende: Die bayerische Regierung - so habe ich be;i 
dieser großen Zusammenkunft erklärt - hat an der 
Zonengrenze im Raume Tettau keine politische 
Frage' zu lösen; der Bund hat durch seine außen
politischen Handlungen, Generalvertrag und euro
päischer Verteidigungsbeitrag, diese Lage geschaf
fen, er ist verantwortlich, er muß auch sämtliche 
Kosten zur Behebung der Schäden übernehmen. 

Ich möchte die bayerische Staatsregierung bitten, 
den Hilfeschrei 

(Zuruf: Der Russen!) 

- nein, es war nicht der Russe! - der dortigen In
dustrie, der Landwirte und der Handwerker zu er
hören und uns auch weiterhin mit allem Nachdruck 
zu unterstützen, damit wir wieder geordnete wirt
schaftliche Verhältnisse bek9mmen. 

Ich möchte weiter sagen -

(Abg. Junker: Weiter lesen!) 

- Nein, ich lese nicht, ich habe das alles im Kopf, 
, Kollege Junker! Ich schaue bloß hin, damit ich mich 
· nicht verhaue, weil ich es nämlich so schön zusam
mengebaut habe. Entschuldigen Sie nur! 

Ich möchte noch einmal unterstreichen, daß der 
Bau der Eisenbahn tatsächlich vordringlich ist. Die 

bayerische Regierung möge uns in diesem Fall wirk
lich unterstützen. Wenn es nicht gelingt, aus dieser 
Lage herauszukommen, können im Raum Tettau 
und im Kreis Kronach neben den wirtschaftlichen 
auch schwere politische Schäden Platz greifen. 

Das, meine Damen und Herren, war kurz dazu zu 
sagen. Kollege Junker, machen Sie sich keine Sorge! 
Ich habe nicht gelesen, sondern ich weiß, was ich 
rede! 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wie der Bericht
erstatter bekanntgegeben hat, hat der Ausschuß die 
Annahme des Antrags in der verlesenen Fassung 
empfohlen. Wer dem AU:sschußvorschlag beitritt, 
wolle Platz behalten, wer nicht, sich erheben. -
Stimmenthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist 
auch vom Plenum einstimmig gebilligt. 

Ich schlage vor, jetzt den bisher abgesetzten 
Punkt 5 der Tagesordnung zu erledigen. - Ich 
rufe auf: 

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung 
des Gesetzes über den Finanzausgleich zwi• 
sehen Staat, Gemeinden und Gemeindever
bänden (Finanzausgleichsgesetz) in der Fas
sung vom 25. Oktober 1951 (GVBI. S. 207) -
(Beilage 3135). 

Über die Beratungen des Ausschusses für den 
Staatshaushalt gemäß Beilage 3174 berichtet der 
Herr Abgeordnete Eberhard. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Eberhard (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für den 
Staatshaushalts hat sich in seiner Sitzung vom 
11. September 1952 mit dem Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über den Finanzaus
gleich auf Beilage 3135 beschäftigt. Berichterstat
ter war Abgeordneter Eberhard, Mitberichterstatter 
Dr. Geislhöringer. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r schickte voraus, daß 
das vorliegende Erste Änderungsgesetz nichts mit 
der Berechnungsart der Schlüsselzuweisungen zu 
tun habe. Es behandle lediglich in § 1 die Erhöhung 
der Zuschüsse an die Träger der Straßenbaulasten 
und in § 2 die Begrenzung der Beiträge der Be
zirksverbände zu den persönlichen Volksschullasten 
auf eine Summe von 21 Millionen D-Mark. Die Er
höhung der Zuschüsse sei auf den vom Plenum an
genommenen Antrag zurückzuführen, diese Mittel 
von 13 auf 15 Millionen D-Mark zu erhöhen. Von 
diesen 15 Millionen erhielten die Landkreise Pau
schalzuschüsse für ihre Landstraßen II. Ordnung 
nach einem Schlüssel, der sich nach der Kilometer
zahl und der Bevölkerungszahl richtet. Diese Zu
schüsse würden in den Absätzen 1 mit 4 des § 1 
insgesamt um durchschnittlich 50 Prozent erhöht. 
Gemäß Absatz 5 würden Zuschüsse und Darlehen 
an die Träger der Baulast für die Landstraßen 
II. Ordnung und die Gemeinden gegeben, die Trä
ger der Baulast für Ortsdurchfahrten im Zuge von 
Bundesstraßen sowie von Landstraßen I. und II. Ord-
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nung oder für Gemeindeverbindungswege mit er
heblicher Verkehrsbedeutung sind. 

§ 2, der nur aus einem einzigen Satz bestehe, sei 
insofern von Bedeutung, als er sich auf dem Um
weg über die Bezirksverbände auf die Gemeinden 
und Kreise auswirke. Nach dem Finanzausgleich 
von 1948 habe zum Aufwand des Staates für die 
persönlichen Volksschullasten ein Beitrag von 
25 Prozent dieses Aufwandes aufgebracht werden 
müssen. Danach führten die Bezirksverbände in den 
Regierungsbezirken, die durch die Bezirksverbands
umlage aus den Land- und Stadtkreisen gespeist 
werden, zum Aufwand des Staates für die persön
lichen Volksschullasten jährlich einen Betrag in 
Höhe von 25 Prozent ab. Dieser Betrag habe sich 
im Laufe der letzten Jahre durch die Neueinstel
lung von Lehrkräften erheblich erhöht und sei in 
diesem Haushaltsjahr auf die Summe von rund 
180 Millionen D-Mark gestiegen. 25 Prozent dieses 
Betrages würden etwa 45 Millionen D-Mark be
deuten, die die Bezirksverbände an den Staat ab
führen müßten. Durch den § 2 des vorliegenden 
Gesetzentwurfs habe die Staatsregierung den ab
zuführenden Betrag auf 21 Millionen D-Mark be: 
grenzt, wodurch den Land- und Stadtkreisen eine 
wesentliche Entlastung zuteil werde. Es wäre zu 
hoffen, daß auch im Haushaltsjahr 1953 eine ent
sprechende Regelung getroffen werden könne, weil 
die Haushalte der Bezirksverbände weitgehend 
überlastet seien. 

§ 3 des Regierungsentwurfs sehe vor, daß bei 
'der Berechnung der Realsteuerkraftzahlen Unter
schiede zwischen den jeweils für die Kalenderjahre 
1949, .1950 und 1951 festgesetzten Gewerbesteuer
meßbeträgen und dem aus dem Ist-Aufkommen er
mittelten Meßbetrag innerhalb der nächsten drei 
Rechnungsjahre ausgeglichen werden können. We
gen des zweiten Satzes sei § 3 außerordentlich um
stritten. Dieser § 3 gehe auf eine Anregung des 
Bayerischen Städteverbandes zurück. Inzw~schen 

habe der Bayerische Städteverband den Wunsch 
geäußert, den § 3 nicht aufzunehmen, weil die Be
denken gegen den Ausgleich doch überwiegen. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r schloß sich im 
wesentlichen den Ausführungen des Berichterstat-
ters an. · 

Nach einer kurzen Diskussion fand der Gesetz
entwurf mit der Maßgabe, daß § 3 gestrichen wird, 
die Zustimmung des Haushaltsausschusses. Ich emp
fehle Ihnen, sich diesem Beschluß anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Rechts- und Verfassungsausschusses (Bei
lage 3175) berichtet der Herr Abgeordnete Junker. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Junker (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! Der Rechts- und Ver
fassungsausschuß hat sich in seiner 115. Sitzung 
mit dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Ände
rung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwi
schen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden 
befaßt, so wie er vom Haushaltsausschuß beschlos-

sen worden ist. Er hatte sich dabei nur mit der ge
setzestechnischen und rechtlichen Seite zu beschäf
tigen. Rechtliche Bedenken werden vom Ausschuß 
für Rechts- und Verfassungsfragen gegen den Ge
setzentwurf in der vom Ausschuß für den Staats
haushalt beschlossenen Fassung nicht erhoben. 

Präsident Dr. Hundhammer: In dieser Ange
legenheit liegt ein Abänderungsantrag Knott vor. 
Ich habe in der heutigen Vormittagssitzung bereits 
darauf hingewiesen. Es stellt sich heraus, daß nicht 
ein neuer weiterer Antrag beabsichtigt ist, sondern 
es sich um den bereits rotarisierten Antrag handelt. 

Ich schlage vor, die erste und di,e zweite Lesung 
miteinander zu verbinden und die allgemeine und 
besondere. Erörterung aufeinanderfolgen zu lassen. 
- Eine Erinnerung erhebt sich nicht. Wir treten 
in die e r s t e L ~ s u n g ein. Ich eröffne die Aus
sprache und erteile das Wort dem Herrn Abgeord
neten Knott. 

Knott (BP): Herr Präsident, meine Damen und. 
Herren! § 1 des vorliegenden Gesetzentwurfs 
bringt eine Neufassung des Artikel 13 des Fip.anz
ausgleichsgesetzes, wobei in Absatz 5 nach dem 
Wort „Zuschüsse" die Worte „und Darlehen" ein
gefügt sind. Mein Abänderungsantrag lautet nun: 

In§ 1 Abs. 5 sollen nach dem Wort „Zuschüsse" 
die beiden Worte „und Darlehen" gestrichen 
werden. 

Ich darf, die Genehmigung des Herrn Präsidehten 
vorausgesetzt, den Absatz verlesen, damit mein 
Antrag für diejenigen, die die Vorlage nicht vor 
sich haben, verständlich wird. Der Absatz lautet in 
seinem Satz 1: 

Außerclem erhalten die Träger der Baulast für 
die Landstraßen II. Ordnung und die Gemein
den, die Träger der Baulast für Ortsdurch
fahrten im Zuge von Bundesstraßen sowie von 
Landstraßen I. und II. Ordnung oder für die 
Gemeindeverbindungswege mit erheblicher 
Verkehrsbedeutung sind, Zuschüsse und 
Dar 1 ehe n nach Maßgabe der hierfür im 
Staatshaushalt bereitzustellenden Mittel. 

In der bisher gültigen Fassung des Artikel 13 heißt 
es ·lediglich „Zuschüsse". In der Begründung zu der 
vorgesehenen Änderung auf Seite 2 führt das 
Finanzministerium folgendes aus: 

In Art. 13 Abs. 5 

- des Gesetzes über den Finanzausgleich -

werden nach dem ·wort „Zuschüsse" die Worte 
„und Darlehen" eingefügt. Künftig sollen Bei
hilfen für den Straßenbau auch Gemeinden 
und Landkreise erhalten können, denen bis
her wegen ihrer Leistungsfähigkeit Zuschüsse 
verweigert werden mußten. Auch solchen Ge
meinden ber·eitet es oft Schwierigk!eiten, grö
ßere Strnßen!bauvorlhaiben durchzuführen; denn 
auch sie können .sich vielfach die erforder
lichen Darlehen nicht beschaffen.' Nach dem 
Entwurf soll der Staat diesen Trägern der 
Straßenbaulast Darlehen geben können. 
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Meine Damen und Herren! Wer unbefangen und 
ohne eingeweiht zu sein die Änderungen und die 
Begründung dazu liest, der könnte meinen: Siehe 
da, wie fürsorglich das Finanzministerium doch 
ist! Aber wer aus der Praxis kommt und daher die 
Praktiken kennt, der weiß, daß die Begründung, 
die das Finanzministerium hierzu gegeben hat, ge- · 
nau das Entgegengesetzte bedeutet, als der eigent
liche Grund für diese Änderung war. 

Der Herr Finanzminister hat seinerzeit schon in 
seiner Rede anläßlich der Tagung des Landkreis
verbandes die Sache zum erstenmal anklingen las
sen, indem er sinngemäß ungefähr gesagt hat: Es 
müßten in Zukunft wesentliche Abstriche an den 
Zuschüssen gemacht werden, auch in Artikel 13 
des Finanzausgleichsgesetzes. Außerdem weiß ich, 
daß der zuständige Referent des Finanzministe
riums in internen Besprechungen ausdrücklich dar
auf hingewiesen hat, daß das Finanzministerium 
mit dieser Maßnahme etwas einsparen möchte und 
nicht etwa den Landkreisen und Gemeinden zu 
Hilfe kommen will. Das ist also genau das Gegen
teil von dem, was hier als Begründung angeführt 
ist. 

Meine Damen und Herren! Zumeist sind bisher nur 
die finanzstärkeren Kreise und Gemeinden zum Stra
ßenbau gekommen, weil die finanzschwächeren 
Kreise und Gemeinden erst Mittel sammeln muß
ten, um überhaupt Straßenbauvorhaben anfangen 
zu können. Es war bisher nach der alten Fassung so, 
daß nur Zuschüsse gegeben werden konnten. Diese 
Zuschüsse sind an die Stärkeren und nicht an die 
Schwächeren gegeben worden. In der Begründung 
steht genau das Gegenteil. Tatsache ist, daß durch 
diese Zuschüsse in den Gemeinden und Kreisen 
der Straßenbau sich geregt hat und daß sehr gute 
Ansätze zu verzeichnen waren. 

Im Finanzministerium hat man nicht einmal ge
wartet, bis der Landtag das neue Gesetz beschlos
sen hat, sondern hat schon in letzter Zeit Darlehen 
statt Zuschüsse ausgegeben. 

Ich darf einmal auf die Frage der Berechtigung 
oder Nichtberechtigung einer solchen Maßnahme 
eingehen. Die Mineralölsteuer sowohl wie die 
Kraftfahrzeugsteuer werden vom Staat einge
hoben. Die Landkreise und Gemeinden, die auch 
die Landstraßen II. Ordnung und die Gemeinde-. 
straßen zu unterhalten haben, sind bisher und auch 
noch nach der Verbesserung mit einem Trinkgeld 
aus diesen Steuern abgespeist worden. Es ist auch 
dann noch ein Trinkgeld, wenn auf einen Kilometer 
meinetwegen 500 oder 750 DM gegeben werden. 
Die Verhältnisse auf ~en Landstraßen II. Ordnung 
sind heute so, daß ganze Straßenzüge neu ausge
baut werden müssen, deren Fundamente für den 
modernen Verkehr nicht mehr genügen. Weiter 
müssen Gefahrenstellen herausgeschnitten und 
neue Teerdecken aufgebracht werden, weil es nicht 
mehr möglich ist, die Straßen, soweit sie eine 
wassergebundene Decke haben, überhaupt · noch 
instandzuhalten. Mindestens 85 Prozent der Stra
ßen II. Ordnung sind nicht in Ordnung. Für einen 
Kilometer Ausbau muß man durchschnittlich 

60 000 bis 70 000 DM veranschlagen. Wenn wir -
nehmen wir einmal das Mittel - 700 DM pro Kilo
meter erhalten, so können Sie sich ausrechnen, daß 
es genau 100 Jahre dauert, bis der Staat aus den 
Mitteln der Kraftfahrzeugsteuer die Summe rür 
den Ausbau aufbringt. Ich glaube, gerade dieses 
Beispiel zeigt Ihnen die Diskrepanz zwischen den 
Beihilfen des Staates und den Aufgaben, die den 
kommunalen Körperschaften tatsächlich erwachsen. 
Wenn ich ein Geschäft habe und ich habe die Aus
lagen für das Geschäft zu tragen, so war es bisher 
üblich, daß ich an den Einnahmen' so weit parti
zipieren durfte, daß ich die Auslagen decken 
konnte. Im Verhältnis der kommunalen Körper
schaften zum Staat zeigt sich heute genau das Ge
genteil. Der Staat nimmt die Mineralöl- und die 
Kraftfahrzeugsteuer ein und gibt denen, die die 
Straßen unterhalten müssen, lediglich ein Trink
geld. Ich weiß, daß die Absicht besteht, in Zukunft 
das Wort „Zuschüsse", das man jetzt noch euphe
mistisch belassen hat, überhaupt nicht mehr anzu
wenden, sondern nur noch Darlehen zu geben. Ich 
verwahre mich als Vertreter der Selbstverwaltung 
dagegen, daß der Staat mit einer großzügigen Geste 
lediglich noch als Darlehensgeber auftritt, wo er 
einen Anteil am Unterhalt der Straßen zu leisten, 
also ·Zuschüsse zu geben hat. Wenn diese Formu
lierung angenommen würde, was ·wäre ·dann die 
Folge? Die meisten Landkreise und Gemeinden 
haben ja nicht nur Straßen zu bauen, sie hatten in 
der Vergangenheit auch Krankenhäuser zu errich
ten und zu erweitern, mußten ihre Schulen erwei
tern, mußten für den sozialen Wohnungsbau etwas 
tun. Da die Eigenmittel und die Zuschüsse in keiner 
Weise ausgereicht haben, um diesen dringenden 
Notständen abzuhelfen, müssen sie Darlehen auf
nehmen, meist bis zu einer Höhe, daß sie nicht 
mehr in der Lage sind, weitere Darlehen zu tilgen 
und zu verzinsen. Das bedeutet in der Praxis, daß 
die Gemeinden und Kreise in Zukunft nicht mehr 
in der Lage sind, Straßen zu bauen, weil sie keine 
Zuschüsse bekommen und Darlehen, nicht mehr 
aufnehmen können. Die Folge wäre, daß die nicht 
in Anspruch genommenen Darlehensmittel sang
und klanglos wieder in den Säckel des Finanz
ministers zurückfließen würden. Ich habe durchaus 
Verständnis dafür, daß die Herren im Finanzmini
sterium Mittel und Wege suchen, in der Staatsver
waltung zu sparen und diese Mittel in die Kassen 
des Finanzministeriums zurückfließen zu lassen. 
Dagegen habe ich kein Verständnis dafür, daß man 
Maßnahmen trifft, die die so notwendigen produk
tiven Arbeiten unterbinden. Das ist nicht nur 
meine Meinung, sondern die Meinung all derer, die 
aus der Selbstverwaltung kommen und hinter diese 
Dinge schauen. Ich habe schon gesagt, wir kommen 
aus der Praxis und kennen darum die Praktiken. 
Deshalb bitte ich Sie, nicht weil das mein Antrag 
ist, sondern im Interesse der Gemeinden und 
Kreise, im Interesse der Selbstverwaltung meinem 
Antrag die Zustimmung zu geben. 

(Beifall, insbesondere bei der BP) 

Präsident Dr. Hunclhammer: Das Wort nimmt 
der Herr Staatssekretär im Staatsministerium der 
Finanzen. 
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Dr. Ringelmann, Staatssekretär: Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Dem Ifefrrn Antrag
steller ist ein Irrtum unterlaµfen. Er sagte, die 
Landkreise erhalten als Träger der Baulast für die 
Landstraßen II. Ordnung nur ein Trinkgeld in 
Höhe. von 500 DM pro Kilometer. Er hat über
sehen, daß es heißt: „für jeden ersten Kilometer je 
1000 Einwohner des Landkreises 500 DM". Das ist 
doch etwas anderes. Ein Trinkgeld ist ein Betrag 
von 40mal 500 DM zum Beispiel doch auf keinen 
Fall. 

(Abg. Bezold: Zum mindesten ein schönes!) 

Jeder von uns wäre froh, wenn er einen solchen 
Betrag zur Verfügung hätte. · 

Nun möchte der Herr Antragsteller die ur
sprüngliche Fassung des Gesetzes wiederhergestellt 
wissen und in Absatz 5 des Artikels 13 die Worte 
„und Darlehen" gestrichen haben. Es sollen also 
außer den in Absatz 1 festgesetzten Kilometer-Zu
schüssen die Träger der Baulast für die Landstra
ßen II. Ordnung und für die Ortsdurchfahrten nicht 
Zuschüsse und D a r 1 e h e n nach Maßgabe der 
hierfür im Staatshaushalt bereitzustellenden Mit
tel erhalten, sondern nur Zuschüsse, die als 
verlorene Gelder gewährt werden. Das würde 
praktisch bedeuten, daß auch die leistungsfähigen 
Straßenbaulastträger Zuschüsse erhalten würden, 
obwohl das gar nicht notwendig ist, da sie sehr 
leicht mit Hilfe von Darlehen ihren Baulastver
pflichtungen nachkommen können. Praktis~ be
deutet das weiter, daß, nachdem nur ein bestimm
ter Betrag an ZuschU:ßmitteln zur Verfügung steht, 
diese Zuschußgewährung auf Kosten der übrigen 
Straßenbaulastträger geht, die dann nicht mehr 
die Beträge erhalten können, die ihnen bei Be
rücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit zugespro
chen werden müßten. Wir haben doch eine große 
Zahl von Gemeinden und Landkreisen, die durch
aus leistungsfähig sind und ohne weiteres unter 
Berücksichtigung der staatlichen Zuschüsse die Ko
sten für den Straßenbau tragen können. Einzelne 
sind unter Umständen augenblicklich nicht liquid .. 
Ich denke da zum Beispiel an eine· Gemeinde, die 
eine große Textilindustrie aufweist und infolge der 
Krise in dieser Industrie Schwierigkeiten hat, so 
daß sie vorübergehend nicht flüssig ist; die Krise 
kann sich aber in kurzer Zeit beheben und die Ge
meinde wieder leistungsfähig werden, da sie dann 
aus der Gewerbesteµer wieder ein großes Einkom
men hat. Solche Gemeinden brauchen nur augen
blickliche Überbrückungsmittel; ihnen muß dann 
auf dem Wege von Darlehen geholfen werden. 
Wenn man aber nur auf Zuschüsse abstellen wollte, 
kämen in erster Linie doch nur die notleidenden 
Gemeinden in Frage; für die leistungsfähigen Ge
meinden stünden dann überhaupt keine Mittel zur 
Verfügung, wenn wir nicht neben Zuschüssen auch 
Darlehen geben können. Das ist also der Zweck 
dieser Einschaltung. 

Der Herr Abgeordnete nimmt an, die Worte 
',,und Darlehen" würden eingeschaltet, um den Zu
schußbedarf zu vermindern und die Gelder wie
der in den Staatssäckel hereinzubekommen. Wir 
wissen aber doch alle, wie lange es dauert, bis die 

Dp.rlehensmittel zurückfließen. Ohne unterschied
liche Behandlung nach der Leistungsfähigkeit 
kommt man nicht aus. Man darf nicht staatliche 
Geschenke auch an solche machen, die in der Lage 
sind, sich aus eigener Kraft 'z\l helfen. Wenn man 
das tut, unterminiert man das Verantwortungs
gefühl der Baulastträger. Schließlich würden alle 
am Staatssäckel hängen und der Kuchen müßte in 
so viele Teile geteilt werden, daß für den einzel
nen nicht viel übrig bliebe. 

Es gibt auch Fälle, in denen die Finanzierung 
von Straßenbauvorhaben Schwierigkeiten macht, 
weil in dem betreffenden Kreis keine Notstands
arbeitet vorhanden sind, so daß die Voraussetzung 
fÜr die Inanspruchnahme · der sogenannten ver
stärkten Förderung fehlt. Auch hier kann meist 
nicht der Weg gegangen werden, daß der gesamte 
fehlende Betrag als' verlorener Staatszuschuß· ge
währt wird. Denn dann würden jene Gemeinden 
oder Landkreise benachteiligt werden, die die ver
stärkte Förderung, das heißt also Darlehen, in An
spruch nehmen, während die anderen, die wegen 
des Fehlens von Notstandsarbeitern keine ver
stärkte Förderung bekommen, dafür verlorene 
Staatszuschüsse erhielten. Es bestünde unter die
sen Umständen überhaupt kein Interesse mehr, die 
verstärkte Förderung in Anspruch zu nehmen .. 

Außerdem gibt es Straßenbauprojekte, für die 
Bundesmittel in Form von Zuschüssen u n d Dar
lehen bereitgestellt werden. Die Beteiligung des 
Landes ist auch in diesem Fall, je nach Lage der 
Verhältnisse, verschieden. Manchmal kommt eine 
Zuschußgewährung in Frage, oft ist aber eine Dar
lehensgewährung am Platz, weil dem betreffen
den Baulastträger eine gewisse Darlehensaufnahme 
ohne weiteres zugemutet werden kann ode'r sogar 
von ihm selbst angestrebt wird. Um in solchen und 
ähnlich gelagerten Fällen die staatliche Beihilfe 
nicht immer nur in Form verlorener Zuschüsse 
geben zu ~üssen, sondern auch die Möglichkeit zu 
haben, in einzelnen Fällen entweder ganz oder teil
weise Darlehen zu bewilligen, ist die Ergänzung 
in Artikel 13 Absatz 5 des Fin,anzausgleichsgesetzes 
dringend notwendig. Wird der Passus· „und Dar
lehen" nicht aufgenommen, dann wird die natür
liche Folge sein, daß mit Rücksicht auf die schlechte 
Lage zahlreicher Gemeinden, denen Zuschüsse ge
geben werden müssen, leistungsfähigeren, aber 
momentan nicht liquiden Gemeinden eine Hilfe 
versagt werden müßte: Das wird der Herr Antrag
steller wohl aucl:J. nicht wollen. Es besteht auch kein 
Anlaß zu einer Befürchtung in der. Richtung, daß 
vielleicht die Darlehensgewährung überwiegt und 
die Zuschüsse verkürzt werden; denn durch die An
wendung des Artikels 11 ist ja sichergestellt, daß 
die kommunalen Spitzenverbände an der Mittelver
teilung teilnehmen. Diese geben die Gewähr da
für, daß die Mittel auch in der Zukunft hauptsäch
lich als verlorene Zuschüsse und nur ausnahms
weise als Darlehen gewährt werden. Deshalb wäre 

· es vom Standpunkt der Gemeinden und Landkreise 
aus außerordentlich zu bedauern, wenn die ange
strebte Ergänzung des Gesetzeswortlauts unter
bleiben und die Worte „und Darlehen" gestrichen 
würden. 
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Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Kaifer. 

Kaifer (CSU): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Ich glaube, es hat schon seine Richtigkeit 
mit der Darlehensgewährung an leistungsfähige 
Landkreise und Gemeinden, wie sie Artikel 13 nach 
dem uns nunmehr vorliegenden Entwurf des Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Fi
nanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Ge
meindeverbänden vorgesehen ist. Sie sehen auf der 
Seite 2 der Beilage 3155 zwei Beispiele dafür aufge
führt, wie sich im Augenblick die innere Volks
wanderung, wenn ich so sagen darf, vollzieht. Seit 
der ersten Einweisung der Ausgewiesenen im Jahre 
1946 hat sich nun die Einwohnerwanderung grund
sätzlich auf ständige Wohnorte und Arbeitsplätze 
hin umgestellt. Die Folge davon ist, daß den Land
kreisen, wie sie hier zum Teil auch aufgeführt sind, 
die um Industriestandorte gelagert sind, die auf der 
anderen Seite aber bei der Regelung des Finanz
ausgleichs in der Vergangenheit durch die Kµrzung 
der Schlüsselzuweisungen, ganz gelinde gesagt, 
Haare lassen mußten, für ihre vermehrten Aufgaben 
die Mittel fehlen. Ich denke hier an die wesentlich 
verstärkte Bautätigkeit zum Beispiel im Landkreis 
Augsburg, wo innerhalb eines Monats, wie wir jetzt 
in Haunstetten erlebt haben, etwa 300 Familien 
plötzlich zuziehen, wodurch ganz große Belastungen 
der Gemeinden durch die Erschließung von Straßen, 
die Wasserversorgung usw. entstehen. Auf der an
deren Seite ist eine Kürzung der Schlüsselzuwei
sungen erfolgt, womit die Gemeinden in ihren Mit
teln und damit in ihrer Leistungsfähigkeit ge
schwächt worden sind. Dabei sollen sie aber als 
Folge der Binnenwanderung heute erhöhte Auf
gaben leisten, und zwar zusätzlich gegenüber früher. 
Ich erachte daher den Weg für richtig, den die Re
gierung und das Finanzministerium gehen, den lei
stungsfähigen Gemeinden durch Darlehen zu helfen. 
Ich halte diesen Weg deshalb für richtig, weil ja der 
Kapitalmarkt mit seinen Beschränkungen für die 
Gemeinden gewisse Grenzen in der Beschaffung von 
Darlehen auf anderen Gebieten zeigt. 

Ich bitte das Hohe Haus, die Gesichtspunkte, die 
ich angeführt habe, zu berücksichtigen und dafür zu 
stimmen, daß der Passus „und Darlehen" in das Ge
setz aufgenommen wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Junker. 

Junker (CSU): Herr Präsident, meine. Damen und 
Herren! Ich bedauere, zu den Ausführungen des 
Herrn Staatssekretärs der Finanzen nur eines sagen 
zu können: „Die Worte hör' ich wohl, allein mir fehlt 
der Glaube". Ich weiß, daß der Staat j.etzt natürlich 
auch bei den größten Landkreisen und Gemeinden 
irgendwie eingreifen muß, weil die allgemeine Dar
lehensnot ihn vielleicht dazu zwingt, hier abzu
helfen. Ich glaube aber, es gäbe ein anderes Mittel 
als das, daß der Staat von sich aus Darlehen gibt. 
Man könnte nämlich mit viel .geringerem Geld- . 
aufwand, wenn auch a la longue gesehen, mit Zins
verbilligungszuschüssen wohl dasselbe erreichen. 

(Sehr gut! bei der BP) 

Man könnte damit naturgemäß auch das Odium vom 
Staat wegnehmen, das nun einmal nach den bisheri
gen Praktiken auf dem Finanzministerium lastet, 
nämlich daß es bei der Aufteilung und Aufschlüsse
lung zwischen Zuschüssen und Darlehen die eine 
Seite allmählich ausdehnt, indem es vielleicht 60 
oder 70 Prozent Darlehen und nur mehr 30 oder 
40 Prozent Zuschüsse gibt. Das aber steht :n,un nicht 
im Gesetz, und deshalb glaube ich, müssen wir etwas 
vorsichtig sein. Wenn der Herr Staatssekretär heute 
bindend eine Festlegung hätte treffen können, in
dem er gesagt hätte: Bitteschön, wir gehen nicht 
über 20 oder meinetwegen 25 Prozent an Darlehen 
hinaus, dann hätte man sagen können, es ist wirk- 1 

lieh eine richtige 'Absicht dahinter. Wenn man aber 
- und das ist nun leider etwas, was wir dem baye
risehen Finanzministerium nicht vergessen können 
- aus Referentenmund hört: „Ja, das wird sich dann 
irgendwie verschieben", dann glauben wir eben 
nicht alles, was uns vorgesetzt wird. Wir haben ein 
gewisses Mißtrauen, und das resultiert aus vielleich,t 
unvorsichtigen, aber, wie wir aus der Vergangenheit 
gesehen haben, nicht ganz unberechtigten Äußerun
gen von ßachbearbeitern im Finanzministerium. 

Das, was der Herr Staatssekretär noch gesagt hat, 
daß nämlich nun die Spitzenverbände gehört wer
den - der Herr Staatssekretär hat es hier in der 
Öffentlichkeit gesagt -, mag immerhin etwas gel
ten; im Gesetz steht es nicht. Und ob hernach dieses 
Anhören auch einen bestimmenden Einfluß auf die 
Zuteilung gewährt, ist eine zweite Frage. Solange· 
wir nicht eine gewisse Sicherheit oder Gewißheit 
haben, wie die Aufschlüsselung erfolgt und daß 
dabei nichts passiert, daß man uns nicht irgendwie, 
so oder so, eines schönen Tages durch ein über
wiegen der Darlehen gegenüber den Zuschüssen 
schädigt, so lange, glaube ich, müßten wir darauf 
bestehen, daß der Wortlaut, wie er ursprünglich 
war, bleibt und nur das Wort „Zuschüsse" im Ge
setzestext erscheint. 

Ich bitte Sie, dem Antrag Knott zuzustimmen, der 
aus der Besorgnis der Praxis heraus gestellt wird. 
Ich weiß nicht, ob diese Besorgnts auf jeden Fall 
berechtigt ist, aber aus der Vergangenheit haben 
wir bestimmt diese Besorgnisse. Aus dieser Besorg
nis heraus können wir sagen: Sicher ist sicher, und 
darum sollten wir den Passus „und Darlehen" weg
lassen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile nochmals 
dem Herrn Staatssekretär im Staatsministerium der 
Finanzen das Wort. 

Dr. Ringelmann, Staatssekretär: Meine sehr ge
ehrten Damen und Herren! Wir haben gar nichts 
dagegen, wenn man gegenüber dem Finanzministe
rium mißtrauisch ist. Je mehr wir beobachtet wer
den, um so genauer werden wir es nehmen. Aber 
wir müssen es dann auch mit dem Gesetzestext ge
nau nehmen, und der ist dem Herrn Vorredner 
offenbar nicht ganz bekannt. Denn im Absatz 5 am 
Schluß steht ausdrücklich: „Art. 11 Abs. 3" - das 
ist Artikel 11 Absatz 3 des Finanzausgleichsgesetzes 
- „gilt entsprechend". Und in diesem Artikel 11 
Absatz 3 heißt es: 
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Die Bedarfszuweisungen werden vom .baye
rischen Staatsministerium der Finanzen im Ein
vernehmen mit dem bayerischen Staatsministe
rium des Innern 

- gegen das werden Sie kaum Mißtrauen haben! -
(Heiterkeit bei der CSU) 

auf Grund gutachtlicher Vorschläge eines aus 
Vertretern der Gemeinden und Gemeindever
bände geqildeten Ausschusses angewiesen. 

Ich habe vorhin gesagt, es werden die kommuna
len Spitzenverbände zugezogen, und wir haben auch 
wohl keinen Anlaß, von den Vorschlägen der kom
munalen Spitzenverbände abzuweichen. Auf der 
anderen Seite aber können wir uns heute doch nicht 
dahin festlegen, wie es mein Herr Vorredner ge
meint hat, daß wir beispielsweise sagen 30 Prozent 
Darlehen und 70 Prozent Zuschüsse oder umge
kehrt. Das hängt vom jeweiligen Bedarf ab. Die 
Höchstgrenze wird in manchen Fällen überhaupt 
nicht in Betracht kommen. Wir erhalten ja eine 
ganze Anzahl von Gesuchen, wobei es d~n Land
kreisen und Gemeinden· von vornherein nicht auf 
einen Zuschuß, sondern auf ein Darlehen ankommt, 
weil sie sich nur in einer vorübergehenden Illiqui
dität befinden. Ich erinnere zum Beispiel an Kel
heim; dort haben wir die momentan notleidende 
Zellwoll-Industrie. Ich könnte an andere Gemein
den erinnern - ich will es absichtlich nicht tun -, 
die nur vorübergehend nicht liquid sind und deshalb 
gern eine Hilfe haben möchten: In einem solchen 
Fall gibt der Staat Darlehen. Und wenn Sie, Herr 
Abgeordneter Junker, die Meinung haben, es sei 
besser, man läßt die Darlehen von Privaten geben 
.und bietet dafür Zinsverbilligung an - ja, in 
einem solchen Fall werden wir kaum Schwierig
keiten machen; derartige Fälle können wir noch 
viel, viel leichter erledigen, als wenn wir das Dar
lehen aus unseren Betriebsmitteln geben. Wir kön
nen die Zinsverbilligung in der Form eines Zu
schusses geben und die Sache ist erledigt. Dann 
fällt uns das immer noch leichter, als wenn wir den 
gesamten Betrag als Zuschuß geben. Worauf es uns 
ankommt, ist, daß die Möglichkeit der Darlehens
gewährung nicht versperrt werden soll; denn wenn 
es sich um an sich leistungsfähige Gemeinden han-

. delt, können und dürfen wir keine verlorenen Be
träge geben, sondern müssen sagen: Hilf dir selbst! 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Knott ist nochmals gemeldet; ich erteile ihm 
das Wort. 

Knott (BP): Meine Damen und Herren! Ich muß 
den Herrn Staatssekretär doch berichtigen. Er sagte: 
„Für jeden ersten Kilometer je 1000 Einwohner." 
Überlegen Sie sich doch einmal folgendes, meine 
Damen und Herren! Ein Landkreis mit 50 000 Ein
wohnern hat meinetwegen 50 Kilometer Straße. 
Dann kriegt er genau 500 Mark je Straßenkilo
meter. Wenn er mehr Kilometer hat, kommt viel
leicht genau das Mittel heraus, von dem ich ge
sprochen habe. 

(Widerspruch) 

- Je Kilometer, von dem spreche ich ja! 

Dr. Ringelmann, Staatssekretär: Je 1000 Einwoh
ner! 

(Zuruf von der BP: Was kriegt er denn dann?) 

- Nicht 500, sondern 25 000 Mark. 

Knott (BP): Ja, natürlich; er hat aber auch 
50 Kilometer! 

(Widerspruch) 

- Ich habe festgestellt, es kommt nachher im 
Durchschnitt nicht mehr heraus als . vielleicht 
700 Mark je Kilometer. 

(Zuruf) 

- Ja gut, aber ich habe festgestellt, daß man 
70 000 Mark zum Ausbau eines Kilometers braucht, 
wie er heute ausgebaut werden muß. Und dann 
dauert es genau 100 Jahre, bis der Staat soviel 
zahlt, daß ein Kilometer ausgebaut werden kann. 
Es bleibt also doch dabei, und ich pflichte ausdrück
lich dem bei, was Herr Kollege Junker gesagt hat; 
denn der Weg ist doch gangbar, daß man Zuschüsse 
zur Zinsverbilligung und als Darlehenstilgungshilfe 
gibt. Diese Zuschüsse kann· man dann begrenzen. 
Wir haben leider Gottes unsere Erfahrungen, und 
ich weiß sicher, daß in internen Besprechungen 
ganz klar und deutlich gesagt worden ist: „Wir 
wollen das Geld, das wir bisher als Zuschüsse auch 
für die Landstraßen II. Ordnung hinausgegeben 
haben, in Zukunft in Form von Darlehen hinaus
geben, damit wir es wieder zurückerhalten." Das 
ist die Geschichte! 

Wie steht es denn nun? Wenn in Zukunft al,le 
die bevorzugt werden, die um Darlehen einkom
men, und dann das Rennen um Darlehen losgeht, 
weil man nur noch Darlehen erhalten kann, dann 
können wir ja das Finanzministerium nicht daran 
hindern; denn es steht ja nirgendwo eine Beschrän.,. 
kung des Darlehensbetrages geschrieben. Dann 
wird das Finanzministerium selbstverständlich mit 
Kußhand die gesamten Darlehen hinausgeben. Da
mit ist es der Bankier der Selbstverwaltung ge
worden, und zwar da, wo es die verdammte Pflicht 
und Schuldigkeit hätte, nicht Bankier zu sein, son
dern aus den Mitteln, die für die Straßen in Form 
von Kraftfahrzeugsteuern und beim Bund in Form 
von Mineralölsteuern eingehen, Zuschüsse und 
Hilfe zu geben, und zwar verlorene Zuschüsse, aber 
nicht in einer Form, daß dann die kommunalen 
Körperschaften am Ende nicht mehr wissei:i, wie 
sie das Geld zurückzahlen sollen und zum Schuld
ner des Finanzministeriums werden. Ich bin der 
Meinung, daß es moralisch nicht tragbar ist, je
manden da zum. Schuldner zu machen, WO man 
selbst Schuldner ist. 

Präsident D1". Hundhammer: Als nächster Red
ner ist gemeldet der Herr Abgeordnete Dr. Eber
hardt; ich erteile ~hm das Wort. 

Dr. Eberhardt (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren, Hohes Haus! Der Zusatz „und 
Darlehen" gibt zweifelsfrei der Exekutive die Mög
lichkeit zu entscheiden, ob Zuschuß oder Darlehen, 
möglicherweise auch beides, Zuschuß und Darlehen, 
wie es ja an sich im Text steht. Daß das grammatisch 
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etwas ari.ders ausgedrückt werden muß, darauf will 
ich zum Schluß noch .zurückkommen. Sie wissen, 
daß meine Fraktion von jeher Bedenken gegen 
alle gesetzlichen Fassungen hatte, die der Exkutive 
zu große Machtbefugnisse geben. Es war mir nur 
sehr interessant und ich habe mich darüber gefreut, 
daß auch von seiten der Regierungsparteien Stim
men laut werden, die sich in ähnlichem Sinne 
äußern. Der Herr Kollege Junker hat ja vorhin 
genau die gleichen Bedenken geltend gemacht. Man 
sieht also, daß sich diese Gesichtspunkte doch all
mählich auch in weiteren Kreis~n durchsetzen. 

Der Haken bei der Angelegenheit ist ja folgen
der: Zuschüsse sollen die schwachen, Darlehen die 
leistungsstarken Gemeinden bekommen. Wer be
stimmt denn nun, ob eine Gemeinde leistungs
schwach oder leistungsstark ist? Das bestimmt eben 
wiederum die Exekutive, die es demnach in der 
Hand hat, auch andere Gesichtspunkte mit ein
fließen zu lassen, etwa ob eine Gemeinde nach Art 
der Zusammensetzung ihrer Verwaltung angenehm 
ist oder nicht, ob sie Schwierigkeiten macht oder 
nicht, ob sie spurt oder nicht. Das sind die Beden
ken, die die OppositioJ;J. bei solchen Fällen nun ein
mal immer hat und die zu haben sie nach den zahl
reichen Ereignissen, die diese Nahtstellen zwischen 
Legislative und Exekutive bei uns häufig genug 
aufgewiesen haben, wohl die verdammte Pflicht 
und Schuldigkeit hat. Um so besser, daß diese 
Dinge auf seiten der Regierungsparteien allmäh
lich ebenso empfunden werden. 

Aber ich gebe zu, diese Erwägung hat natürlich 
auch eine gewisse Rückseite. Ich habe sie eben mit 
meinem Kollegen Dr. Haas besprochen, der mit 
Recht darauf hingewiesen hat; daß auf diese Weise, 
wenn nicht genug Geld da ist, vielleicht der voll
ständige Ausfall von Gemeinden herbeigeführt 
werden kann, die sonst vielleicht doch wenigstens 
zu Darlehen gekommen wären. Diese Erwägung 
ist richtig, und es wäre immerhin ganz interessant, 
wenn sich der Herr Staatssekretär Dr. Ringelmann 
- wofür ich ihm dankbar wäre - dazu äußern 
würde, wie es denn an dieser Stelle mit dem Ver
waltungsrechtsweg beschaffen ist. Steht die Regie
rung auf dem Standpunkt, daß eine Gemeinde, 
wenn sie als leistungsstark behandelt wird und 
daher. nicht einen Zuschuß, sondern ein Darlehen 
bekommen soll, in der Lage ist, im Verwaltungs
streitverfahren diesen Kampf durchzuführen, weil 
sie sich von der Regierung ungerecht eingeschätzt 
fühlt? Sollte diese Möglichkeit gegeben sein, 
dann -

(Abg. Knott: Ist sie nicht!) 

- Ja, wir müssen die Frage ausführlich erörtern, 
lieber Herr Kollege, so leicht ist sie nieht zu be
antworten. Es ist schon wichtig, von der Regie
rungsseite an dieser Stelle eine Erklärung darüber 
zu bekommen. - Läßt sich diese Frage so beant
worten, dann würden, glaube ich, auch auf seiten 
der Oppositionspartei der FDP kaum noch Beden
ken vorhanden sein. Sie wäre aber doch wohl zu 
klären, und ich hoffe, daß uns Herr Staatssekretär 

Dr. Ringelmann anschließend über diese Frage Aus
kunft geben wird. 

Und nun zum Schluß noch eines: Ich tummle 
mich ab und zu auf dem ,grammatischen Gebiet. 
Wenn das erreicht werden soll, was die. Regierung 
will, dürfen wir wohl nicht sagen „Zuschüsse und 
Darlehen"; denn dann müssen in jedem Fall sowohl 
Zuschüsse als auch Darlehen gegeben werden. Es 
sollen aber Zuschüsse oder Darlehen oder beides 
möglich sein; so verstehe ich es. Aber in erster Linie 
soll doch die Regierung entscheiden, ob eine Ge
meinde leistungsschwach oder leistungsstark ist, 
ob sie demnach einen Zuschuß erhält oder ein Dar
lehen und nicht beides. Also gehört nicht das Binde
wort „und", sondern das Bindewort „oder" zwi
schen die Worte „Zuschüsse" und „Darlehen". Denkt 
man an beides, so muß es heißen: „Zuschüsse oder 
Darlehen oder beides". 

Präsident Dr. Hundhammer: Der· Herr Staats
sekretär Dr. Ringelmann •erhält das Wort. 

Dr. Ringelmann, Staatssekretär: Meine sehr ver
elhrten !Damen rund Herren! Ich lha:be den Eindruck, 
daß •d!ie Debatte runter einem nicht ganz zutreffen
den .Blickwd.nk!el g,efülhrt wurde. Es handelt sich 
doch rum folgendes. In .Nbsatiz 1 ste!ht, was die L1and
kreiise als Träg1er der Baulast für Landstraßen 
II. Ordnung kraft Gesetzes als Zuschüsse erhal
ten. Bisher haben sie für den ersten Kilometer 
350 DM 'el'halten, nunmehr erhalten sie 500 DM; 
frür den zweiten Kilometer iha:ben sie 1bisiher 500 DM 
erlhalten, kürnfmg erhalten sd:e 750 DM. Herr A!bge
ordneter Knott, Sie haben sich vorhin verrechnet. 
Sie reden nur von dem ersten Kilometer mit 
500 DM und übersehen, daß für jeden weiteren 
Kilometer 750. oder 900 DM gegeben werden. 

{AJbg. Knott: Je tausend Einwolhner!) 

- für je tausend Einwohner. 

'(Alhg. 1Kiene: Das ist ein Vorteil!) 

Wenn Sie Landk11eise unter 1000 Erinwohnern 
hätten, wäre die Sache gl•att, arber Sie ha:ben doch 
Land'kreise mit mindestens 40 000 Einwohnern. 
Rechnen Sie doch drurch! Dann rkommen Sie auf die 
Summen, die gezalhlt wer.den müssen. iDie neuen 
Ziffärn .in A'hsatz 1 hede'llten doch nichts a'll!deres 
als ·eine Verbesserung der bisherigen Leistungen, 

(Sehr richtig!) 

lilld zwar eföe sehr el'lhe1bl.iche Verbesserung der 
his:heriigen Leistungen. 

Jetzt kommt zweitens rder .A!bs,atz 5. Er entlhält 
freiwillige Leistungen des Staiates. iEs !heißt: 

Arußerdem 

- das heißt neben de;n Zuschüssen -

eJ_jhalten rdie Träger rder Baulast für die Land
striaßen II. Ordnung ..... Zuschüsse und Dar
lehen nach Maßgabe der !hierfür im :Sta•atshiaus
halt 1bereitzm:stellenden M!ittel. 

Hier wird ,eine Glolbalsumme bereitgestellt. Im 
Rlahmen dieser Globalsumme werden nun rdie Mit
tel 
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nach Maßgabe des vordringlichen Bedarfs ver-· 
teilt, 

urn:d 121war unter Mitw.i.rJrung der 1Jrnmrnunalen Spit
zenverbände. 

Sie .sind dazu bestimmt, 
- iheißt es -

der 'außergewöhnlichen Lage und den beson
deren Aufg,a:ben von Gemeinden und Landkrei
sen auf dern Gebiete des .Stnaßen1baus Rechnung· 
zu triagen. 

Es kommt gar nicht jeder Landkrieis in Fna.ge. Es 
kommt nicht jede Gemeinde, die Ortsdurchfaihrten 
:zm unterlhalten ihat, !i.n Frage, sondern I11Ur diejeni
gen, bei denen !besondere Verhä.ltrusse vorliegen. 

'(.A!hg. Kr·aus: Das wird 1darnn >a'Ll'S den Be-
darfäZ'llweisungen gedeckt.) 

- Nein, di!e Bedarfszuweisungen sind etwas g,anz 
anderes, s.i.e ihaiben damit nichts 'ZU tun. Dd,e ßedarfs
zuwe1sungen nach rdem Finani21aiusg1eichsg:esetz die
nen zur Erfüllung der sonstigen Aufgaben der not
leidenden Gemeinden. 

Für d.i.e !besonideren Leistungen für den :Straßen
bau galt bisher der Grundsatz, es werden nur Zu -
s c h ü s s e gewährt. Nunmehr erweitern wir es -q.nd 
sagen: Es werden auch D a r 1 e h e n gewährt, um 
die Möglichkeit zu geben, in den Fällen zu helfen, 
in denen man sagen muß: Es tut mir sehr leid; die 
VoriausS'etzung für einen verlorenen Staatszuschuß 
ist n.i.cht .ge1geiben. 

{Albg. Knott: W1al1Um nicht?) 

- Warum mcht? We1'1 es :sich nicht rum !besonders 
vordriingliche Amg:aiben U!l'd nicht um leistungs
schwiache Gemeinden handelt. Es gföt gen1Ug Ge
meirnden, die momentan in der Klemme S>ind und 
nicht zahlen können, aber an sich reich sind, Ver
mögen haben und später ohne weiteres zahlen kön
nen. Diese Gemeinden brauchen auch Geld für die 
Ortsdurchfahrten. Auch vermögende Landkreise 
kommen in solche Verhältnisse. Wir sind doch 
nicht wirklichkeitsfremd. Herr Abgeordneter, Sie 
wissen doch aus eigener Erfahrung, daß es vor
kommt, daß eine Gemeinue oder ein Landkreis 
momentan eben nicht zahlungskräftig ist, weil be
sondere Verhältnisse eingetreten sind, die die 
Finanzen der Gemeinden auf längere Zeit in An
spruch nehmen. Nun kommt diese Straßenbaulast 
dazu. Dann sind die Beteiligten zufrieden, wenn 
sie ein Darlehen bekommen. ' 

Ich möchte ausdrücklich feststellen: Es ist nicht 
beabsichtigt, an .die Stelle von Zuschüssen nunmehr 
Darlehen zu setzen. Wer bisher Schon für einen Zu
schuß reif war, der soll den Zuschuß auch weiterhin 
erhalten. Wir wollen nur die Möglichkeit schaffen, 
auch Darlehen zu geben. Im übrigen möchte ich zu 
bedenken geben: In dem Augenblick, in dem die 
Beträge verausgabt sip.d, gleichviel ob als Zuschüsse 
oder als Darlehen, sind sie aus der Staatskasse weg. 
Bis die Darlehen wieder in die Staatskasse zurück
kehren und der Finanzminister wieder etwas damit 
anfangen kann, dauert es sehr lang. Eine Bereiche
rung desFinanzministers kommt also nicht inFrage; 

denn in der Zwischenzeit ergibt sich wieder eine 
ganze Reihe anderer Aufgaben, die neue Mittel er
fordern. 

{Ahg. Kraus: Imwischen ist rder Finanz
minister g1esto1föen!) 

Präsident Dr. Rundhammer: iDie· Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen 2lUr Albstimmung. Ihr 
liegt der Wortlaut des Gesetzentwurfs 1auf Bei
fa.ge 3135 ·rugrunde. 

Ich rufe 1a1.1:f den § 1. Der T'ext, 1der den Artikel 13 
lbetr.ii:fft, Hegt Ihnen vor. Wir stimmen ·zunächst über 
rdie Albsätze 1, 2, 3 und 4 1a:b. 

Wer diesem Teil des § 1 die Zust1'mmung erteilt, 
woille Platz lbe!halten. - Stimmenthaltungen? - Ich 
stelle die e.i.nstimrrrige Anruaib:me fest. 

Wir :stimmen nurnmelhr ·alb über die vom AJbge
ordneten Knott 'beantragte Änderung, d.m A'bsatz 5 
die Worte „und Darleihen" ·zu streichen. Wer dem 
zustimmt, wolle sich ·vom Pliatz 1erhehen. Ich 
:bitte um die Geigenprolbe. - Das letztere ist. die 
Mehrheit. [)er Antrag ist raibge1eihnt. 

Wir stimmen 1a1b ülber den Arbsatz 5 in rd:er Fas
sung der Beilage 3135. 

{Albg. Dr. Eiberhrardt: Ich bitte noch ums.Wort 
wegen der Formullerung „Zuschüsse oder 

Dade!hen".) 

- Sie wollen rdas Wort „und" erseuzt haben durch 
das Wort „oder". 

(A:bg. Stock: Da:s ist noch sch1echter! -
· Weiterer Wd:derspr;uch) 

- Es erhebt sich Widerspruch. Herr Abrgeordneter, 
verzichten Sie 1auf Ihren Antrag oder wollen Sie 
haben, daß aibgestimmt wird? 

Dr. Eberhardt :(.FDP): Nein, rda,nike. 

Präsident Dr. Rundhammer: S±e verzichten. ilann 
wird üJber den Text 1abge:s1Jimmt, wie er Ihnen ge
druckt vorHeigt. . 

Wer d:i!e Zustimmung ·erteilt, wolle sich vom Platz 
erfrreiben. - Ich ibitte ·um die,Gegenpmbe. - Stimm:

. entihaltungen? - Gegen drei Stimmen !bei reiner 
.größeren Anzahl von 1Snmmenthaltungen ist Ab
satz 5 in der 1F1assung rder Beila:ge 3135 ·angenommen. 

Ich r.ufe 1auf den § 2. Er 1a1utet: 

Der Be.i.trag nach Arti!~el 15 des Finan21aus
.gJeichsgesetzes wird für 1das Rechnung.sj ahr 
1952 aud: 21 Millionen DM .begrenzt. · 

Wer dem rustimmt, wolle Platz 'behalten. -
Stimmenthaltungen? - § 2 ist ein:stfal).mig •ange
nommen. 

Ich mfe auf § 3. Er !hat folgenden Wort1aut: 

Bei der Berechnung der ,Re1alsteuerkr.af1Jziah
len •können Untersch~ede zwischen den jeweils 
für die Kalenderjahr·e 1949, 1950 rund 1951 :ßest
gesetzten Gewerbe.steuermeßbeträigen und den 
aus dem Istau:flkommen ermittelten Meßbeträ
gen innerihalb der nächsten drei Rechnungs
jahre 'aiµsgeglichen werden. 
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Die Bay,erischen 1St&atsministerien des Innern 
und rder Finanzen :bestimmen das Nähere. 

Die 1betden Ausschüsse ihaiben rdi:e Stveichung die
ses P1aragraphen heantragt. Wer dem Aiusschußvor
schlag 1auf Streichtung ib-eitritt, wolle sich vom Platz 
erfüelben. - Die 1Streichung ist durch e~nstimmigen 
Beschluß ·erfolgt. 

'Es fo]Jgt der § 4, der nunmeihr § 3 wd.vd. Er l'autet: 

Dieses Ges1etz ist dringlich. Es tritt mit Wir
kung vom 1. April 1952 1an - also rückwir
kend - in Kriaft. 

Wer dieser Fassung ,zustimmt, wolle sich vom Platz 
e:rthelben. - Ich steUe fest, daß auch dii:eser Para
gmph einstimmig angenommen !i.st. iDamit ist die 
erste Lesull!g ·beendet. · 

Wir tr·eten in die 1z 1w ·e i t 1e L •e s u. n g 1ein. Ich 
eröffne die .AJussprnche. - Eiine Wortmeldung er
folgt nicht. Di!e Aussprache ist geschlossen. Wir 
kommen :zur Abstimmung. Ihr liegen die Beschlüsse 
der ersten Lesung 1zugrunde. , 

Ich rufe auf den § 1 -, den § 2 -, den § 3. -· 
Ich steHe fest, d1aß die einzelnen P1ar.agrapihen die 
Zustimmung ·des Hauses auch in der zweiten Le
s!Ullg gefunden 1haben. 

!Damit !ist die zweite Lesung beendet; wir kom
men ·ZiUr S c ih l 'U ß 1a b s t i m m u n g ;über das gianze 
Gesetz. Ich ·SChiage 1vor, dies'e in 1einfocher Form 
vor.zunehmen. - E'in Widerspruch wd.rd nicht er-: 
hol;ien. Ich bitte di!ej·enigen Mitglii:eder des Hauses, 
die dem Gesetz in .der F\assung der Beschlüsse der 
zweiten Lesung dj:e Zustimmung 1erteilen, sä.eh voIIJ, 
Platz zu 'erihe1ben. - Ich bitte um die Gegenprobe. 
- Stimmenthaltungen? - Bt)i 5 Gegenstimmen 
und 9 Stimmentlhaltungen ist das G.esetz ·angenom
men. Das Gesetz hat den Titel: 

Erstes Gesetz ·rur Änderung des Gesetzes üher 
den Finanzausgleich zwi:schen SiJa,at, Gemein
den und Ge;meindeveribänden Winanzausgleichs
gesetz) in der F\assung vom 25. Oik:toiber 1951 
CGVlBl. Seite 207). 

- Ich stelle fest, daß 1auch die Überschrift des Ge
setzes di:e Zustimm1ung des Hoihen Hauses gefunden 
hat. 

Ich rufä nunmehr 1auf: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Haas, Dr. Eber
hardt und Fraktion betreffend Einführung des 
Rechtsweges vor Zivil- und Verwaltungsgerich
ten auf dem Gebiete des Besatzungskostenrech
tes (Beilage 2940). 

Über die V·erihandlungen de:s Rechts- und Verfas
sunigsausschusS'es r(Beüage 3018) .berichtet Herr Ab
geordneter Bezol!d. Ich ertei1e ihm das Wort. 

Bezold (FDP), Berichterstatter: Meine Damen 
und Herren! Der Antrag auf Beilage 2940 hat ge
lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, bei den 
amerikanischen Behörden dahin vorstellig zu 

werden, daß auf dem Gebiete des Besatzungs·· 
kostenrechts wegen der Höhe etwa zu leisten
der Entschädigungen der Rechtsweg vor Zivil
oder Verwaltungsgerichten eingeführt wird. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich in 
seiner 106. Sitzung am 9. Juli 1952 außerordentlich 
eingehend mit diesem Antrag beschäftigt und ·zu
nächst geprüft, ob nicht der Antrag in Hinsicht 
auf das zu erwartende Zustandekommen des, Ge
neralvertrags und in Hinsicht auf die jetzt bereits 
bestehende rechtliche Regelung der Dinge über
haupt überflüssig ist. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r führte aus, bei der 
Wichtigkeit der Frage, die vor allem unter dem Ge
sichtspunkt des Fremdenverkehrs betrachtet wer
den müsse, habe seine Fraktion geglaubt, daß es 
wünschenswert wäre, wenn sich die Staatsregierung 
mit den hiesigen zuständigen Stellen wegen der 
Einführung eines Rechtswegs vor Zivil- oder Ver
waltungsgerichten in Verbindung setzen würd~, um 
den Widerspruch in den Gepflogenheiten der ver
schiedenen Besatzungsmächte zu beseitigen. Er sei 
auch damit einverstanden, daß ähnlich wie in der 
englischen Zone eine Art Sondergericht bestellt 
wird, bei dem auch Mitglieder der Besatzungsmacht 
am Richtertisch sitzen können. Auf jeden Fall 
müsse aber zumindest insoweit die Garantie eines 
richterlichen Verfahrens gegeben sein, als eine 
Möglichkeit bestehen müsse, den Spruch der ersten 
Instanz durch eine zweite Instanz korrigieren zu 
lassen. Aus dieser Erkenntnis heraus sei der An-

. trag gestellt, und er bitte, dem Antrag zuzustim- ·--··~
men. 

Der V e r t r e t e r d e r R e g i e r u n g , Regie
rungsdirektor Dr. Hebeda, erklärte, das Besatzungs
kostenrecht sei Bundesrecht und es könne daher 
von der Landesregierung aus in dieser Angelegen
heit schwerl~ch etwas getan werden. Der Antrag 
sei aber seiner Meinung nach überholt. Im Finanz
vertrag seien nämlich die Entschädigungsansprüche 
geregelt, die nach dem Inkrafttreten dieses Abkom
mens entstehen. In den Artikeln 8 und 9 sei be
stimmt, daß der Geschädigte seinen Anspruch zur 
Vermeidung des Verlustes binnen 90 Tagen nach 
Kenntnis des Schadens, spätestens binnen eines 
Jahres vom Zeitpunkt des schädigenden Ereignis
ses an, bei den deutschen Behörden geltend zu 
machen habe. Diese, also die Besatzungskosten
ämter, hätten Ermittlungen anzustellen und die 
Unterlagen mit einem begründeten Vorschlag an 
die Dienststelle der Streitkraft zu übersenden, die 
ihrerseits darüber entscheide, ob. und in welcher 
Höhe sie eine Entschädigung gewähren wolle. Sei 
der Geschädigte mit der Entscheidung der Dienst
stelle der Streitkraft nicht einverstanden, so könne 
er seinen Anspruch gegen die Bundesrepublik im 
Wege der Klage vor den ordentlichen Gerichten 
geltend machen. Diese Bestimmungen seien nach 
langwierigen Bemühungen der deutschen Stellen 
in diesem Zusatzvertrag aufgenommen worden, so 
daß das Problem im Sinne der Antragsteller bereits 
gelöst sei. Die Bestimmung gelte natürlich erst nach 
Inkrafttreti=n des Generalvertrages. 

Der B er ich t er s t a t t er machte demgegen
über die Befürchtung geltend, das Inkrafttreten des 
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Generalvertrages werde noch einige Zeit auf sich 
warten lassen. Nach seinem Dafürhalten könne 
man den Antrag, aus taktischen Gründen laufen 
lassen; er könne der Regierung nur den Rücken 
stärken. 

Nach längerem Hin und Her entschloß sich der 
Ausschuß dazu, den Antrag etwas anders zu for
mulieren, nämlich so, wie er Ihnen auf Beilage 3018 
vorliegt: 

Die Staatsregierung wird ersucht, dahin zu 
wirken, ,daß auf dem Gebiete des Besatzungs
kostenrechts wegen der Höhe etwa zu leistenM 
der Entschädigungen der Rechtsweg vor Zivil
oder Verwaltungsgerichten, eingeführt wird. 

In dieser vom Berichterstatter formulierten Fas
sung stimmte der Ausschuß dem Antrag· einstim
mig zu. Ich bitte Sie, auch hier so zu verfahren 
und dem Ausstjmßvorschlag beizutreten. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. 

Wortmeldungen liegen nicht vor; wir stimmen 
ab. Wer für den vom Ausschuß einstimmig ange
nommenen Antrag ist, den bitte ich Platz zu be
halten. - Wer ist dagegen? - Ich stelle einstim
mige Zustimmung fest. 

Ich rufe auf: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert betref
fend Wiedereinführung des Ehrenzeichens für 
langjährige Dienstleistung bei der Freiwilligen 
Feuerwehr (Beilage 3025). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses· für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 3158) be
richtet an Stelle des Herr Abgeordneten Saukel der 
Herr Abgeordnete· Dr. Sturm. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Dr. Sturm (BP), Berichterstatter: Meine Da,men 
und Herren! In seiner 113. Sitzung am 5. Septem
ber 1952 befaßte sich der Ausschuß für Rechts- und 
Verfassungsfragen mit dem Antrag Dr. Lippert be
treffend Wiedereinführung des Ehrenzeichens für 
langjährige Dienstleistung bei der Freiwilligen 
Feuerwehr. Berichterstatter war Herr Abgeord
neter Saukel, Mitberichterstatter Herr Abgeordne
ter Dr. Fischer. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r befürwortete den 
Antrag. Den Feuerwehrleuten mit langjähriger 
Dienstzeit sollten wieder die früher üblichen Ehren
zeichen gegeben werden. Heute erhielten sie nur 
eine schriftliche Urkunde. , 

Auch , der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r empfahl 
Zustimmung zum Antrag. Die Freiwillige Feuer
wehr habe vor allem bei der ländlichen Bevölke
rung ungemein Anklang gefunden; fast jeden Sonn
tag finde irgendwo ein Feuerwehrfest statt. Der 
Staat vergebe sich gar nichts, wenn er den lange 
Jahre freiwillig und ehrenamtlich tätigen Feuer
wehrleuten eine äußere Anerkennung zuteil wer
den lasse. 

Der Antragsteller Dr.Lippe r t begründete sei
nen Antrag mit den zahlreichen Bitten, die auf 
Stiftungsfesten an ihn herangetragen worden seien. 
Die jetzt ausgestellten Urkund·en könne der Feuer
wehn:nann zwar zu Hause aufhängen, das Tragen 
der früher üblichen Medaille werde aber, vor allem 
den jüngeren gegenüber, als besondere Auszeich
nung empfunden. Das Bundesverdienstkreuz werde 
nach freiem Ermessen' verliehen, und die Bevölke
rung frage sich manchmal nach den Gründen der 
Verleihung; bei dem Ehrenzeichen sei aber der 
Grund, der langjährige freiwillige Dienst in der 
Feuerwehr, allgemein bekannt. 

Der V o r s i t z e n d e des Ausschusses hatte ge
gen den .Antrag nichts einzuwenden, kritisierte 
jedoch die allzu große Zahl von Stiftungs- und 
ähnlichen Festen der Vereine. 

Der Mi t b er i c h t e r s t a t t e r befürchtete von 
zu zahlreichen Einladungen zu Veranstaltungen 
eine Verminderung der Arbeitskraft der im öffent
lichen Leben stehenden Personen. - Abgeordneter 
Pie c h 1 wollte die letzten Bemerkungen nicht auf 
die Feuerwehr ausgedehnt wissen. 

Sodann wurde der Antrag vom Ausschuß ein
stimmig angenommen. Ich bitte nun das Hohe Haus, 
ebenso zu verfahren. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. - Wortmeldungen liegen nicht vor; 
wir stimmen ab. Wer für den Antrag ist, behalte 
P~atz; wer dagegen ist, wolle sich erheben. - Ich 
stelle die einmütige Zustimmung fest. 

Zu Ziffer 11 d der Tagesordnung - Antrag des 
, Abgeordneten Dr. Sturm betreffend Aufhebung 
der Verordnung über die Zuweisung der Patent
streitsachen an ein Landgericht vom 12. 8 .. 1949 -
hat der Berichterstatter gebeten, diesen Punkt ab
zusetzen, weil neues Material in Vorlage gelangt. 
- Das Haus ist ,damit einverstanden. 

Es folgt: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert betref
fend Vorlage eines Gesetzentwurfs über die 
Einführung von Titeln (Beilage 2533). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 2827) be
richtet Herr Abgeordneter Simmel. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Simmel (BHE), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Der Herr Abgeordnete 
Dr. Lippert hat den aus der Beilage 2533 ersicht
lichen Antrag gestellt: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, einen Ge
setzentwurf vorzulegen, der 

1. für verdiente Notare und Rechtsanwälte 
den Titel Justizrat und 

2. für im Dienste der Allgemeinheit und der 
wissenschaftlichen Forschung bewährte 
Ärzte den Titel Sanitätsrat vorsieht. 

Dieser Antrag ist in der 92. Sitzung des Rechts
und Verfassungsausschusses vom 29. Mai dieses 
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Jahres behandelt worden. Berichterstatter war ich, 
Mitberichterstatter der Herr Abgeordnete Junker. 
Ich muß hier etwas ausführlicher vortragen, weil 
das Abstimmungsverhältnis im Rechts- und Ver
fassungsausschuß sehr knapp gewesen ist. 

Die Erörterung erstreckte sich auf zwei Fragen: 
1. ob der Antrag nach der Verfassung überhaupt 
zulässig sei oder etwa gegen Artikel 118 Absatz 4 
der bayerischen Verfassung verstoße, und 2. ob die 
Einführung der genannten Titel erwünscht und 
zeitgemäß sei. Der Antragst e 11 er, Herr Ab
geordneter Dr. Lippert, begründete seinen Antrag 
wie folgt: Herr Professor Nawiasky habe ihm in 
einer eingehenden Aussprache versichert, daß der 
Antrag seines Erachtens mit Artikel 118 Absatz 4 
der bayerischen Verfassung nicht im Widerspruch 
stünde; diese Bestimmung sei vielmehr absichtlich 
so gefaßt worden, daß sie die Möglichkeit derarti
ger Maßnahmen nicht versperre. Sein Antrag gehe 
davon aus, daß man auch bei den sonstigen Staats
dienern, zum Beispiel in der Justizverwaltung am 
auffallendsten bei den Staatsanwälten, und in der 
Privatwirtschaft solche Unterschiede mache und 
Männer, die sich bewährt haben, durch Verleihung 
von Titeln auszeichne. Neuerdings sei nun auch der 
Bund dazu übergegangen, Mitbürger, die sich be
sondere Verdienste erworben haben, durch eine 
Anerkennung auszuzeichnen; bei der Verleihung 
von Titeln in Bayern sollte man allerdings spar
samer vorgehen als bei Verleihung des Verdienst
kreuzes des Herrn - Bundespräsidenten, das, wie 
man lese, heute schon kontingentweise ausgegeben 
werde. Durch die Einführung von Titeln ehre man 
nicht nur die Verdienste solcher Männer, sondern 
binde sie gleichzeitig auch stärker als bisher an 
den Staat. Im übrigen werde von der Staatsregie
rung zunächst nur eine Vorlage verlangt, über 
deren Inhalt man dann noch sprechen könne. · 

Der Mit b e r i c h t e r s t a t t e r unterstützte 
den Antrag des Herrn Kollegen Dr. Lippert unter 
Hinweis auf die Mentalität der bayerischen Bevöl
kerung. Es werde im allgemeinen begrüßt, wenn 
eine Möglichkeit geschaffen würde, besondere Ver
dienste zu würd1gen, ohne daß es den Staat etwas 
koste. Auf derartige Auszeichnungen werde nicht 
nur von den Betreffenden selbst, sondern gerade 
auch von anderen großer Wert •gelegt. Da es sich 
zunächst nur um die Vorlage eines Gesetzentwurfs 
handle, könne man sich dem Antrag ohne weiteres 
anschließen. 

Der . B e r i c h t e r s t a t t e r vertrat die gegen
teilige Ansicht mit folgender Begründung: Die Vor
aussetzung des Artikels 118 Absatz 4 der bayeri
schen Verfassung, wonach Titel nur verliehen wer
den dürfen, wenn sie mit einem Amt, oder mit 
einem Beruf in Verbindung stehen, werde man 
zwar beim Justizrat und beim Sanitätsrat in der 
Regel als gegeben ansehen können. Man müsse 
aber die Frage stellen, ob im gegenwärtigen Zeit
punkt eine Notwendigkeit zur Wiedereinführung 
solcher Titel aus der Vergangenheit bestehe. Seines 
Erachtens sei es nicht notwendig, in der jetzigen 
Zeit, in der die wirtschaftlichen und sozialen Be-

dirigungen ganz andere seien als früher, solche Re
quisiten aus einer versunkenen Zeit wieder her
aufzuholen. Durch einen derartigen Beschluß 
mache sich der Landtag vielleicht lächerlich und 
man würde sagen, er habe nichts anderes zu tun 
als solchen Fragen seine Aufmerksamkeit zu wid
men. Er brauche nicht an das Wort von der deut- · 
sehen Titelsucht zu erinnern. Wenn man aber erst 
einmal mit der Schaffung gewisser Titel anfange, 
so werde es kein Halten mehr geben; man werde 
dann auch den Ökonomierat, den Gewerberat, den 
Kommerzienrat und den Arbeitsrat einführen, und 
schließlich den Geheimen Kommerzienrat, den Lan
desökonomierat usw. Der Vergleich mit der Justiz 
könne ·zur Begründung des Antrags nicht heran
gezogen werden; denn man könne nicht sagen, 
weil dort ein Mißstand bestehe, müsse ·dieser Miß
stand allgemein eingeführt werden. Auß~rdem 
seien es in- der Justiz keine Titel, sondern Amtsbe
zeichnungen. 

Vor. allem entstehe aber die Frage, wer über 
Verdienst und Bewährung des einzelnen zu be
stimmen hätte. Eine solche Entscheidung sei ein
fach unmöglich; zweifellos würde vielfach nur 
nach dem Schema F vorgegangen und der Titel. 
damit zu einer reinen Alterserscheinung werden. 
Wenn man derartige Titel wieder einführen wollte, 
würde es den Staat möglicherweise Ansehen 
kosten. 

Der Vorsitzende des Rechts- und Verfas
sungsausschusses trat dieser letzten von mir aus
geführten Auffassung bei. Er brachte gleichfalls 
zum Ausdruck, daß die heutige Zeit nicht nazu an
getan sei, diesen „Firlefanz" einzuführen. Es werde 
in Deutschland immer so bleiben wie in der Ver
gangenheit, daß das Alter und nicht die Fähigkeit 
des Betreffenden entscheidend sei. 

(Abg. Stock: Richtig!) 

Der Landtag sollte sich heute mit wichtigeren Sa
chen beschäftigen als mit dieser Angelegenheit, die 
draußen nicht verstanden werde. 

Der Abgeordnete Hannsheinz B a u e r schloß sich 
ebenfalls dieser Auffassung an im Hinblick auf 
die Art, wie heute das Verdienstkreuz des Bundes
präsidenten verliehen werde. Er sprach auch von 
einer Unterredung, die er hierüber mit dem Refe
renten des Bundespräsidialamtes gehabt habe. 

Der An t r a g s t e 11 e r Dr. Lippert trat diesen 
gegenteiligen Ausführungen nochmals entgegen 
und wies noch darauf hin, daß diese gegenteiligen 
Ausführungen zu wenig Rücksicht auf die baye
rische Mentalität nehmen. Das Ansehen des Staa
tes würde darunter nicht leiden. Der 1..andtag be
schäftige sich ja tagelang in uferlosen Debatten 
mit anderen Fragen, ' 

(Abg. Stock: Leider!) 

die auch vom Volk nicht ganz verstanden werden, 
während die zur Behandlung stehende Frage kei
nen besonderen Arbeitsanfall init sich bringe. In 
der Pfalz werde der Titel Justizrat zur Zeit tat
sächlieh verliehen; wenn man schon die Wieder
vereinigung mit der Pfalz wünsche, sei man ge
zwungen, dies auch in Bayern durchzuführen. Die 
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persönliche Würdigung könne von den Standes
organisationen vorgenommen werden; dabei müß
ten die Fähigkeit und die persönlichen Verdienste 
entscheidend sein. Auf Notare, Rechtsanwälte und 
Är.zte habe er sich desh.alb beschränkt, weil diese 
am meisten im Mittelpunkt des öffentlichen Inter
esses stünden. Man könne beobachten, daß viele 
heute Mittel und Wege finden, um für 5000 DM . 
einen Konsultitel zu erwerben. Der Staat solle die 
Möglichkeit ergreifen, sich verdiente Bürger durch 
eine solche Auszeichnung zu verpflichten. Man 
könne den Gesetzentwurf dann ja immer noch ab
lehnen oder ändern.· 

Der Herr Abgeordnete Dr. von Pr i t t w i t z 
u n d Gaff r o n trat der gegenteiligen Meinung 
des Berichterstatters bei. Er führte gegenüber der 
wiedergegebenen Äußerung von Professor Na
wiasky an, in der verfassunggebenden Landesver
sammlung habe keineswegs Titelfreudigkeit ge
herrscht, sondern man sei einstimmig bemüht ge
wesen, dieser alten Schwäche der Deutschen ent-
gegenzuwirken. · 

(Abg. Stock: Sehr richtig!) 

In Artikel 118 Absatz 4 der bayerischen Verfas
sung komme diese ablehnende Stimmung deutlich 
zum Ausdruck. 

Das Abstimmungsergebnis war folgendes: Der 
Antrag des Herrn Kollegen Dr. Lippert wurde, da 
der Rechts- und Verfassungsausschuß in diesem 
Zeitpunkt sehr schwach besetzt war, bei 1 Stimm
enthaltung mit 8:6 Stimmen abgelehnt. N:amens des 
Ausschusses habe ich Ihnen die Annahme dieses 
Beschlusses zu empfehlen. 

Vizepräsident Hagen: Zum Wort hat sich der Herr 
Abgeordnete Dr. Lippert gemeldet; ich ·erteile ihm 
das Wort. 

Dr. Lippert (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Die umfangreichen Ausführungen, die 
Herr Kollege Simmel als Berichterstatter gemacht 
hat, veranlassen mich, doch zu diesen Dingen Stel
lung zu nehmen, was ich vorher nicht beabsichtigt 
hatte. 

Zunächst zu Punkt 1. Das Abstimmungsergebnis 
ist ein reines Zufallsergebnis, ein Schönheitsfehler, 
der nur dadurch zustande gekommen ist, daß ver
schiedene Mitglieder unserer Fraktion durch andere 
Ausschüsse abgehalten wurden, und nur zwei Mit
glieder anwesend waren. 

(Abg. Stock: Das gilt für andere auch.) 

- Das war aber ausschlaggebend für dieses Ergeb:. 
nis, das nicht das wirkliche Kräfteverhältnis des 
Ausschusses darstellt. Gerade mit Rücksicht darauf, 
daß eben verschiedene Punkte korrigiert werden 
müssen, erlaube ich mir, einige Ausführungen zu 
machen. 

Wir beschäftigen uns schon ein ganzes Jahr mit 
der Angelegenheit. Im A!Ugust 1951 haiben wir im 
Rechts- und V·erfassungsausschuß zunächst einmal 

die V:erfass!\lngsfragen behandelt. In der Verfas
sung heißt es ausdrücklich, daß Titel nur verliehen 
wevden dürfon, wenn sie mit einem Amt oder 
einem Beruf in Verbindung stehen. Direse T:ats:ache 
wirc;J. man bei den beiden Berufen, ia!\lf die ich mich 
beschränkt halbe, nämlich bei den Ärzten amd den 
Juristen im öffentlichen Dienst, den Anwälten 
oder Notaren, doch nicht leugnen können. Ich nenne 
als typischen Fall einen Arzt, der in einem öffent
lichen Krankenhaus als Chefarzt tätig !ist. Bei 
i1hm haben wir geradezu ein eklatantes Beispiel! 

In der Zwischenzeit ist es mir leichter gemacht 
worden, meinen Antrag zu vertreten, weil ich, wie 
der Herr Beri.chterstatter schon erwähnt hat, eine 
Besprechung mit Herrn Professor Nawiasky, dem 
Kommentator der bayerischen Verfassung, herbei
geführt habe. We:qn ich das hier erzähle, so ist das 
nicht ein Flunkern, weil mich allein schon der Re
spekt vor der Autorität dieses Mannes davon ab
halten würde, jetzt etwas vorzutragen, was nicht 
der Wahrheit entspräche. Ich bin vor 30 Jahren · 
selbst Schüler von Nawiasky gewesen, und er hat 
mich vor 28 Jahren im Referendarexamen gerade im 
Verwaltungs-, Staats- und Verfassungsrecht ge
prüft. Diese Tatsache dürfte, glaube ich, genügen, 
um :?JU er/härten, daß diese Besprechung mit dem 
'brek·annten ~rgebnis stattgefunden hat. 

Nawiasky hat sogar ganz besonders darauf hinge
wiesen, daß die einschlägige Bestimmung der baye
rischen Verfassung wesentlich lockerer ist und die 
Möglichkeit der · Titelv~rleihung offen läßt im 
Gegensatz. zur Weimarer Verf.ass!\lng; zur Weima
rer Zeit iha1ben trotz des Vorih:andenseins der Wei
marer Verfassung Titelver1eiihungen stattfinden 
können. 

Es hat gar nicht viel Zweck, auf die materielle 
Seite hier einzugehen. Ich möchte nur generell dar
auf hinweisen, daß ich auch im Ausschuß gefordert 
habe, es dürfe keine Inflation solcher Titelverleihun
gen stattfinden. Bei einer eventuellen Gesetzesvor
lage haben wir die Möglichkeit, auf die Einzelheiten 
einzugehen und zu verhindern, daß es unter Um
ständen so weit kommt, wie es. mit dem Bundes
verdienstkreuz gekommen ist. Im übrigen hat meine 
M_e!i.nung noch dadiurch <eine Stütze, daß auch der 
Freiburger Professor Dr. !Maunz, den ich eben
falls angeschrieiben ha·be, sich !dahin äußerte, eine 
Titelv.erlefüun:g mit der bayerischen Verfassung 
in Einklang zu bringen sei. Professor Dr. Maunz 
von Freiburg hat immerhin einen solchen Namen, 
daß er als Nachfolger von Professor Nawiasky auf 
den Lehrstuhl in München berufen worden ist. 

Im Ausschuß ist der Vorschlag gemacht worden, 
überhaupt alle Titel abzuschaffen, auch solche, die 
im Augenblick noch bestehen, un~ nur noch zum 
Beispiel „Staatsbeamte" zu sagen. Ich glaube nicht, 
daß wir damit unseren Staatsbeamten einen Dienst 
erweisen, selbst wenn wir diese Bezeichnung 
„Staatsbeamte" noch etwas detaillieren und vom 
Justizbeamten oder Finanzbeamten sprechen. Der 
1etztere hat allerdings einen Titel; denn es heißt 
meist: Oh, direse „Finanzbeamten"! Jedenfalls wären 
die Beamten nicht damit zrufoieden, wenn Sie gene
rell alle Sta•atsibeamten, vom Y.erwaltnmgsassisten-
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ten angefangen bis ·hinauf zum Ministerialdirektor, 
einfach als Beamte oder als Staatsbeamte bezeich
nen würden; denn auch diese haben.ihre Verdienste, 
ihre Hierarchie und ihre Laufbahn, auf die sie Wert 
legen. 

Im Ausschuß wurde auch darauf hingewiesen, daß 
es im Ausland üblich sei, Mr. Soundso zu sagen. 
Andere Länder, andere Sitten! Wenn wir uns heute 
dazu verstehen sollten, jeden nur mit seinem Namen 
anzureden, also zum Beispiel nicht „Herr Minister
präsident Ehard", sondern nur „Herr Ehard" zu 
sagen, so habe ich das Gefühl, daß das einfach nicht 
geht, weil wir in Bayern leben, und wir Bayern 
eine andere Mentalität haben, auf die ich noch zu 
sprechen kommen werde. 

(Abg. Bezold: Der Herr Ministerpräsident 
scheint dieses Gefühl nicht zu haben!) 

- Das geht eben nicht. Warum sollen wir unsere 
·eigenen Sachen nicht so 1besorgen, wie ·es ru n s paßt? 
Amider·e Län!der tun auch, was ilhnen gefäJ.lt. Ich weiß 
nicht, ob Sie schon einmal Gelegenheit hatten, einer 
englischen Gerichtssitzung beizuwohnen. Dort 
kommt einem auch fast das Lächeln an, wenn plötz
lich die Richter mit ihren iPerücken hereiiltreten. 
Dies·e liassen sich auch nichts d!'einreden, weil das ' 
fürer Tradition entspricht. 

(Abg. Dr. Haas: Soll mim das nicht auch noch 
einführen'?) 

Ich nehme sie .a_iher nicht als Vo!'fbil!d, und ich nehme 
auch nichts von anderen zu leihen, sondern ich be
ziehe mich nur auf etwas, was wir schon einmal ge
habt haben. Wenn darauf hingewiesen wird, daß uns 
eine gewisse Titelsucht lächerlich machen würde, so 
darf ich darauf aufmerksam machen, daß uns nicht 
die Titelsucht-im Ausland in Verruf gebracht' hat, 
sondern der Barras und der übertriebene Militaris
mus. Dieser ist ganz 1bestimmt nicht aus Bayern 
g·elkomm·en,. sondern ganz wo.anders iher. 

(Zustimmung rechts) 

Nun zurück zu den Staatsbeamten! Es ist schon 
darauf aufmerksam gemacht worden, daß man diese 
Leute sehr genau differenziert. Wir haben Staats
anwälte, Erste Staatsanwälte, Oberstaatsanwälte 
und sogar einen Generalstaatsanwait. Im Grunde 
genommen tut jeder dasselbe, nur zum Teil in einer 
anderen, höheren Instanz. Er muß sich natürlich ent
sprechend bewährt haben, um in dieser Hierarchie 
von der einen in die andere Stufe zu kommen. Auch 
.die Privatwirtschaft, die manchmal die Nase darüber 
rümpft, daß man sich im Staat solcher Titel bedient, 
hat ebenfalls den bevollmächtigten Abteilungsleiter, 
den Abteilungsdirektor, und was weiß ich bis hin
auf zum Generaldirektor. Warum sollen wir gerade 
ibei den ·mvei .besonders bedeutenden Berufen aus den 
sogenannten freien Berufen, eine Ausnahme machen 
und nicht wieder zu dem zurückkehren, was sich 
zweifellos bei uns schon einmal bewährt hat? Ich 
habe zwei Berufsstände herausgegriffen, deren Wir
ken in ganz großem Umfange mit der Öffentlichkeit 
zusammenhängt, nämlich mit der öffentlichen Ge
sundheitsfürsorge ~nd Gesundheitspflege un,d mit 

der Pflege des Rechts. Diese zwei Berufe können 
für sich in Anspruch nehmen, daß ibesonders viel 
verl•angt wiDd, noch ehe einer überhaupt zu dieser 
Berufsausübung 1zuge1assen wird.· iDarum glaube 
ich, daß die Bez·eichnung „F~rlefanz" für die Ein
führung von Titulaturen bei diesen !beiden Berufs
ständen doch ·eine nicht angebr1achte Bagatellisie
mmg darstellt. 

Ein zweiter Gesichtspunkt, der mir neben dem 
Gutachten von Professor Nawiasky die Vertretung 
meines Antrags leicht gemacht hat, ist der Umstand, 
daß seit dem. August 1951, an dem wir uns das erste 
Mal darüber unterhalten haben, Herr Bundespräsi
dent Dr. Heuß - Herr Kollege Dr. Haas: der Herr 
Bundespräsident Dr. Heuß! - das Verdienstkreuz 
in sieben Klassen eingeführt und auch den Pour le 
merite erneuert hat. Warum hat er das getan? Er 
hat es getan - ich nehme es ihm nicht übel -, weil 
der Staat eben nicht ununterbrochen nur der For
derer sein kann, sondern weil er durch irgendeine 
Geste einmal zeigen muß, daß er ein besonderes 
Verdienst auch anerkennt. Sie wissen, daß man sich 
auch in Bonn mit solchen Gedanken trägt und be
reits prüft, olb man nicht ev·entUell den Professoren
titel wieder •einfüilwen kann. J·eden:5alls haben aber 
die Umstände ida·zu geführt, ·daß alles nun nach 
Bonn schielt. Ich bin der Auffassung, daß wir unsere 
verdienten Leute im öffentlichen Leben selber aus
zeichnen können und nicht darauf warten müssen, 
bis sich der Segen aus Bonn über sie ausgießt. 

(Bravo! bei der CSU und BP) 

Als besonderer Einwand wird immer vorgebracht, 
ob wir denn in der heutigen Zeit keine anderen 
Sorgen hätten. Was. heißt aber schon „in der heuti
gen Zeit"? Dieser Ausdruck ist ein Generalnenner 
für ein gewisses Unbehagen, daß wir leider nicht 
in besseren Zeiten leben und daß wir gar nicht im
stande sind, sie im Augenblick so zu ändern, wie uns 
das 1al1en am Her:zJen läge. Bezüglich .der Sorgen 
darf ich Ihnen sagen: E-s gil:;lt eine ganz große, unab
wendbare- Sorge, und die bereitet uns Bonn. Wir 
vergessen die übrigen Sorgen, die unser bayerisches 
Vaterland betreffen, deshalb nicht. Es wird im Land 
kein einziger da sein, der einem derartigen Antrag 
zuliebe eine andere Sorge zurückstellen würde. Da
bei ist es gar keine Sorge, sondern nur ein Daran
denken, daß der Staat sich verdienten Bürgern 
gegenüber erkenntlich zu. zeigen habe. Dazu kommt 
noch der große Vorzug, daß eine solche Auszeich
nung - die im übrigen den Empfäng•er 1an den 
Staat bindet, 1 '.ihn und seinen g1anz·en Bekannten
und Familienkreis, vielleicht auch rden g1anzen Be
rufsstand - den Staiat il!he11haupt nichts kostet, 
weder .an besonderem Arbeitsaufwand noch an 
Etatsmitteln. 

Im übrigen stehen wir mit einer iiolchen Forde
rung oder mit einer solchen Absicht gar nicht allein. 
In ganz Eluropa lassen sich Beispiele aufzählen, weil 
eben kein Staat ohne derartige Maßnahmen aus
kommt. Als besonders erwähnenswertes Beispiel 
möchte ich Rom nennen. Es mag einer zur Kirche 
stehen, wie er will, er wird aber nicht abstreiten 
können, daß eine tiefe Weisheit und eine unfehlbare 
Menschenkenntnis den Heiligen Stuhl auszeichnen. 



Bayerischer Landtag - 108. Sitzung. Donnerstag, den 18. September 1952 111 

{Dr. Lippert [BP]) 
/ 

Dieser hat sich auch an diese. Dinge gehalten. Auf 
Grund einer jahrhundertealten und weltumspan-

.. nenden Edaihrung ist er Z'll d'.i!eser Erlkenntnis ge
kommen. Warum -sollen wir runs dd.ese von •aTI!deren 
gesammelten Erlkenntnisse nicht .zum Nutzen un
,s.eres bayerischen Staates aneignen? 

Ein weiteres Beispiel, das im Ausschuß auch schon 
.zitiert wiurde, :ist England. Ich will Ihnen dazu kiurz 
drei Zeilen aus der „Züricher Zeitung" vorlesen. 
Im Un.terihaus ä.st kürzlich von seiten der Aribei
terpartei einmal angeregt wo11den, zu erwägen, 
ob man nicht mit verschiedenem Zeremoniell und 
allen diesen Dingen Schluß machen sollte, die dem 
Staat ja nur Geld kosteten. Da war es gerade Attlee, 
der frühere englische Ministerpräsident, der als 
Verteidiger aufgetreten ist und ausdrücklich, wie es 
heißt, „seinen eifernden Genossen den Glanz der 
Hofhaltung, die Farbenpracht der Zeremonien vor·· 
hielt und davor warnte, das dem Volk sichtbare 
Leben der Spitzen des Staates langweilig werden ZU 

lassen". · 
D:ann darf ich noch auf ein Beispiel \hinweisen. 

In Österreich haben wir eine Koalition zwischen der 
dortigen Volkspartei und den Sozialdemokraten. 
Auch dort ist man dazu übergegangen, derartige 
Titel wieder einzuführen, soweit sie abgeschafft 
waren. Es entbehrt nicht eines gewissen Reizes, daß 
.zum Beispiel ein ganz prominenter Sozialdemokrat 
Wiens im Jahre 1949 mit dem Titel Hofrat ausge
zeichnet wurde und sich sehr darüber gefreut hat -
was ich ihm gar nicht übelnehme. Selbst solche Her
ren, die im allgemeinen nicht fÜr derartige Aus
zeichnrungen eintr·eten, freuen 1sich doch und ·emp
finden es •als richtig, wenn sie ·eine öffentliche 
Anerkennung finden. Bei Empfängen - beachten 
Sie das doch einmal - sehen Sie, daß mancher mit 
einem gewissen berechtigten Stolz bereits das Band 
des Bundesverdienstkreuzes im Knopfloch trägt; 
wenn er es auch nicht ständig trägt, so läßt er es bei 
solchen Gelegenheiten ganz gerne sehen. Auch sonst 
freuen sich Männer, die nicht auf Äußerlichkeiten 
bedacht sind, über ·eiTI!e öffentliche .AineI'kennurng. 
Ich erii.nner·e an dia:s Beispiei des 'Erfinders Edison, 
der weiß Gott doch alles ihratte und dem alles 2lur 
Verfügung stand, der ·aiber nichts m~hr schätzte und 
sich über nichts mehr freute, als über eine öffent
liche Auszeichnung. 

Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß die 
Titel schließlich auch zu unserer bayerischen Menta
lität gehören. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn der 
Herr Kollege Simmel nicht gar so schroff von einer 
antiquierten Angelegenheit, von einer Alterserschei
nung usw. •gesprochen hätte, sondern wenn er er
klärt hätt<e: Nun ja, wenn d.hr in Bayern das ganz 

. gern ha:bt, kann •es mir gleich sein; ich persöniich 
bin •2Jwar nicht .dafür, aber tut doch, was ihr für 
richtig !haltet! Wir haben nämlich keine Neigung, 
alles da:s, was run:s einmal lieb und wert gewesen 
ist, eirifach ais ii:berholt 1aibtun zru lassen und, sagen 
wir, .auf diese Weise· einer sachl!ich-modernen .&uf
fassung Platz ·zru machen. 

Im übrigen verstehe ich nicht, warum dieser An
trag mit dem schon oft Z'itierten tödl!ichen Ernst be-

sprachen wird. Wir stellen doch auch sonst immer 
den Menschen in den Mittelprunkt uns·er·er Betrach
tungen. Da dürfen wir doch :auch ·einmal die 
menschlichen Schwächen 

(Abg. Dr. von Prittwitz und Gaffron: Unter-
stützen!) . 

etwas berühren und an sie denken - an sie denken, 
nicht unterstützen! Man soll doch nicht mit Gewalt 
so ·etwas ·ausrotten wollen, Herr Baron! 

(Abg. Dr. von Prittwitz und Gaffron: Ich bin 
kein Baron!) 

Ich .bedm:tere, •daß ich Sie nicht meihr so an
sprechen darf. Deniken Sli!e doch daran, daß es ;nun 
einmal ·eines der schönst•en Gefühle ti.st, dem ande
ren ·eine Freude :zu ·machen. 

(Lebhafter Beifall) 

Denken wü doch alle aruch •daran: Was wäre denn 
die Welt, wenn wir •all diese lk1einen Freuden und 
diese harmlosen E!i.telkeiten und Annehmlich1lcieiten 
des Lebens so ohne weiteres •beseitigen würden? 

Wenn Sie das alles beherzigen, meine Damen und 
Herren, dann können Sie sich vielleicht doch zur An
nahme des Antrags entschließen, und soweit nicht, 
ibitte ich Ste, nicht zu schroff zu sein, sondern sich 
der Stimme ·zu enthalten. 

(Beifall und Heiterkeit) . 
Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 

das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Wüllner. 

Dr. Wüllner (fraktionslos): Herr Präsident! Hohes 
Haus! Herr Kollege Lippert! - -

(Heiterkeit! - Zurufe: Auch eine Ehrung! -
Doktor!!) 

- Herr Dr. Lippert! Sehr richtig! Auf diesen Zwi
schenruf habe ich gewartet. Ich habe mit Absicht 
den „Doktor" vergessen; denn er gehört einem 
jener Berufsstände an, die jetzt besonders geehrt 
werden sollen. Auch wenn ich mich des tierischen 
Ernstes unbedingt enthalten werde, möchte ich 
sagen: Ich für meine Person hoffe, recht alt. zu 
werden, das 60., 70. oder vielleicht 75. Lebensjahr 
zu erreichen, ohne mit dem Wort Justizrat oder 
s~mstwie ausgezeichnet zu werden. 

(Zuruf: Seien Sie ohne Sorge, Sie werden alt!) 

- Seien Sie beruhigt, ich werde ohne Sorgen alt 
werden! · 

Es lief einmal ein Film, den sicher sehr viele von 
Ihnen gesehen haben: „Kinder, wie die Zeit ver
geht!" Ich komme nicht deshalb darauf, weil heute 
schon so viel Zeit wegen dieses einen Antrags ver
gang_en ist, sondern deshalb, weil in diesem Film, 
der sich mit 50 Jahren der Geschichte in Europa be
faßt, unter anderem eine Entwicklung dargestellt 
ist, wie eine alte Ordnung langsam von einer Un
ordnung und· diese wieder von einer neuen Ord-

" nung abgelöst wurde; aus dieser Entwicklung hat 
man eines gesehen: Wiedergekommen ist aus einer 
alten Ordnung herzlich wenig, es ist manchmal der 
Versuch gemacht worden, sie ein bißchen hochzu
päppeln, sie wieder etwas zu beleben, aber ge-
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holfen hat nichts. Mit solchen Dingen kann man 
sich beim besten Willen sehr leicht lächerlich 
machen. 

Wenn Herr Kollege Dr. Lippert bemerkt hat, es 
sei doch ganz schön, den Menschen einmal eine 
kleine Freude zu machen, so hat er ein Zitat nicht 
ganz genau wiedergegeben. Das Zitat stammt von 
der Sudetendeutschen Ebner von Eschenbach; die 
hat, nebenbei bemerkt, auch einen Titel getragen, 
auf den sie aber nicht allzu viel Gewicht gelegt hat. 

Welchen Sinn soll denn die ganze. Geschichte 
haben? Wer soll denn diese Titel praktisch ver
leihen? Es wäre wieder die Bürokratie, von der 
heute schon einmal die Rede war, der man nicht 
allzu viel Rechte geben möchte. Wenn sich das 
Hohe Haus vorhin einstimmig entschieden hat, 
einen Antrag des Kollegen Dr. Lippert anzuneh
men, unserer Feuerwehr eine Freude zu machen, 
und den wirklich verdienten Männern diese kleine 
Plakette anzuheften, dann wollen wir allesamt 
nicht böse sein, wenn das Hohe Haus, was ich an
nehme, mit großer Mehrheit den zweiten Antrag 
des 'Kollegen Dr. Lippert nicht ohne weiteres 
schluckt. 
' Ich bitte, mich nicht zu fressen, wenn ich jetzt 

noch ein böses kleines Zitat bringe. Bereits im 
Jahre 1911, also vor immerhin 41 Jahren - wir 
bleiben jetzt beim tierischen Ernst ~, bereits 1911 
war davon die Rede, im „Simpl" allerdings, daß 
man sich doch über die allzu große Titelsucht der 
Deutschen ein wenig den Kopf zerbrechen und sie 
vermeiden sollte. Damals hat man ein sehr nettes 
Wort gefunden. Man sprach von einem Mann, der 
die Zahnradbahn zu bedienen hatte. Wie könnte 
man' einen solchen Zahnradb.ahnmannn besser be
titeln, als wenn man ihn „Zahnradbahnrat" nennt 
- eine wundervolle Betitelung, die durchaus 
zweckmäßig ist! Sie haben an Österreich erinnert, 
Herr Kollege Dr. Lippert. Dort hat ein alter Witz 
kursiert, der auch in diesem Zusammenhang noch 
erwähnt werden darf, von der „Donaudampf
schiffahrtsgesellschaftska pitänstell vertretersga ttin". 
Wiede;r ein Fall, wo man unweigerlich zu weit ge
gangen ist. Man sollte solche Dinge vermeiden. Wir 
wollen uns frei machen von diesen Bezeichnungen: 
Kommerzienrat, Sanitätsrat, Justizrat, Hofrat! 
Sonst würden wir auch noch zu einem Parlaments
rat kommen. Und da haben wir schon einen, der 
heißt Senator. Diesen wollen wir ohne weiteres 
gelten lassen. Aber so weit zu gehen und einen 
Kronzeugen, nämlich Nawiasky, zu beschwören, 
scheint mir ein wenig abwegig. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Lippert) 
Ich zweifle nicht an der Dehnbarkeit des Arti
kels 118 der bayerischen Verfassung, aber diese 
Geschichte wollen wir heute nicht beschwören. Ich 
will mich kürzer fassen, als mein Vorredner und 
sage: •Lehnen wir die Geschichte ab, ohne dem 
Herrn Kollegen Dr. Lippert böse zu sein, daß er sie 
ausgegraben hat! ' 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Dr. Fischer. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Dr. Fischer (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Herr Kollege Dr. Wüllner, nach dem, 
was Sie gesagt haben, bin ich der Meinung, daß 
Sie niemals bei uns Justizrat werden. 

(Heiterkeit) 

Man kann gegen eine Angelegenheit sprechen, man 
kann auch versuchen, sie mit witzigen Worten zu 
behandeln, aber man darf nicht kindlich werden. 

(Sehr richtig!) 

Ich glaube, die Vergleiche, die Sie gefunden haben, 
Zahnradbahn, Donaudampfschiffahrtsgesellschaft 
usw„ streifen schon das Kindliche. Unser Parla
ment hier in Bayern sollte man mit solchen Witzen 
nicht belästigen. ' 

Ich habe nicht die Meinung, daß man aus dem 
Antrag des.Herrn Kollegen Dr. Lippert etwas Tod
ernstes machen sollte, vor allem deshalb nicht, weil 
von keiner Seite bestritten werden kann, daß weite 
Teile unseres Volkes mit einem solchen Antrag und 
mit neuen Titeln nicht sehr viel anzufangen wissen. 
Auf der anderen Seite kann nicht geleugnet wer
den, daß es sehr viele Menschen bei uns gibt, die 
die Zeiten, in denen man Ve'rdienste und verdiente 
Männer mit besonderen Titeln beehrt hat, noch 
nicht vergessen haben. Ich weiß, daß die Mehrheit 
meiner Fraktion denselben Standpunkt einnimmt. 
Auch ich sage: Warum sollen diese alten bewährten 
Traditionen nicht wieder aufleben? Die Demokratie, 
meine Damen und Herten, bedarf ebenfalls einer 
gewissen Repräsentanz, und es ist nicht so, daß in 
der Demokratie alles das, was nach außen schön ist 
und was einen Glanz verleihen könnte, von vorn
herein schon vermieden werden müßte. 

Herr Dr. Lippert hat auf verschiedene ausländi
sche Beispiele hingewiesen, die beweisen, daß man 
sehr wohl Demokrat und. doch Anhänger auch sol
cher äußerer' Formen sein kann. Ich bin der Über
zeugung, daß die Mehrheit des bayerischen Volkes, 
wenn man über diese Angelegenheit eine Befragung 
veranstalten wollte, zu dieser Einführung Ja sagen 
würde. 

(Beifall, besonders bei der Bayernpartei) 

Wenn im Rechts- und Verfassungsausschuß er
klärt worden ist, die Einführung nur der Titel 
Sanitätsrat und Justizrat und vielleicht noch eines 
anderen Titels würde eine gewisse soziale Aufspal
tung herbeiführen, dann darf ich darauf verwei
sen, daß gerade ich mich im Rechts- und Verfas
sungsausschuß bei der ersten Behandlung dieser 
Angelegenheit dafür eingesetzt habe, auch für an
dere Berufe einen gewissen Ausgleich zu finden. 
Unsere Demokratie geht nicht daran zugrunde, daß 
man eine Sache, die sich früher als gut gezeigt hat, 
heute wieder einführt und daß da und dort in un
serem Heimatstaat Leute, die ihr Leben lang etwas 
geleistet haben, auch nach außen hin eine gewisse 
Anerkennung bekommen. Sie leidet eher daran, 
daß unser demokratischer Gedanke es leider zu 
wenig versteht und verstanden hat, auch die 
menschliche Seite unseres Zusammenlebens anzu
rühren. Wenn wir das so ansehen ohne überflüssige 
Witzelchen, aber auch ohne die Dinge allzu tragisch 
zu nehmen - es ist keine hochpolitische Staats-
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angelegenheit -, dann sehe ich keine Veranlassung, 
zu dem Antrag des Herrn Kollegen Dr. Lippert 
Nein zu sagen, und ich bitte Sie, den Antrag des 
Rechts- und Verfassungsausschusses abzulehnen. 

(Beifall, besonders bei der Bayernpartei) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich möchte bitten, 
sich doch jeweils etwas früiher zum Wort 'ZU melden 
und nicht erst dann, wenn der Präsident eben be
kianntgiJbt, daß die .Aiussprache geschlossen sei. 

2/um Wort ist noch gemeldet Herr Kollege 
'I1hieme. 

Thieme (SPD): Herr 1Präsident, meine Damen und 
Herren! Ich !haibe mich noch zum Wort gemeldet, da 
der Antrag des Herrn Dr. Lippert so stark vom 
Hiaus unterstützt' worden ist. Ich ig:La'U.lbe, es muß 
von der Seite, die im Ausschuß den Antrag Dr. Lip
pert aibgeleihnt ih:at; noch 'ein Wort hinzugefügt wer
den, damit die Waag,e 1geihalten ·wird. 

Wenn Herr Dr. Lippert davon gesprochen that, 
daß man dem Menschen ·eine Fre'll!de damit mache, 
wenn man ;ilhn tituliere, so ist das ·eine :sehr billige 
Frnude. Ich möchte von meiner Seite aus •behaup
ten: Es !ist für mich eine viel .größere Fr·eude, wenn 
man sich meines Familiennamens erinnert und ihn 
einfach nennt. Es freut mich v1el meihr, wenn ich 
als Herr Tthieme angesprochen werde und nicht ·als 
Herr Abgeordneter. Denn das Wort Abgeordneter 
wird 204ma.1 fallen, aber der Name Thieme oder 
sonst ein Name bezieht sich auf den Mann, das fat 
eine Anerkennung der P•erson. Andern:flalls ist der 
Titel gernau so, wie wenn ich nur 'auf die Schulter
stücke' seihen würcte. 

E's wäre nicht so stjilimm, sich darüber zu runter
halten, wenn nicht :bei iuns in Bayern 1alles zu Titeln 
würde, nicht nur der Titel, sondern .auch d1e Dienst
bezeichnung, die Bernfoausüb:ung, das wird alles ·zu 
Titeln. iDas gelht in der Frühe schon 1bei der Mi.lch
fr:a-u damit 1an, daß die Frau ·eines TibuHerten oder 
des Trä:g,ers ·einer bestimmten Diensiföe~eichnung 
mit dieser Dienstlbezeichnung !belegt Wird. Wenn 
man dann daran den:kt, ·es wird wieder dazm kom
men, daß die Frauen in der ·Frühe mit „Fr.au .F,eld- · 
we'bel" und „Fraiu Major" ·'betitelt werden, dann 
möchte ich schon siagen, wenn wir mit Titeln in ab
sehbarer Zeit sehr 'beschenkt werden, daß ·es dieser 
neuem. Titel nicht !bedarf. 

Noch etwas, meine Damen und Herren! Wenn 
schon der Bundesorden in sieben K1assen gegeben 
wird, könnte ·es auch so sein, daß wir !in der Fveude 
über den wieder errunigenen Justizrat einen Notar, 
von dem wir voriher gesagt haben „das ist ein aus
gezeichneter Notar", nicht meihr so nennen, sondern 
sagen, „er ist Justi'zDat". Wenn wir diese Titel vor 
lauter FreiU!de seihr oft vergeiben und vielleicht ein 
paar Mark für die Arusfertig.ung der Urikunde ver
langen - dieser Hintergrund 1besteht 1auch noch -, 
wird man plötzlich sagen: Unter diesen ausgezeich
neten Notaren sind viele ·zu Just:üzräten gemacht 
wm:iden, es !befinden sich unter den Justizräten wie
der ausgezeichnete J,ustizräte, und vielleicht kommt 

dann im nächsten Jahr Herr Dr. Li:ppert und sagt: 
Der Titel „Geheimer Jrustizrat" m'uß 1aruch geschaf
fen werden, weil wir schließlich in ,ein paar Jahren 
so viele Justizräte ha'ben werden. Dann .geht das 
Titelwesen weiter. 

Ich und eine Anwihl der Kollegen, die !in Amerika 
waren, haben ·es sehr wohltuend empfunden, daß 
man dort Persönlichkeiten entgegentreten konnte, 
die man einfach mit dem Doktorprädikat oder mit 
Mister 1Soundso angesprochen ihiat. Man hat dann 
erst nachträglich erfahren, welche große Persön
lichll{eit sich dahinter verbirgt. iDem •einen oder an
deren unserer ·Leute ist ein Laps'lis passiert; es ist 
ihnen ein Mister Smi1Jh vorgestellt worden, ohne 
daß man sie vorher orientierte, daß sich ihinter die
sem Namen ein Titel und eine :Stellung verbirgt. 
Im Laufe des Gespräches ist man dann darauf ge
kommen, daß es sich um ·eine Persönlichkeit han
delt. Ich g:Laube, Persönlichkeit !hat nichts mit einem 
Titel zu tun, sondern wir.d nur dadurch zur Gel-
1mng 1kommen, daß man tieif den Hut vor ihr zieht. 
Im ·bäuerHchen Spr·achgebrauch !hat es einen Titel 
g,eg.e;ben, der le'ider verlorengegangen ist, das war 
der „ehrengeachtete" Bauer oder· Jüngling. Wenn 
wir difeses „'.ehrenigeachtet" in Gedanken vor den 
Namen setzen, ist das nach meiner Ansicht die beste 
Ti1JU:Latur. 

Präsident D1·. Hundhammer: Es folgt der Herr 
A1bgeordnete Dr. Elberihardt. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Dr. Eberhardt {FDP): Meine Damen IU.Ii;d Herren! 
Nur wenige Worte! Ich gehö!'e 1zu:in Kreis der Be
troffenen nach Ziffer 1 des Antrags des Herrn 
Kollegen Dr. Li1ppert. Wenn Herr Kollege Dr. Lip
pert meint, es würde "damit den dort angeführten 
Personen eine Freude •gemacht, so möchte ich aus 
meinem •eigenen Empfinden he:riaus - -ich will gar 
nicht oilille weiteres für den Stand sprechen, ob
gleich ich doch immerhin schon seit 1913 Rechts
anwalt •bin und ,einig,e Erfahrungen über die Men
talität dieses Standes gesammelt habe - folgendes 
sagen. Den Anwälten wir<d damit 1mum eine Freude 
gemacht; denn für einen Anwalt ist ida:s eine Alters
bescheinigung. Ich ihabe einmal gesagt, wenn ich in 
meiner Kanzlei eine Sach•e nach .arußerihalib ige'be, an 
einen Ort, wo lieh keinen Anwalt 1kenne, und die 
Liste der Anwalte durchsehe, dann .gebe ich sie 
bestimmt nicht :einem, ibei dem Justizrat davor
steiht; denn daraus muß ich mit der Möglichkeit 
rechnen, daß es sich um •einen •aiten Herrn ih:andelt, 
der schon mit dem Kopf wackelt. Das ist 1die große 
Gefahr bei der Geschichte, daß die Kreise, denen 
wir eine ·Freude zu machen igl•aUJben, in Wirklich
ikeit gar kleine Fre'Ll<de daran 'haben. Das wollte ich 
:aus meiner ·eigenen Erfahrun~ iher.arus sagen .. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem !Herrn Abg1eordneten Harußletiter. 

Haußleiter (fraktionslos): !Hohes Haus, meine Da
men und Herren! 'Wia:s Herr Kollege iDr. Eiberhardt 
gesagt hat, trifft meines Erachtens ebenso ,auf die 
Ärzte zu wie :auf ·die Juristen. Der Herr Sanitätsrat, 
·das ist nrun eben einmal~der grute alte Hausarzt, und 
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man wird heli ihm auch das Gefühl ·eines ·eihrwür
·digen Alters rund damit vielleicht auch gewisser 
alter Methoden der Behandlung nicht los. Nun habe 
ti.ch durch:aius Respekt vor dem, was Herr KolJ:ege 
Dr. Lippert will. Er will eine in dliesem Lande an 
sich lebendige Tradition wieder erneuern. Diese 
Tr.adition hat •aber ednen g1anz ;bestimmten Hinter
grund. Wir müssen uns .grundsätzlich entscheiden, 
olb wir Achtrung haben vor der Rangstellung ·eines 
Mannes oder vor der Persönlichkeit, und da ist bei 
uns die Achtrung vor der Rangstellung und Titrulatur 
lim allgemeinen größer als die vor der leibendigen 
P·ersönlichtkeit. Das ist dias eigentliche iK:ernpro
ib1em, um das es ihier :geht. 

Wie !ist niun die 1Situation? J•eder, der im Staats
dienst elin Amt 'bekleidet, hat seinen Titel, ange
fäng·en ,vom Herrn Oberinspeiktor 'bis hinauf in die 
höchsten \Höhen, rund diese Titelsucht that wieder 
in einer Weise um sich gegrliffen, daß '.hinter dem 
Titel schon wieder der Mann verschwunden ist. 
Nun drängen bestimmte Berufe, die infolge ihrer 
.Stellung außerhalb der Büroikratie keinen Titel ha
ben, eiben:ßalls nach ·einer ähnlichen Ti1m1atur, wenn 
sie ein gewisses Alter .erreicht habren. Das ist aber, 
Herr Kollege Dr. Lippert, nicht fichilig. Ich bin 
gewiß nicht einer von denen, die amerHmnische 
Gelbrä·uche 'Zill veriherrlichen pflegen, und ich halte 
es daher auch .für falsch, wenn wir hter iauf den 
Mlister X oder Y allzu sehr ihinw.eisen würden. 
Titul•aturen, wie sie in dem Antr·ag vovgeschlagen 
we11den, für Menschen atUs freien Berufen sind ·a!ber 
·ein V:ersuch, sie gleichsam •auf einem Umweg den 
Titulaturen der Bürokratie gleichzrustellen. D~ese 

Art Wetteifer mit den bürokratischen Titulaturen 
sollte vorbei sein. !Die Zeit ist vorüber, wo der 
Herr Ökonomierat, als er noch königlicher Ökono
mier·at war, von einem gewissen Gl·anz umstrahlt 
und in einer 1hier.iarchischen Ordnung g1eiichsam von 
oben besfäti:gt war. Diese \hierarchische OrdIJJUng 
gibt es nicht mehr. Nun sollen eini!g.e a1kademische 
Berufe ohne Zweii:fel !bürokratisch a:n!klinge:nde Ti
tel bekommen, wäihrend andere nicht •so aikademisch 
fundierte Berufe diese Titel nicht erreichen könn
ten. tDamit würde •auf ·ein Prinzip 'Z!urückgegriffen, 
das dem gegenwärtigen Statrus uns·er·er Gesellsch•aft 
Illicht mehr entspricht. •Es !ist das eine romantische 
Rückerinnerung 1an ·eine v•ergangene Zeit, und sol
che romantische Rückerinnerungen •können wir nicht 
pflegen. Bei al1er Liebe für das, •w:as einst war, und 
aller Würde, die die Träger dieser 'Tutel einst 1aus-
1gestr.ahlt iha:ben, wob·ei sie ·aiuch ·zu Witz und Humor 
Anlaß gaiben, muß man doch sagen, d1e Zeit für 
solche Titulaturen ist mit aller Sicherheit vorbei, 
weil die !!üerarchische Ordnung nicht mehr besteht, 
auf 1der diese Titulaturen aurge!baut waren. Wir 
können nicht .etwas 1au'.llwärmen, w1as nur müde 
Erinnerung ist, aber 1keinen lebendigen Widerihall 
im Volke mehr finden wiillde. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen 'Z!Ur Abstimmung. Der 
Arusschuß 'hat die .A!bleihnung des Antr:ags Dr. Lip
pert empfohlen. Wer dem Ausschuß.beschluß auf 
.A!b1ehnung beitritt, wolle sich vom P1atz erheben. 

- Ich ·bitte um die Gegenprobe. Die Abstim.,. 
mung ist ·zweife1haft. Es wird namentlich abge
stimmt. 

Ich bitte, auf folgendes zu achten: Wer dem Aus
schußvorschlag auf Ablehnung des Antrags Dr. Lip
pert beitritt, nimmt die blaue Karte; wer dem An
trag Dr. Lippert zustimmt, nimmt die rote Karte. 
:Dabei möchte ich folgendes bemerken: Der Herr 
Abgeordnete Lang hat keine gedruckte Abstim
mungskarte mehr zur Verfügung. Ich habe selber 
seinen Namen auf eine rote Abstimmungskarte ge
schrieben. Ich nehme an, daß das Hohe Haus damit 
einverstanden ist. -

Die Abstimmung beginnt. -

Das Alphabet wird wiederholt. 

Die Abstimmung ist geschlossen. Ich schlage vor, 
wir fahren in den Beratungen al,lch während der 
Feststellung des Ergebnisses weiter. - Das Hohe 
Haus ist damit einverstanden. 

Ich rufe auf die Ziffer 11 e der Tagesordnung: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs betref
fend Antrag des Herrn Dr. Bender in Artels
hofen auf Feststellung der Verfassungswidrig
keit des § 8 Abs. 11 des Bayerischen Gesetzes 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter 
§ 63 des Gesetzes zu Art. 131 des Grundgeset
zes fallenden Personen vom 31. Juli 1952 
(GVBI. S. 235). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 3173) be
richtet der Herr Abgeordnete Simmel. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Simmel (BHE), Berichterstatter: Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Der bayerische Ver
fassungsgerichtshof hat den Antrag des Herr:Q 
_Dr. Erwin Bender in Artelshofen, Landkreis Hers
bruck, den § 8 Absatz 11 des Bayerischen Gesetzes 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der· unter § 63 
des Gesetzes zu Artikel 131 des Grundgesetzes fal
lenden Personen vom 31. Juli 1952 für verfassungs
widrig zu erklären, dem Landtag zur Stellung
nahme übersandt. In dem angefochtenen Artikel ist 
bekanntlich bestimmt, daß Nachzahlungen an die 
unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallenden Per
sonen erst vom 1. April 1952 ab erfolgen. Dr. Ben
der begründet seinen Antrag damit, es sei der Ar
tikel 103 der bayerischen Verfassung verletzt, weil 
die 131er nur suspendiert gewesen seien und mit 
der Rechtskraft des Entnazifizierungsbescheids ipso 
iure in ihr altes Recht wieder eingesetzt worden 
seien. Ferner begründet er die Verfassungsbe
schwerde mit dem Gleichheitsgrundsatz nach Arti
kel 118 der bayerischen Verfassung, insofern als die 
im Dienst gebliebenen 131er keine Rechtsnachteile 
erlitten hätten. ' 

·Die Verfassungsbeschwerde ist in der 114. Sit
zung des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen am 9. September behandelt worden. Der 
Rechts- und Verfassungsaus~chuß war einhellig der 
Ansicht, zu eine Änderung der angefochtenen Be
stimmung, die soeben erst vom Landtag nach ein-



Bayerischer Landtag - 108. Sitzung. Donnerstag, den 18. September 1952 115 

(Simmel [EHE]) 

gehenden Beratungen beschlossen worden sei, be
stehe kein Anlaß, und beschloß einstimmig: 

I. Der Landtag beteiligt sich an dem Ver
fahren. 

II. Die Verfassungsbeschwerde ist als unbe
gründet zurückzuweisen. 

III. Als Bevollmächtigter des Landtags wfrd 
Abgeordneter Dr. Fischer bestimmt. 

IV. Auf mündliche Verhandlung wird ver-
zich,tet. 

Auf Wunsch des Berichterstatters, der bei den 
Verhandlungen über das Gesetz einen gegenteili
gen Standpunkt vertrat, wurde nicht er, sondern 
der Herr Abgeordnete Dr. Fischer mit der Vertre
tung des Landtags vor dem Verfassungsgerichtshof 
beauftragt. 

Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, dem Be
schluß des Rechts- und Verfassungsausschusses bei
zutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wer dem Vorschlag 
des. ReChts- und Verfassungsausschusses beitritt, 
wolle Platz behalten. - Stimmenthaltungen? -
Der Vorschlag des Rechts- und Verfassungsaus
schusses gemäß Beilage 3173 ist einstimmig zum 
Beschluß erhoben. 

Ich rufe nunmehr auf die Ziffer 12 a der Tages-
ordnung: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Baumgartner, 
Eisenmann, Ernst, Weinhuber und Fraktion 
betreffend Ausbau der Landmaschinenanstalt 
in Weihenstephan (Beilage ·2368). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für Er
nährung und Landwirtschaft (Beilage 3031) be
richtet der Herr Abgeordnete Hettrich. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Hettrich (CSU), Berichterstatter: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Ausschuß für Er
nährung und Landwirtschaft hat in seiner 34. Sit
zung am 10. Juli über den Antrag Dr. Baumgart
ner und Genossen betreffend Ausbau der Land
maschinenanstalt in Weihenstephan Beratung ge
pflogen. Der Antrag liegt Ihnen auf Beilage 2368 
vor. Berichterstatter war meine Wenigkeit, Mit
berichterstatter der Herr Abgeordnete Förster. 

Im Anschluß an die Besichtigung der Bayeri
schen Landesanstalt für landwirtschaftliches Ma
schinenwesen stellte der Vorsitzende fest, es 
sei deprimierend, daß das größte Bauernland des 

. Bundesgebi§tS eine Landmaschinenanstalt unter so 
ärmlichen Verhältnissen aufweist. Bei der Rolle, 
die die Mechanisierung in der Landwirtschaft heute 
spielt, sei die Anstalt vollkommen ungenügend. 
Eine wichtige Aufgabe wäre es, auf eine Verein
heitlichung der Typen der landwirtschaftlichen Ma
schinen hinzuwirken. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r unterstrich diese 
Feststellung und verlangte die Schaffung einer 
Landmaschinenanstalt, ,die ·führend und wegwei-

send für ganz Bayern ist. Sie müßte auf die Land
wirtschaftsämter und damit auf die ganze Land
wirtschaft ausstrahlen. Man möge in Vergleich 
ziehen, was für die Pferdezucht in Bayern aufge
wendet wird. Dabei habe der Maschinenpark der 
bayerischen Landwirtschaft einen Wert von über 
1 Milliarde, während der Pferdebestand nur etwa 
einem Wert von 400 Millionen entspreche. 

Der M i· t b e r i c h t e r s t a t t e r bezeichnete die 
Mechanisierung als das Kernproblem der Intensi
vierung der Landwirtschaft. 

Besonders eingehend referierte der Herr Abge
ordnete E i s e n m a n n , was der Ausschuß sehr 
befriedigt aufgenommen hat. 

Der Antrag auf Beilage 2368 wurde in der fol
genden abgeänderten Fassung angenommen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, die baye
rische Landesanstalt für landwirtschaftliches 
Maschinenwesen als zentrales bayerisches F'or
schungsinstitut für angewandte Landtechnik 
und für Zwecke der Überprüfung landwirt
schaftlicher Maschinen entsprechend der Be
deutung der Technisierung der bayerischen 
Landwirtschaft nach modernen Gesiclitspunk
ten auszubauen. 

Dieser Beschluß wurde einstimmig gefaßt. Ich 
bitte das Hohe Haus, ihm beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: . Zur geschäftsord
nungsmäßigen Behandlung dieser Angelegenheit 
hat sich der Herr Abgeordnete Stock zum Wort ge
meldet; ich erteile ihm das Wort. 

Stock (SPD): Meii;:i.e Damen und Herren! Ich bin 
nicht gegen diesen Antrag. Aber es ist unmöglich, 
daß der Landwirtschaftsausschuß über Beträge 
verfügen kann, die über die Million hinausgehen. 
Der Antrag muß erst noch im Haushaltsausschuß 
behandelt werden. 

(Richtig! bei FDP und CSU) 

Ich beantrage deshalb, den vorliegenden Antrag 
an den Haushaltsausschuß zu überweisen, wie das 
auch gar nicht anders möglich ist. 

' 
Präsident Dr. Hundhammer: Ich pflichte dem 

ebenfalls bei und schlage dem Hohen Hause vor, 
den Antrag an den Haushaltsausschuß zur weite
ren Beratung zu überweisen. - Es erhebt sich 
keine Erinnerung; es wird so verfahren. 

Ich rufe auf: 

Antrag der Abgeordneten Dr.' Baumgartner, 
Eisenmann, Ernst, Weinhuber und Fraktion 
betreffend Gewährung von Stipendien zum 
JBesuch von Ackerbau- und Landwirtschafts
schulen (Beilage 2367). 

Über die Verhandlungen im Ausschuß für Er
nährung und Landwirtschaft gemäß Beilage 3165 
berichtet der Herr Abgeordnete Falk; ich erteile 
ihm das Wort. 

Falk (FDP), Berichterstatter: Herr f'.räsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
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Ausschuß für Ernährung und Landwirtschaft .. be
handelte in seiner 36. Sitzung den soeben vom 
Herrn Präsidenten genannten Antrag, der in fol
gender Fassung einsümmig angenommen wurde: 

Die Staatsregierung wird ersucht, den Sie
gern bei landwirtschaftlichen Berufswettkämp
fen Stipendien zum Besuch von Ackerbau
schulen oder Landwirtschaftsschulen im F'alle 
der Bedürftigkeit zu gewähren. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem gleichfalls zuzu
stimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Auch in diesem 
Falle erhebt sich die Frage, ob der Antrag nicht 
erst im Haushaltsausschuß behandelt werden 
müßte. Es kommt an sich auf den Umfang an, in 
dem Stipendien erwartet werden. Aber ich möchte 
doch empfehlen, den Haushaltsausschuß mit dieser 
Angelegenheit zu befassen. - Herr Abgeordneter 
Eisenmann! 

Eisenmann (BP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Im Ausschuß ist ausdrücklich zur 
Sprache gekommen, daß keine neuen Haushalts
mittel verwendet werden müßten. Dieser Antrag 
bewegt sich nur innerhalb des im Haushalt bereits 
vorgesehenen Betrags und verlangt nicht die Ein
setzung neuer Mittel in den Haushalt. Er ist nur 
eine Anweisung an die Exekutive für die Verwen
dung dieser Mittel. Ich bitte das Hohe Haus, heute 
schon über diesen Antrag abzustimmen. · 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Stock hat das Wort. 

Stock (SPD): Meine Damen und Herren! Die Aus
führungen des Herrn Kollegen Eisenmann sind be
stimmt falsch· denn wenn die Mittel im Haushalt 
stehen, brauchen wir keinen eigenen Antrag, dann 
geht es eo ipso. 

(Widerspruch des Abgeordneten Eisenmann)' 

- Moment, Herr Kollege, ich will ja nur in Ihrem 
Sinne sprechen. - Wenn die Mittel aber vergriffen 
sind oder nicht ausreichen, dann liegt es in Ihrem 
Interesse, den Antrag an den Haushaltsausschuß 
zu überweisen; denn sonst kommen Sie zu kurz. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Abgeord
nete Stock hat den Antrag gestellt, die Materie an 
den Haushaltsausschuß zu überweisen. Wer diesem 
Antrag beitritt, wolle sich vom Platz erheben. -
Ich bitte um 'die Gegenprobe. - Stimmenthaltun
gen? - Das erste war die überwiegende Mehrheit. 

Der Antrag wird an den Haushaltsausschuß über
wiesen. 

Ich rufe auf die Ziffer 12 c der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Frühwald betreffend 
Vorlage eines Gesetzentwurfs zur Regelung 
der Hagelversicherung in Bayern (Beilage 2423). 

Zur Geschäftsordnung der Herr Abgeordnete 
Dr. Lippert! 

Dr. Lippert (BP): Meine Damen und Herren! Ich 
bitte zuzustimmen, daß dieser Antrag mit Rück
sicht darauf, daß neue Tatsachen bekanntgeworden 
sind, neuerdings zur Beratung an den Ausschuß 
verwiesen wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Wer diesem Antrag 
beitritt, wolle sich vom Platz erheben. - Das ist 
die Mehrheit. Der Antrag wird an den Ausschuß 
zurückverwiesen. 

Ich rufe auf die Ziffer 13 der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Elsen und Genossen 
betreffend Einbeziehung der Landkreise Haß
furt und Gerolzhofen in das Grenzlandschwer
punktprogramm (Beilage 2975). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für Grenz
landfragen (Beilage 3146) berichtet Herr Abgeord
neter Op den Orth. Ich erteile ihm das Wort. 

Op den Orth (SPD), Berichterstatter: Hohes Haus! 
In seiner 11. Sitzung vom 9. September faßte der 
Grenzlandausschuß, nachdem der Regierungsver
treter erklärt hatte, daß Haßfurt sowieso für das 
Schwerpunktprogramm vorgesehen sei, den Be
schluß, den Antrag des Abgeordneten Elsen urid 
Genossen auf Beilage 2975 einstimmig in folgender 
geänderter Fassung anzunehmen: 

Der Landkreis .Haßfurt wird in das Schwer
punktprogramm des Staatsministeriums für 
Wirtschaft für die nördlichen Gebiete Bayerns 
einbezogen. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Eine Wortmeldung 
liegt nicht vor. 'Wir kommen zur Abstimmung. 

Wer den vom Berichterstatter wiedergegebenen 
Ausschußvorschlag billigt, wolle Platz behalten. -
Stimmenthaltungen? - Der Ausschußvorschlag ist 
einstimmig gebilligt. · 

Ich rufe auf die Ziffer 14 der Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Lippert betref
fend Überführung des Hauses der Kunst in 
die Verwaltung des Kultusministeriums (Bei
lage 2708). 

Über die Beratungen im Ausschuß für kultur
politische Angelegenheiten (Beilage 2878) berichtet 
der Abgeordnete Baur Anton. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Baur Anton (SPD), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Der kulturpolitische 
Ausschuß faßte - soviel ich mich erinnere, ledig
lich bei einer Stimmenthaltung - den Beschluß: 

Die Staatsregierung wird ersucht, das Haus der 
Kunst und die Gebäude Arcisstraße 6-12 in 
die Zuständigkeit des Staatsministeriums für 
Unterricht· und Kultus zu übernehmen. 

Ich bitte, diesem Beschluß beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Über die Beratun
gen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungs
fragen (Beilage 3172) berichtet der Herr Abgeord
net Kiene. 
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Kiene (SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Das Hohe Haus hat beschlossen, den An
trag dem Rechts- und Verfassungsausschuß zur 
Prüfung zu überweisen. Der Rechts- und Verfas
sungsausschuß hat sich in seiner Sitzung vom 
9. September 1952 mit der Angelegenheit beschäf
tigt. Es handelte sich um die Prüfung der Frage, 
ob die Form der Ersuchensanträge, über die sich 
der Verfassungsausschuß schon früher unterhalten 
hat, weiterhin beibehalten werden kann. Der 

, Rechts- und Verfassungsausschuß hat in diesem 
Fall beschlossen, gegen den Beschluß des kultur
politischen Ausschusses keine rechtlichen Bedenken 
zu erheben, wobei zum Ausdruck gebracht wird, 
daß das Wort „Ersuchen" keine Verpflichtung be
deutet. 

Präsident Dr. Hundhammer: Meine sehr verehr
-ten Damen und Herren! In diesem Fall haben wir 
voneinander abweichende Formulierungen in den 
Ausschußvorschlägen. Ich empfehle, zunächst' über 
den Vorschlag des Ausschusses für Rechts- und Ver
fassungsfragen abzustimmen. Denn der Rechts- und 
Verfassungsausschuß ist der Ausschuß, der an zwei
ter Stelle den vorausgegangenen Beschluß überprüft 
hat. - Sie sind damit einverstanden. - Eine Wort-
meldung liegt nicht vor. Wir stimmen ab. · 

Wer den vom Abgeordneten Kiene wiedergegebe
nen Beschluß billigt, wolle sich vom Platz erheben. 

(Zurufe: Bitte, wiederholen!) 

- Der Beschluß des Rechts- und Verfassungsaus
schusses lautet: 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß erhebt 
gegen den ·Beschluß des kulturpolitischen Aus-. 
schusses vom 10. Juni 1952 (Beilage 2878) keine 
'rechtlichen Bedenken, wobei zum Ausdruck ge
bracht wird, daß das Wort „ersuchen" keine 
Verpflichtung· bedeutet. 

Er ist also eine Kommentierung des Beschlusses des 
kulturpolitischen Ausschusses in einem ganz be
stimmten Sinne. - Im übrigen möchte ich bitten, 
doch dem Berichterstatter Aufmerksamkeit zu wid
men, damit nicht der Präsident das wiederholen 
muß, was der :Serichterstatter eben dargelegt hat. 

Wer dem Vorschlag des Ausschusses für Rechts
und Verfassungsfragen die Zustimmung erteilt, 
wolle sich vom Platz erheben. -

(Abg. Stock: Es war ein einstimmiger Beschluß!) 

- Es war ein einstimmiger Beschluß. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Bei zwei 
Stimmentha!tungen ist der Beschluß in der Form, 
wie sie der Rechts- und Verfassungsausschuß vor
geschlagen hat, angenommen: 

Inzwischen liegt das Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung zum Punkt 11 b der Tagesordnung, 
der die Wiedereinführung von Titeln betrifft, vor. 

Es haben gestimmt mit Ja 74 Abgeordnete, mit 
Nein 71, mit „Ich enthalte mich" 17 Abgeordnete. 

Mit Ja stimmten die Abgeordneten: Bauer Hanns.,. 
heinz, Baur Anton, Beier, Bezold, Bitom, Demeter, 
Dietl, Drechsel, Drexler, Dr. Eberhardt, Eder, 

Dr. Ehard, Eichelbrönner, Falb, Falk, Förster, 
Dr.Franke, Frenzel, Gabert, Göttler, Gräßler, Günzl, 
Dr. Raas, Raas, Hagen Georg, Hauffe, Haußleiter, 
Heigl, Hillebrand, Dr. Hoegner, Hofmann Leopold, 
Karl, Kiene, von Knoeringen, Kramer, Krüger, Ku
nath, Lindig, Laos, Maag, Mack, Dr. Malluche, Mül
ler, Narr, Op den Orth, Ospald, Piehler, Piper, Pitt
roff, Prandl, Dr. von Prittwitz und Gaffron, Raben
stein, Riediger, von Rudolph, Dr. Schedl, Scherber, 
Dr. Schier, Schuster, Dr. Seitz, Sichler, Sittig, Stege
rer, Stock, Thellmann - Bidner, 'rhieme, Ullrich, 
Walch, Weishäupl, Wimmer, Wolf Franz, Wolf Hans, 
Dr. Wüllner, Dr. Zdralek, Zillibiller. 

Mit Nein stimmten die Abgeordneten: Dr. Anker
müller, Bachmann. Georg, Bachmann Wilhelm, Ban
tele, Bauer Georg (BHE), Bauer Georg (BP), Bau
meister, Baur Leonhard, Bielmeier, Donsberger, 
Dotzauer, Eberhard, Eisenmann, Elsen, Elzer, Engel, 
Ernst, Dr. _Fischbacher, Dr. Fischer, von und zu 
Franckenstein, Frank, Frühwald, Gärtner, Gaßner, 
Gegenwarth, Geiger, Dr. Geislhöringer, Haisch, Hel
merich, Hettrich, Höllerer, Hofmann Engelbert, Hu
ber, Dr. Rundhammer, Junker, Kaifer, Kerber, 
Klammt, Klotz, Knott, Kraus, Kurz, Dr. Lacher
bauer, Lang, Lanzinger, Lechner Hans, Lechner 
Josef, Dr. Lippert, Lutz, Mergler, Ortloph, Piechl, 
Puls, Reichl, Roßmann, Schmid, Schniidramsl, 
Dr. Schönecker, Schreiner, Dr. Schweiger, Seibert, 
Dr. Soenning, Sterzer, Strenkert, Strohmayer, 
Dr. Sturm, Thanbichler, Dr. Weigel, Weinhuber, 
Dr. Weiß, Zehner. 

Mit Ich enthalte mich s~immten die Abgeord
neten: Dr. Becher, Greib, Dr. Gromer, Dr. Guths
muths, Köhler, Dr. Kolarczyk, Luft, Mittich, Nagen
gast, Dr. Oberländer, Pfeffer, Dr. Schlägl, Dr. Schu
bert, Simmel, Stain, Dr. Strosche, Wölfel. 

Damit ist der Vorschlag des Ausschusses ·für 
Rechts- und Verfassungsfragen angenommen und 
der Antrag Dr. Lippert abgelehnt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben nunmehr eine kurze Mitteilung über 
die 

Durchführung des Landtagsbeschlusses vom 
18. Januar 1952 betreffend Errichtung von DP
Wohnungen in der Nähe der Ackerbauschule 
Schönbrunn 

entgegenzunehmen. 

Diese Angelegenheit hat den Landtag wiederholt 
beschäftigt, und zwar deswegen, weil zwischen der 
Empfehlung des Landtags und dem, was die Staats
regierung für durchführbar und richtig gehalten 
hat, erst Übereinstimmung herbeigeführt werden 
mußte. Der Landtag hat in seiner Sitzung vom 
18. Januar 1952 folgendes beschlossen gehabt: 

Die Staatsregierung wird ersucht, die in der 
Nähe der Ackerbauschule Schönbrunn beabsich
tigten Wohnungsbauten für DPs auf einem an
deren Staatsgelände, wo gleichzeitig Arbeits
möglichkeiten geboten sind, zu errichten. 

Das war die Beilage 2178. Mit Schreiben vom 20. 
Februar 1952 hat der Herr Ministerpräsident die 
Gründe dargelegt, die den Ministerrat veranlaßt 
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haben, den Bau von 144 DP-Wohnungen auf dem 
vorgesehenen .Gelände in Schönbrunn durchzu
führen. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat sich in 
seiner 86. und 87. Sitzung mit dieser Angelegenheit 
befaßt und beschlossen, dem Ältestenrat folgenden 
Antrag vorzulegen: 

Der Landtag besteht nicht ·auf der Durch
führung seines Beschlusses vom 18. Januar 
1952 betreffend die Errichtung von DP-Woh
nungen in der Nähe der Ackerbauschule Schön
brunn. 

Der Ältestenrat hat sich in seiner Sitzung vom 
21. Mai 1952 diesem Antrag angeschlossen. Ich bitte 
das Hohe Haus, hievon Kenntnis zu nehmen. - Zum 
Wort meldet sich der Abgeordnete Ortloph. Ich er
teile ihm das Wort. 

Ortloph '(OSU): Herr iPräsi:dent, Mitglieder des 
Bayerischen Landtags! Ich 1bitte Sie, den BeschlJUß 
des Landtags vom 18. Januar 1952; den Ihnen der 
Herr Präsident bekanntgege·ben hat, •aufrechtzuer
halten. Von seiten aller maßgebenden Stellen -
ich riufe ·den Herrn Lmi:dwirtschaftsminister als 
Kron:z;eugen ia:uf - wurde ·erklärt, daß der Ba!U der 
DP-Wohn:ungen in der Nähe, in der allernächsten 
Näihe, der Ackerba!Uschule Schönbrunn nicht zweck
mäßig ist. Ich darf weiter darauf hinweisen, daß 
die Oberin :des Ursulineruklosters in Landshut sich 
bereit •erklärt hat, Grundstückle rur Verfügung zu 
stellen, auf denen die DiP-Wohnungen 1g·ebaut wer
den können. Die Grundstücke 1befinden sich außer
dem in einem Gelände, in dem die Aribeitsmöglich
keit eine lJeichtere ist, als dort, wo man jetzt den 
Bau der Woihnung•en :beabsichtigt. 

Seitens des Ausschusses für Ernährung und Land
wirtschaft !Und •eibenso :seitens des Plenums sind im
mer und immer •wieder die Landwirtchaftsschulen, 
di·e Ackeribaiuschulen gefördert worden._ In Schön
brunn !befindet sich aiuch eine Schule für diJe Töch
ter der Landwirte, und ·es sind beveits von den 
Eltern 1Mitteilung·en an :die Schule gegangen, in 
denen ·zum A:usdriuck kommt, daß es sich die Eltern, 
wenn die .DiP-Wo'hnungen in die nächste Nähe der 
Ackerbauschul'e kommen, wegen der Gefahren, die 
damit ver.brunden sind, überlegen werden, ihre Kin
der noch 1auf die Ack!erban.ischu:1e :m schicken. 

Da nunmehr für den Bau der DiP-Woh111Ungen ein 
neuer Platz •zur Verfügung gestellt wird, 1besteht, 
wenn der Stadtrat Liandsihut einigermaßen bereit 
ist, von seinem Standpunkt abziugehen, im Falle 
der Aufrechterhaltung des seinerzeitigen Beschlus
ses des Landtags oihne weiteres die Möglich(l~eit, 

die DiP-Woihnungen •al\lf geeignetem Gelände zu 
bauen und dadurch zu verhindern, daß d:iJe Renta
bilität und der Zweck •der Sch1U1e beeinträchtigt 
wevden. Im Interesse der Acker!bausch1U1e Schön
brunn 1bitte ich Sie daher dringend, den •einmal ge
faßten Entschluß aufrechtz!U:erhalten. 

Präsident Dr. Hundhammer: ·Es folgt der Herr 
Abgeordnete Schuster. Ich ertei1e ihm das Wort. 

Schuster (CSU): Herr Präs1dent, meine Damen 
und Herren! Der Ruf einer 1Schiule ist das höchste, 
was eine Schu1e haben muß. Der bayerische Staat 
hat in die Kreisackerba:uschule Schörubr·unn bereits 
hohe Mittel ihineing1esteckt; zur Zeit werden w1eder 
420 000 DM für ·.die Aufstockung des Internatsge
bäudes verwendet. Wenn schon der Staat für ein 
Institut so ihohe Mittel.aufwendet, dann hat er auch 
darüber Z!il. wachen, daß der Ruf einer solchen Schule 
gewa'hrt iblei!bt l\lnd daß sie in keiner Weise ein
geengt und gefähvdet wird. Die Kreisackerha:u
schule wird aber - wenn auch nicht direkt, so doch 
mittelbar - durch die DP-WOihnung•en beeinflußt. 
Der Auerwa1d und der Weg zum Auerwald führt 
an den geplanten DP-Wohnungen vorbei, und· die 
Grundstücl~e der Ackerbauschule gehen hart an den 
Auerwald !heran. Es lbrnucht nur eine ganz kleinB 
Belästigung einer Schülerin oder eines Schülers 
vor.rukomrnen, und schon ist der Ruf der Schule 
weg. Übrigens ist das Gelände, ;aiuf dem die DP
Wohnrungen ·errichtet werden sollen, nicht dafür 
geeignet, ein Millionen-Obj·eikt :hinzusetzen. Ich 
stehe schon 1a•uch auf dem Standpunkt des Kollegen 
Ortloph, daß man solche Wohnbauten dorthin 
legen muß, wo auch Arbeitsmöglichkeiten be
stehen. E>s lbedarf Il!lllr des guten wmens seitens der 
Stcrdtverwaltung und vielleicht a1Uch seitens des 
Fdnanzministeriums, um den Austausch der Grund
stück!e zu ermöglichen. Ich 1bitte daher das Hohe 
Hraus, im Interesse der n:iederbiayerfachen Acker
bauschule den seinerzeit vom Landtag gefaßten Be
schluß a!U:frechtzu1evhalten und dafür ·:ziu sorgen, daß 
die DiP-Woihnungen an einem geeigneteren Ort er
ric4tet werden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich möchte hierzu 
bemerken, daß diese Gesichtspunkte im Ältestenrat 
sehr eingehend durchbesprochen worden sind. 
Trotzdem hat sich der Ältestenrat und vorher auch 
der Ausschuß auf den von mir bekanntgebenen 
Standpunkt gestellt. · 

Das Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten 
vom 20. Februar 1952, das mir jetzt angesichts der 
Ausführungen doch wichtig erscheint, hatte folgen
den Wortlaut: 

Auf Grund des oben bezeichneten Landtags
beschlusses wurde durch Mitglieder der Staats
regierung ein nochmalige Überprüfung der 
Lageverhältnisse. des in Aussicht genommenen 
IRO - Baugeländes zu der Ackerbauschule 
Schönbrunn vorgenommen. Diese Überprüfung 
ergab, daß das IRQ-Baugelände in der Luft
linie 1,7 Kilometer von der Ackerbauschule 
Schönbrunn entfernt ist 

(Hört, hört!) 

und daß sich zwischen der Schule und dem 
Bauplatz eine amerikanische Kaserne und wei
teres Baugelände befindet. Da bei dieser Sach
lage die Ackerbauschule, ihr Grundbesitz oder 
der Schulbetrieb in keiner Weise durch den 
Bau von DP-Wohnungen auf dem vorgesehe
nen Gelände beeinträchtigt werden, dürfte da
mit dem Beschluß des Landtags vom 18. Ja
anuar 1952 entsprochen sein. Im übrigen wurde 
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festgestellt, daß in der Nähe von Landshut kei
nerlei sonst geeignetes Gelände für die beab
sichtigten Wohnbauten vorhanden ist. 

Aus diesen Gründen hat der Ministerrat am 
12. Februar 1952 beschlossen, den Bau von 
144 DP-Wohnungen auf dem vorgesehenen Ge
lände bei Landshut durchzuführen und den 
Landtag zu bitten, der geschilderten Sachlage. 
Rechnung zu tragen. · 

Das war .das Schreiben des Herrn Ministerpräsi
denten. 

Ich erteile nunmehr das Wort dem Herrn Ab
geordneten Demeter. 

Demeter (SPD): Meine Damen und Herren! Eille 
Kommission des Ausschusses für Ernährung und 
Landwirtschaft hat das Gelände besichtigt, auf dem 
die DP-Wohni:tngen errichtet werden sollen. Da
mals haben uns die Herren der Obersten Bau
behörde erklärt, der Bau dieser Wohnungen müsse 
sofort durchgeführt werden, weil sonst die Mittel 
verfallen. Es steht aber fest, daß bis zum heutigen 
Tag noch nicht gebaut wurde. 

Wir konnten damals feststellen, daß der Wohn
block unmittelbar hinter einer Kaserne errichtet 
werden soll und daß praktisch gesehen bei der Er
richtung dieses Baues für die künftigen Siedlungs
bewohner fast kein Hofgelände bleiben wird. Fer
ner konnten wir feststellen, daß sich zwischen der 
Kaserne und den zu errichtenden Wohnbauten ein 
Benzin-Treibstofflager befindet, das zur Kaserne 
gehört. Seinerzeit mußte bei uns der Anschein er
weckt werden, daß diese Wohnungen später viel
leicht doch noch in das Kasernengelände einbezogen 
werden. Man hat uns damals auch erklärt, man 
könne auf diesen Platz nicht verzichten, weil ande·
res Gelände nicht zur Verfügung stehe. 

Nun haben wir aber gehört, daß die Bereitschaft 
vorhanden ist, anderes Gelände fÜr diesen Bau zur 
Verfügung zu stellen. Da halte ich es doch für 
zweckmäßig, wenn man schon die Gelder ausg~bt, 
die Wohnungen auch dorthin zu bauen, wo später 
einmal unsere eigenen Landsleute vernünftig woh
nen können 

(Sehr richtig!) 

und wo auch entsprechender Hofraum vorhanden 
ist. Ich würde daher bitten, daß das Hohe Haus 
seinen früheren Beschluß aufrecht erhält. 

(Bravo!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Redner folgt der 
Herr Abgeordnete Haisch. 

Haisch (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Abgesehen von den übrigen Ausführungen 
der Herren, die im Sinne der Wünsche der Acker
bauschule gesprochen haben, möchte ich besonders 
dem beipflichten, was Herr Kollege Demeter ge
sagt hat. 

(Sehr richtig! von der CSU) 

Es ist nämlich Tatsache, daß der Bauplatz, auf dem 
die DP-Wohnungen errichtet werden sollen, nicht 

einmal so groß ist, daß genügend Platz zum Auf
hängen der Wäsche vorhanden ist. Wenn die Woh
nungsinhaber auf der Rückseite zur Tür hinaus
gehen, stehen sie auf der Straße. Von diesem Ge
sichtspunkt aus wollen wir die Sache einmal be
trac)lten; denn ich muß annehmen, daß weder der 
Ministerrat noch der Ältestenrat sich das Gelände 
angesehen haben. 

(Sehr richtig!) 

Wenn man schon in Erwägung zieht, daß die DPs 
nicht ewig bei uns bleiben und daß die Wohnungen 
einmal für unsere Arbeiter dienen sollen, dann 
sollten wir doch heute vorsichtiger sein und das 
Gelände auch von diesem Gesichtspunkt aus be
trachten, bevor wir einen Wohnblock mit Hundert
tausenden von Mark erstellen. Ich möchte deshalb 
darum bitten, b!=vor über diesen Antrag weiterhin 
abgestimmt wird, den Ministerrat oder auch den 
Ältestenrat zu ersuchen, uns auch von diesem Ge
sichtspunkt aus genau Aufschluß zu geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
folgt der Herr Abg·eordnete Ortloph; ich •erteile füm 
das Wort. · · 

Ortloph 1(GSU): Herr Präsident, MitgHeder. des 
Bayerischen L1afl'dtag:s! Ich glaube, •wir können die 
Sach·e sehr verkürzen. Ich darf ]hnen kurz d·as 
Schrefüen des Direktors ·der Acke:ribauschule, 
Dr. Hube,r, vom 8. August 1952, bekanntgeben, in 
dem er mir mitteilt: 

,;Es ist zu ihoffen, daß bei gutem Willen der 
drei großen Fraktionen des Stadtrats und bei 
der ·sachlichen Behandlung durch iÖ1as Stadtbau
amt und Herrn iRechtsrat >Zech eine Einigung 
gefunden werden 1kann, nachdem das Grund
stücksangebot der Ehrwürdigen Frau Oberin 
des Ursulfaenklosters Lancrshut feststeht." 

(Abg. Bezo1d: Was \kostet das?) 

Damit !ist festgestellt, diaß gegenüber dem Beschluß 
des Minister:riats •eine neiue Tatsache eingetreten ist, 
die darin •besteht, daß Grundstü~e, die 1angeblich 
sonst nicht ·zu !b:aJben gewesen sind, m,mmehr in ge
eigneter Weise 'Z'llr Verfügung gestellt werden kön
nen. 

·~Seihr ·riich tig ! ) 

Ich beantrage deshalb .A!ussetzung dieser Angele
gen!b:eit, bis die Verihandhmg·en in Landshut weiter
gedieihen sind. Ich !halte das für das Zweckmäßigste 

(Sehr richtig! bei der CSU) 

und ich hoffe, daß die Verhandlungen rasch zum 
A;bschluß !kommen. Auf jeden Fall ist bis jetzt der 
Beschluß des Landtags eingehalten worden. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es dürfte sich als 
zweckmäßig •erweisen, diesem Vorschlag ·zu folgen 
und die Entscheidung heute ·alUSZ'Usetzen. 

•(Sehr richtig!) 

Dr. Hoegner, stellv. Ministerpräsident: Die Staats
r~gierung ist mit diesem Vorsch1ag einverstanden: 
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Präsident Dr. Hundhammer: Auch die Staats
regieriung ist 1c1amit ·einverstanden. - Es ist so be
schlossen. 

Wir ihahen, da mo!'gen keine Vollsitzung mehr 
stattfindet - die Tagesordnung ist .aufgear.beitet -, 
noch darüber ,zru entscheiden, ob die F:riage der 
Staatsregj,erung nach der Benenruung eines weite
ren Vertreters der Geschädigten 1aruf Gru;nd des 
L•astenia~sgl•eichsgesetzes noch iheute oder in der 
nächsten Vollsitzung behandelt werden soll. 

Herr Abgeordneter Eberhard! 

Eberhard (CSU): Ich schlage vor, daß sich die 
Fraktionen noch einmal damit beschäftigen. 

Präsident Dr. Hundhamrner: Die Fraktionen sol
len sich noch einmal damit beschäftigen. Der Punkt 
wird also auf die nächste Tagesordnung genommen 
und heute nicht mehr behandelt. 

Ich habe noch bekanntzugeben, daß eine Inter
pellation der Abgeordneten Meixner, Kurz, Zehner 
und Fraktion betreffend Beschlagnahme von Sied
lerhäusern, insbesondere von Mustersiedlungen, 
durch die amerikanische Besatzungsmacht einge
laufen ist. 

(Abg. Stock: Geht das schon wieder los!) 
Diese Interpellation kommt an die Spitze der Tages
ordnung der nächsten Vollsitzung. 

(Zuruf von der SPD: Wann ist die?) 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, jetzt zwei Wo
chen Ausschußsitzungen einzuschalten und die 
dritte Woche wieder für Vollsitzungen vorzusehe1,1. 
Die nächste Vollsitzung würde dann auf Dienstag, 
den 7. Oktober, nachmittags 15 Uhr anberaumt. -
Das Hohe Haus ist damit einverstanden. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17 Uhr 55 Minuten) 


